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17 Anmerkungen

Einleitung

Bronner, Aargau, Bd 2, 87.

1 Fragestellung

Eichenberger weist in seinem Kommentar
zur aargauischen Verfassung von 1980 darauf 9

hin, dass der Mihzstatus des Parlaments in
der Verfassung nicht explizit gefordert werde,
sieht aber in einem Wechsel von einem Mihz-
zu einem Berufsparlament gleichwohl einen
Entscheid, dem Verfassungsquahtat
zukomme. Eichenberger, Verfassung, 254.
Da diese wahrend 170 von 200Jahren aus- 10

schliesslich männlichen Geschlechts waren,
wird in der Einleitung und in den
Längsschnitten ab und an auf die weibliche Form
(z. B Grossratm) verzichtet.
Vgl Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, 11

18

Vgl Kap «Zum Kampf um das Frauenstimmrecht»,

148F

Vgl Haltiner, Milizflrmee, 42-44. Dort
finden sich Hinweise zu weiterer Literatur
Haltiner zeigte 1985 fur unsere Zeit den
deutlichen Einfluss des Wertewandels nach
1968 auf. Seine jährlichen Befragungen der
Schweizennnen und Schweizer zur sicher-
heitspohtischen Einstellung zeigen die aktuell
herrschende Auffassung zum Mihzpnnzip als

Grundlage der Wehrform in der Schweiz auf.
Vgl Haltiner, Mihzarmee, Haltiner et al,
Sicherheit 2003 Fur das andere Ende des
abgesteckten Zeitraums kann auf die Dissertation "
von Schaufelberger hingewiesen werden,
der darlegte, dass der Mythos des fried- und
freiheitsliebenden demokratischen Bauern
und Mihzknegers, der seine Heimat gegen
adelige Vogte verteidigt, fur das Spatmittelalter

wenig mit der Realität zu tun hat,
sondern dass sich auch damals die politische und
militärische Partizipation auf der Basis des

Mihzpnnzips in einem abgesteckten Rahmen *3

bewegte. Schaufelberger, Walter* Der alte
Schweizer und sein Krieg Studien zur Krtegsfuh-
rung vornehmlich im 75 Jahrhundert. Zurich 1952.
Munger, Militär In einem Aufsatz hat
Munger auf den besonderen Umstand
hingewiesen, dass beim Aufbau der eidgenössischen

Armee im lp.Jahrhundert konsequent

auf eine Aufgabenteilung zwischen zivilem
und militärischem Bereich und so auch auf
die Bildung einer professionellen
militärischen Fuhrungsorgamsation verzichtet
wurde. Vgl. Munger, Generalstabsofßziere,
231-254.
Vgl zum Forschungsstand Kap. «Literatur-
und Quellenlage», 33f.
Gesetzgebung, Haushaltautonomie und
Kontrolle von Regierung und Verwaltung
können - je nach System mit unterschiedlicher

Gewichtung - als die wesentlichen
Kompetenzen eines Parlaments bezeichnet
werden Vgl. Brockhaus 2002; Lexikon der
Politikwissenschafl.
Im Kap. «Situierung in der Eliteforschung»,
69k, soll dann herausgeschalt werden, wo
sich der sozialgeschichtliche Zugang vom
soziologischen und pohtologischen
unterscheidet.

DasJubilaumsbuch 750Jahre Kanton Aargau,
das fur die Zeit von 1803 bis 1953 alle
Mitglieder des Grossen Rats auffuhrt, enthalt
insgesamt 3826 Namen. Die Liste ist nach
Verfassungspenoden geordnet und fuhrt
deshalb eine grossere Anzahl von Personen
mehrfach, sodass die effektive Mitgliederzahl
fur den Untersuchungszeitraum gennger ist
Wenn man ganz grob davon ausgeht, dass ein
Drittel aufgrund dieser Doppeleintrage
abzuziehen ist, so ergibt sich unter der Annahme,
dass sich die durchschnittliche Verweildauer
fur die Zeit seit 1953 nicht verändert hat,
für die gesamte Zeit 1803-2002 eine Zahl von
etwa 3400 Personen.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert,
dass auch Gruner für die Untersuchung der
Mitglieder der Bundesversammlung zwischen
1920 und 1968 nur noch Stichproben erhob,
wahrend er - mit Hilfe von zahllosen
Mitarbeitern — fur die Zeit zwischen 1848 und 1920
alle National- und Standerate dokumentiert
hat Gruner, Bundesversammlung 1848-1920,
und Ders., Bundesversammlung 1920-1968.
So ist es z. B nicht überraschend, dass im
Grossen Rat der i83oer-Jahre ein Gleichgewicht

zwischen Katholiken und Reformierten
herrschte, weil die Parität der Konfessionen
in den Verfassungen von 1814 und 1831 für
den Grossen Rat festgeschrieben worden war
In der Zeit von 1803 bis 1814 und nach 1841

war die konfessionelle Zusammensetzung
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demgegenüber nicht festgeschrieben, sodass

sie im Licht der Spannungen zwischen den
auch konfessionell verschiedenen Regionen
des Kantons interessiert. Vgl. für KV 1831,

Art. 34.
Das Lexikon der Politikwissenschaft definiert
Norm wie folgt* «Allgemeine und verbindliche

Verhaltensregel. Die Norm grenzt sich
also ab: 1) von der Wirklichkeit, insofern sie
ihr mit einer bestimmen Verhaltenserwartung
entgegentritt und diese auch kontrafaktisch
durchhalt; 2) von der Einzelweisung, die
keine generelle Regel, sondern eine individuelle

Verhaltensanforderung darstellt (aber
in Anwendung einer generellen Regel erfolgen

kann); 3) vom Naturgesetz, das kein
Sollen formuliert, sondern eine empirisch
gewonnene Aussage über regelmassige
tatsächliche Ablaufe enthalt.» Im vorliegenden
Fall lassen sich Norm (z. B. Wahlrecht) und
Normanwendung (z. B. Wahl) klar trennen,
sodass nicht weiter darauf eingetreten werden
muss, dass die Ubergänge auch fliessend sein
können. Vgl. Lexikon der Politikwissenschaft,
Artikel, Norm(en), Bd 2, 582fr, hier 582.
Vgl. zum Elitebegriff Kap. «Situierung in der
Eliteforschung», 56-70, bes. 59h und 67-69.
In dem Sinn, dass es nicht grundsätzlich
überraschend ist, wenn Neuerungen eine
gewisse Zeit brauchen, bis sie greifen.
Der Erarbeitung dieses Ansatzes ist das Kap.
«Biografik», 40-55, gewidmet.
Es seien im folgenden jeweils die Schnittstellen

zu benachbarten Wissenschaften aufgezeigt.

Im Kap «Situierung in der Ehtefor-
schung», 67-70, soll dann das Verhältnis der
eigenen Arbeit zu diesen im folgenden
genannten Disziplinen bestimmt werden.
Die einzelnen konkreten Dokumente werden
im Rahmen der Darstellung im Teil
«Querschnitte» vorgestellt. Dort finden sich auch
die entsprechenden Quellenangaben.
Vgl. zur Theone der Biografie Kap. «B10-

grafik», 40-55, und zum Ehtebegriff Kap.
«Situierung in der Eliteforschung», 56-70.

2 Personendatenbank

Vgl Kap. «Literatur- und Quellenlage»,
32-36.
Eigentümlich ist z. B. das Wahlverfahren
gemäss der Verfassung von 1814, nach dem
rund ein Drittel des Grossen Rats vom Volk
in den Kreisversammlungen direkt, ein
Drittel vom Grossen Rat selbst aus einer von
den Kreisversammlungen erstellten
Kandidatenliste und das letzte Drittel von einem
Wahlgremium gewählt wurde, wobei das

Wahlgremium wiederum zu je einem Drittel
vom Grossen Rat, vom Kleinen Rat und
vom Appellationsgericht bestellt wurde, also
de facto ein Kooptationselement darstellte.

3 Staehelin, Aargau, 82-88, hier 87.
4 Acht Grossrate wurden allerdings nach wie

vor vom Grossen Rat selbst gewählt. Ein
Element der Kooptation blieb also erhalten.
Vgl. zur Verfassung von 1831 das Kap. «Das
Parlament», 109.

5 Vgl. Kap. «Das Parlament», 104-117.
6 Teilrevisionen der Verfassung betrafen im

Verlauf der 200 Jahre wohl verschiedentlich
auch den Grossen Rat, sind aber von
vergleichsweise geringerer Bedeutung.

7 Infolgedessen wird in der Tabelle der
Mandatsverteilung auf die Parteien, die die
Resultate der Gesamterneuerungswahlen
seit 1917 präsentiert, das Jahr 2001 gefuhrt.
Vgl Abb.g-A

8 Vgl Kap. «Situierung in der Eliteforschung»,
67-70.

9 Ebd.
10 Dies kam gerade nach der Vergrösserung des

Grossen Rats auf 200 Sitze imJahr 1831 vor.
Vgl Kap «Das Parlament», 109.

11 Dies hatte dazu gefuhrt, dass Grossräte als
erstmals Gewählte bezeichnet worden wären,
die unter Umständen zum Zeitpunkt der
relevanten Wahl bereits mehrere Amtsjahre
hinter sich hatten, indem sie im Rahmen
einer Ersatzwahl Ratsmitglied wurden oder
«nachgerutscht» waren Die Mechanismen
zur Bereinigung von Vakanzen im Grossen
Rat haben sich ebenfalls stark gewandelt.
Vgl. dazu die entsprechenden Abschnitte im
Teil «Querschnitte», die den juristischen
Grundlagen gewidmet sind.

12 Die letzte Änderung geht insJahr 1991
zurück, als das Mindestalter zur Ausübung
des Stimm- und des aktiven und passiven
Wahlrechts von 20 auf 18 Jahre gesenkt
wurde. Vgl. KV 1980, Art. 59.

13 Verfassungsgemass wurden zwei Drittel der
Sitze ausgelost, das letzte Drittel war in den
Kreisversammlungen direkt gewählt worden.
In einzelnen Kreisen waren dazu mehrere
Versammlungen nötig. ProtRegKom, Bd. 1.

14 Z B. ist es in einem Datenbankfeld mit
Datumsformat nicht möglich, nur eine Jahrzahl

einzugeben statt eines kompletten
Datums. In den ältesten Zivilstandsregistern
kommt es vor, dass zu einer Person kein
Geburts- oder Taufdatum, sondern nur ein
Geburtsjahr vermerkt ist.

15 Einige Ratsmitglieder wähnten so die Frauen
diskriminiert.

16 Die aargauische Gesellschaft war wie die
schweizerische überhaupt bis weit ins 20.Jahr-
hundert hinein patriarchalisch geprägt. So

definierte sich der soziale Status über die
Vater (resp. deren berufliche, politische und
nicht zuletzt auch militärische Stellung) und
kaum über die Mütter, die von diesen öffentlichen

Tätigkeiten lange ausgeschlossen
blieben. Vgl. dazu Mesmer, Ausgeklammert -
Eingeklammert. Es scheint, dass die erwähnten
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Ratsmitglieder über diesen historischen
Umstand, der die Gestalt des Datenerhebungs-
bogens entsprechend beeinflusste, imbert
waren und aus dieser Haltung heraus reagierten

Offenbar wurden diese Überlegungen im
Begleitschreiben zum Versand an den Grossen
Rat zu wenig deutlich. DasJahr 1973 als der
Zeitpunkt, zu dem Frauen gleichberechtigt in
die politische Öffendichkeit traten, wurde als

wichtiges Schlusseljahr eingestuft Daraus
sollte ersichtlich werden, dass von einer
Diskriminierung nicht die Rede sein kann
Vgl. unten Kap. «Situierung in der Elite-
forschung», 56-70.
Anceau hat demgegenüber seine Prosopogra-
fie der Deputierten des zweiten Kaiserreichs
mit dem ebenfalls evaluierten Programm
«File Maker Pro» bewältigt, das zweifellos
einen leichten Einstieg ermöglicht, indem
rasch die notigen Datenbankfelder definiert
und die Layouts geschaffen sind, die
technischen Möglichkeiten sind aber gegenüber
«Microsoft Access» deutlich geringer,
da «File Maker Pro» keine relationale Datenbank

schafft. Modifikationen von bereits
eingegebenen Daten, Verknüpfungen von
eingegebenen Daten über Abfragen und
Berichte sind kaum oder gar nicht möglich.
Vgl. Anceau, Second Empire.
Es wurden durchlaufende Nummern verwendet,

die weiter keine Bedeutung haben. Es
wurde darauf verzichtet, ein Nummerierungs-
system nach inhaltlichen Kriterien zu erstellen.

Dies drangt sich eher bei genealogischen
Arbeiten auf, um z. B Personen rasch einer
Generation zuordnen zu können. Im Text
wird diese Nummer dem Personennamen als
Verweis auf die Kurzbiografien tiefgestellt
beigefügt, um eine zweifelsfreie Identifikaüon
zu ermöglichen.
Es ware auch die Erfassung z. B. der
politischen Karriere in einem einzigen Textfeld
denkbar. Es ist aber ohne weiteres einsichtig,
dass so die erfassten Daten weder sortiert
noch sonst technisch weiter verarbeitet werden

können, und dies ist doch eigentlich der
Hauptzweck einer elektronischen Datenbank.
Beispiele einer geschlossenen Tabelle:
Kantone (als Grundlage fur die Erfassung des
Heimatkantons/der Heimatkantone einer
Person), Religion resp. Konfession. Beispiel
einer offenen Tabelle: Berufe.
Es erwies sich im Verlauf der Recherchen,
dass weniger Merkmale mit geschlossenen
Listen erfasst werden konnten, als ursprünglich

gedacht, dass da und dort Ausnahmen
auftauchten, die integriert werden mussten.
Z. B. schien die Liste der politischen Mandate
auf den Stufen Gemeinde, Kreis, Bezirk, Kanton

und Bund zunächst abschliessend
definierbar, weil davon ausgegangen wurde, dass
die Grossrate ihre politische Karriere nur
im Aargau absolvierten Das Beispiel Arthur

Schmid5768» der zunächst Zürcher Kantonsrat
und dann Grossrat im Kanton Aargau war,
führte auch zur Ausweitung dieser Tabelle.

22 Aufgrund der grundsätzlich anderen und in
den verschiedenen Kantonsteilen vor 1798
mannigfaltig verschiedenen Bezeichnungen
wurde diese Tabelle von deijemgen der
politischen Mandate nach 1803 unterschieden,
um so die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

23 Dies ermöglicht eine parallele Eingabe von
recherchierten Daten durch mehrere Personen.

Die gewählte Struktur ermöglicht auch
die gleichzeitige Verwendung der Datenbank
fur mehrere kollektivbiografische
Untersuchungen durch verschiedene Personen

24 «Endberuf» meint den von einer Person am
Ende ihrer beruflichen Karnere ausgeübten
Beruf. Als Stichjahr wurde dabei das Alter
von 50Jahren genommen.

25 Findet sich z.B. eine Angabe, dass jemand
bei der Wahl in den Grossen Rat im Alter
von 45 Jahren den Beruf des Landwirtes
ausgeübt hat, so kann aufgrund der hohen
Kontinuität in diesem Beruf vermutet
werden, dass er auch mit 30Jahren bereits
Landwirt war.

26 Restmenge «dunkler Daten» sollen im
Weiteren eben jene Mengen fehlender Angaben

in der jeweiligen Gesamtheit genannt
werden.

27 Konkret sind Gemeindeverwaltungen nur in
wenigen Fallen in der Lage, über die
Zusammensetzung des Gemeinderats vor 20 oder
80Jahren Auskunft zu geben. Die
Staatskalender fuhren über weite Strecken jeweils
die amtierenden Mitglieder der Gemeindebehörden

auf, es fehlen aber Angaben zur
Mandatsdauer Auf eine Rekonstruktion der
politischen Laufbahnen aus den Staatskalendern

musste nur schon deshalb verzichtet
werden, weil die rudimentären Angaben
zu den Personen selten eine zweifeisfreie
Identifikation erlauben. Wo lokalhistonsche
Arbeiten tatsächlich die Zusammensetzung
der Gemeindebehörden rekonstruiert haben,
bleibt die Zuordnung der Personen schwierig,
da gerade in kleinen Gemeinden oftmals
gleiche Namen und Vornamen auftauchen.
Vgl zu den Tücken der Quellenlage im
Feld der politischen Laufbahnen Kap. «Zur
politischen Laufbahn», 203-210, bes. 205.

28 Vgl dazu naher Kap. «Die Parlamentarier»,
12 if.

3 Literatur- und Quellenlage

1 Vgl. dazu unten Kap. «Situierung in der Elite¬

forschung», 59-70.
2 Gruner, Bundesversammlung 1848-192, Ders.,

Bundesversammlung 1920-1968.
3 Jaun, Generalstabskorps 1804-1874;Ders.,

Generalstabskorps 1874-1945.
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Guisolan, Biographie collective. Die von ihm
untersuchte Personengruppe überschneidet
sich indessen nur in zwei Fällen mit deqeni-
gen der vorliegenden Arbeit, sodass sie nicht
weiter zu Rate gezogen werden konnte.
Hagmann, Bernischer Kantonalstab.
Latsch, Militärische Ausbildung.
Kloti, Cheßeamten.
Burger, Zuger Regierungsrat
Fuchs, Frauen; Burger, Ruedi: Wahlchancen

von Kandidaten fiir ein Gemeindeparlament • Merkmale

der Kandidaten und ihr Wahlresultat tn den

Einwohnerratswahlen Windisch 1974. Zürich 1976.

Pfeifhofer, Nationalrat; Anceau, Second

Empire.
Kölz, Verfassungsgeschichte; Ders., Quellenbuch.
Tschannen, Stimmrecht; Schwingruber,
Stimmrecht; Felder, Wahl; Henninger,
Gleichberechtigung, Kläy, Zensuswahlrecht;
Schalchlin, Proportionalwahlverfahren; Cahn,
Verhältniswahlsystem; Klöti, Proportionalwahl
Wüthrich, Volksrechte Der darin enthaltende
historische Ruckblick referiert indessen einzig
den Stand der Verfassungen, ohne die einzelnen

Elemente in den Zusammenhang einer
staatsrechtlichen Ideengeschichte zu stellen.
Einen kurzen Uberblick über die aargauische
Verfassungsgeschichte publizierte Hans Jorg
HuBERöaoo 1966 im Aargauer Volksblatt.
Huber, Verfassungsgeschichte.

Stanz, Paritat; Kern, Kompelenzen; Landolt,
Kompetenzen
Aubert, Jean-Francois: Die Schweizerische

Bundesversammlung 1848-1998. Basel 1998;
Das Parlament, « Oberste Gewalt des Bundes »

Le Parlement, «Autonte supreme de la Confederation»

II Parlamente, «Potere supremo della Confe-
derazione» Festschrift der Bundesversammlung zur
joo-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft, Melanges sur
l'Assemblee federale ä l'occaston du 700? anntversaire
de la Confederation, Miscellanea sulVAssemblea

federale m occasione del jooesimo anniversano della
Confederazione. Bern 1991.
Stadlin, Parlamente.

Vatter, Demokratien

Halder, Aargau;Staehelin, Aargau;
Gautschi, Aargau; Seiler/Steigmeie, Aargau.
Die Historische Gesellschaft des Aargaus hat
dazu am 24. Mai 2003 eine Tagung
durchgeführt, um die Schliessung dieser Lücke nun
voranzutreiben. Eine Standortbestimmung
findet sich in derJahresschrift 2003 dieses
Vereins.
Bircher, Fncktal.
Vgl. dazu eingehender Kap. «Zu den
politischen Parteien im Aargau», 124-129.
BLAG.
Lebensbilder.

Aargau in Zahlen.
HBLS; HLS.
BLAG; Lebensbilder; Aargau in Zahlen.
Schweizerisches Geschlechterbuch; Aellen,
Zeitgenossen-Lexikon; In memortam. Eine nützliche

Ubersicht zu biografischen Nachschlagewerken

hat Mentschl in einem Aufsatz
vorgelegt: Mentschl, Christoph: Biographisch-
lexikalisches Arbeiten. Gedanken zu Theorie und
Praxis facherubergretfender biographischer Lexika
mit besonderer Berücksichtigung des Österreichischen

Biographischen Lexikons. In: Winkelbauer,
Lebenslauf, 47-67.

28 Muller, Politische Presse, 19-Jh.; Ders.,
Politische Presse, zo.ßi

29 Vgl dazu auch den Artikel von Müller,
Andreas : Die Archivierung der Aargauer Presse,

ein Wegweiser. In: Argovia 114(2002), 225-231.
3° Stellvertretend seien genannt Brian

Scherer, Sarah/Sauerländer, Dominik/
Steigmeier, Andreas: Das Kirchspiel
Leuggern. Geschichte von Bottstem, Full-Reuenthal,
Leibstadt und Leuggern. Bottstein etc. 2001;
Baumann, Bozferg.

4 Aufbau der Arbeit

1 Vgl. zur Auswahl der Stichjahre Kap. «Aus¬
wahl der Schlüsseljahre», 22-25.

2 Vgl. Kap. «Kernfragen», 18.

5 Biografik

1 Vgl. zur Geschichte dieser Darstellungsform
vor allem die Dissertation von Hahner, Bio-
graphik, und aus literaturwissenschaftlicher
Perspektive die Habilitationsschrift von
Scheuer, Biographie.

2 So weist Bulst auf die starke Interdepenz
zwischen Materialgrundlage resp. Sammeltätigkeit

von biografischen Angaben
und deren Auswertung hin. Bulst, Prosopo-
graphie, 4.

3 Jander, historische Biographie, 4.
4 Einen Uberblick über die biografischen

Arbeiten in den Sozialwissenschaften hat
Sigrid Paul 1979 vorgelegt. Vgl. Paul,
Sigrid: Begegnungen: Zur Geschichte persönlicher
Dokumente in Ethnologie, Soziologie, Psychologie.
2 Bde Hohenschäftlarn 1979. Zur Biografie
als literarische Form Vgl. Koopmann,
Biographie, 45-65.

5 So findet sich das anstotelische Drama mit
seinen fünf Phasen 1. Exposiüon, 2. Steigerung,

3. Höhepunkt, 4. Peripetie, evtl.
Retardation, 5. Auflosung in der Katastrophe oder
Uberwindung des Konfliktes. Vgl. Wilpert,
Sachworterbuch der Literatur. Als Beispiel dafür
sei Thomas Morus' History ofRichard III
genannt. Morus, Thomas: Die Geschichte

König Richards III. Ubersetzt, eingeleitet und
kommentiert v. Hans P. Heinrich Werke,
Bd. 3). München 1964.

6 Hähner nennt dafür die 98 n Chr. veröffent¬
lichte Biografie von Agncola, verfasst durch
den romischen Geschichtsschreiber Publius
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[?] Cornelius Tacitus (um 55-115 n.Chr.).
Hahner, Btograpkik, 38-40. Zu den Wurzeln
in Gnechenland vgl ebd., 35-37.
Er fuhrt Suetons Kaiserbiografien als frühe
Beispiele an. Vgl. Hahner, Biographik, 38E
Lebensbeschreibung eines Heiligen, spater
auch Bezeichnung der wissenschaftlichen
Disziplin, die sich mit den Heiligen beschäftigt.

Bayer/Wende, Worterbuch zur Geschichte;
Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, Stuttgart 1999.
Vgl. dazu Hahner, Biographik, 46-49.
Schumacher hat z. B in der Zeit des Zweiten
Weltkriegs die von ihm dargestellte Person
des Schweizer Generals Ulnch Wille durch
die Verwendung von Bibelstellen zum
Propheten und Erloser stilisiert. Schumacher,
Edgar: General Urtch Wille: Sein Weg zur krtegs-
genugenden Miliz. Zürich 1940, bes. 8f und 17h

Hahner, Biographik, 62. Zum politischen
Hintergrund der pädagogischen Konzepte
des lS.Jahrhunderts erscheint demnächst die
Habilitationsschrift von Trohler, Repubhka-
ntsmus

Vgl dazu den folgenden Abschnitt. Hahner
bezeichnet die Zeit als Epoche zwischen
Aufklarung und Historismus Vgl. Hähner,
Biographik, 82-104
Im Jahr 1804 gab es in Deutschland gerade
einmal einen Lehrstuhl fur Geschichte, 1850

waren es bereits über 30, 1880 74 und imJahr
1907 sogar 100 Lehrstuhle. Vgl. Weber,
Priester, 55.
Wehler, Historische Sozialwissenschaft, 87.

So auch Oelkers, Biographik, 296, auch
Schulze, Biographie, 509.
Hirscher, Gerhard Die Biographie in der
Diskussion der Geschichtswissenschaft. In.
Geschichte, Politik und ihre Didaktik 17(1989),

114-123, hier 122, zit nach* Hähner, Biographik,

Anm 35, 6f.
Unter «Normalbiographie» versteht sie die
biografische Darstellung des «Normal-» oder
«Durchschnittsmenschen». Dieser von
Hahner paradigmatisch genannte Ansatz
wird weiter unten noch ausgeführt.
Rockelein, Psychohistorische Methode, 2if.
Hahner skizziert die Entwicklung der
Biografik in Deutschland nach dem Zweiten
Weltkneg wie folgt 1945-1970: die Biografik
im erneuerten Historismus. 1970erJahre: die
Biografik in der Diskussion um das Konzept
der Histonschen Sozialwissenschaft. 1980er-
Jahre: die Biografik in der Diskussion um das

Konzept der Alltagsgeschichte. Vgl. Hahner,
Biographik, 4-8.
Wehler verweist auf 50 Bande der
Taschenbuchreihe Persönlichkeit und Geschichte, die auch
durch Fachhistoriker verfasst wurden.
Wehler, Geschichtswissenschaft, 8.
Als prominente Vertreter der Blütezeit des
histonschen Romans in der Zwischenknegs-
zeit sind Emil Ludwig und Stefan Zweig
zu nennen. Es unterstreicht die Breite und

Offenheit des Konzepts Biografie, dass sich
aus literaturwissenschafthcher Perspektive
unter diesem Sammelbegnff so unterschiedliche

Dinge wie Grabinschnften, Todesanzeigen,

Nekrologe, voluminöse
Lebensdarstellungen, Lexikonartikel, biografische
Romane, hagiografische oder auch persiflierende

Werke fassen lassen. Vgl. Koopmann,
Biographie, 46.

20 Vgl. Scheuer, Biographie, 182-188.
21 Z B warb die Beilage zur renommierten

deutschen Wochenzeitung Die Zeit, die der
Frankfurter Buchmesse 2001 gewidmet war,
auf dem Titelblatt an zweiter Stelle nach
der Rubrik «Erfundene Welt» (Romane)
mit der Rubrik «Erzähltes Leben», die B10-

grafien gewidmet war. Zeit-Literatur, Sonder-
beilage zu Die Zeit, 5Ö.Jg./20Oi, Nr. 41,

4.10.2001
22 Hahner, Biographik, 250.
23 Auch die mittelalterliche Hagiografik dürfte

den Unterschied zu diesem neuen Konzept
deutlich machen, indem sich dort das
Individuum nur über die Annäherung an ein
Ideal definierte, dem ein statisches Charakterbild

zu Grunde lag. Ähnliches gilt fur die
exemplarische Biografik der frühen Neuzeit.
Vgl. Hähner, Biographik, 49-55.

24 Hahner, Biographik, 83-87, hier 83.
25 Herder, Johann Gottfried: Vom Erkennen

und Empfinden der menschlichen Seele: Bemerkungen

und Traume (zuerst 1778). In: Ders. :

Sämtliche Werke, Bd. 8,165-235, hier 198,
zit nach: Hahner, Biographik, 84.

26 Hahner, Biographik, 250.
27 Vgl. dazu v.a. Hähner, Biographik; auch

Schieder, Geschichte als Wissenschaft, 159.
28 Hahner, Biographik, 84.
29 Hahner, Biographik, 250.
3° Bourdieu, LTllusion biographique, 69.
31 Als Beispiel dafür sei ein Satz aus einem Buch

über Charles de Gaulle angefugt: «Fest steht,
der nationale Wille und der Wille zur
Herrschaft - de Gaulle bestätigt sie seit seiner
Kindheit.» Tournoux, Raymond:JamaisDit.
Plön 1971, 24, zit. nach: Kapferer,
Reinhard: Charles de Gaulle: Umrisse einer politischen
Biographie. Stuttgart 1985,18. Kapferer
problematisiert dabei derartige Vorstellungen
und führt weitere Beispiele an.

32 Bourdieu, L'illusion biographique, 69. Fuchs
reflektiert den Begriff «Biografie» als der
bürgerlichen Lebenswelt entstammend und
verweist auf verschiedene Erzahlmuster und
Onentierungsfohen, die biografische
Schilderungen beeinflussen. Fuchs, Forschung, 11

und 31-54.
33 Wehler erwähnt als positives Beispiel dafür

u.a. Lothar Gall: Benjamin Constants
politische Ideenwelt und der deutsche Vormarz.
In: Wehler, Geschichtswissenschaft, 8. Auch
Gautschis Guisan-Biografie ist hier zu nennen:

Gautschi, Willi: GeneralHenn Guisan-
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Die schweizerische Armeefuhrung im Zweiten
Weltkrieg. Zurich 1989.

34 Der Begriff wurde von Dilthey geprägt.
Dilthey, Der Aufhau der geschichtlichen Welt in
den Geisteswissenschaften, 246, zit. nach
Hahner, Biographik, 204.

35 Hahner, Biographik, 27fr.
36 Emil Ludwig hat polemisch gefragt, ob wohl

die Geschichte in diesem Bereich die
Entwicklung verschlafen habe. Die Ablehnung
der Psychologie für das Feld der Biografie, die
Eckhart Kehr von der «psychoanalytischen
Dekadenz» hatte sprechen lassen, weichte
sich erst nach 1945 unter dem Einfluss
US-amenkanischer Arbeiten auf. Vgl dazu
Scheuer, Biographie, i66ff.

37 Wehler, Geschichtswissenschaft, 17.
38 Wehler, Vorwort. In: Ders., Psychoanalyse, 5.
39 Wehler, Geschichtswissenschaft, 16

4° Droysen, Johann Gustav: Geschichte Alexan¬
ders des Grossen (zuerst. Berlin 1833). Hg. v.
Erich Bayer Geschichte des Hellenismus,
Teil 1), Tübingen 1952, 207, zit. nach: Hahner,
Biographik, 113h

4J Hahner, Biographik, 27fr.
** Hahner, Btographik, 113.
43 Droysen, Histortk, 243.
44 Wehler, Geschichtswissenschaft, 9; so auch

Schieder, Geschichte als Wissenschaft, 158h
Daran änderten auch alle die autokratischen
Regimes der 30er- und 4oer-Jahre des 20.Jahr-
hunderts nichts, die wohl den grossen
Einfluss von Fuhrergestalten zeigten, in der Politik

nach 1945 aber den Versuch zur Folge
hatten, den Entscheidungsspielraum von Ein-
zelpersonlichkeiten zu beschranken In der
Geschichtswissenschaft wiederum loste dies
eine ausgeprägte Skepsis gegenüber der
Geschichte grosser Männer aus. Gerhard
Ritter stellte auf dem deutschen Histonker-
tag 1949 zunächst einmal eine «gewisse
Hilflosigkeit gegenüber dem modernen
Massenmenschentum» fest. Zit. nach: Kocka,
Struktur und Persönlichkeit, 156.

45 Stone geht für den angelsächsischen Sprach¬
raum von denselben Zusammenhängen aus,
wobei er das «politische und moralische
Desaster» des Ersten Weltkriegs als Ursache
sieht und so den Paradigmawechsel früher
ansetzt. Stone, Prosopographie, 72.

4f> Hahner weist auch auf den Geniekult des

i9.Jahrhunderts hin. Hahner, Biographik,
222; Kocka streicht die Bedingtheit des
Historikers in seiner Gegenwart ebenfalls heraus
und stellt die Etablierung der
Geschichtswissenschaft im lg.Jahrhundert als mit einem
Verengungsprozess auf die politische
Geschichte verknüpft dar. Kocka, Sozialgeschichte;
anders Schieder, der den Akzent trotz Ein-
flussmoglichkeiten des Individuums fur das

19-Jahrhundert auf die Strukturen, die
«Macht der Überlieferung» legt. Schieder,
Geschichte als Wissenschaft, 164F

47 Vgl. zum Lamprecht-Streit Schulze, Biogra¬
phie, 509, oder Hahner, Biographik, 187-198.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die
Geschichtsschreibung im lg.Jahrhundert in
Deutschland sehr stark kleindeutsch-protestantisch

geprägt war. Hahn er, Btographik,
Anm. 81, 20.

48 Karl Lamprecht sprach von «individualisti¬
scher und kollektivistischer Geschichtsauffassung».

Vgl. Hahner, Btographik, Anm 61,191.
49 Droysen, Erhebung der Geschichte, 1-22, wieder

abgedruckt in: Ders., Histonk, 451-469, hier
462, zit. nach: Hahner, Biographik, 192.

5° Vgl zur gegenseitigen Bedingtheit von Indivi¬
duum und Kontext oder Personen und Strukturen:

Lorenz, Konstruktion, 286f., oder auch
Schieder, Geschichte als Wissenschaft, 177.

51 Lenz, Max* Rankes biographische Kunst und die

Aufgaben des Biographen Rede zur Gedächtnisfeier

des Stifters der Berliner Universität,
Konig Friedrich Wilhelm III., am 3. August
1912), Berlin 1912, 13, zit. nach: Hahner,
Biographik, 199.

52 Demandt, Ungeschehene Geschichte, 25.
53 Hahner, Biographtk, 25.
54 «Indem eine lebendige Persönlichkeit darge¬

stellt werden soll, darf man die Bedingungen
nicht vergessen, unter denen sie auftritt und
wirksam ist.» Ranke, Leopold von:
Geschichte Wallenstetns, Leipzig 1869, V.

55 Metz, Karl-Heinz* Grundformen htstortogra-
phischen Denkens * Wissenschaftsgeschichte als

Methodologie, dargestellt an Ranke, Treitschke und
Lamprecht, mit einem Anhang über zeitgenossische
Geschichtstheorie. München 1979,133, zit.
nach: Hähner, Biographik, 125.

56 Hahner, Biographik, 125.
57 Hähner, Biographik, 263.
58 Hahner, Biographik, 265.
59 Hahner, Biographik, 262-267. Dahingehend

äusserte sich auch schon Schieder, Geschichte

als Wissenschaft, 147F
60 Vgl. dazu Acham/Schulze, Teil und Ganzes.

Die Einleitung (9-29) der beiden Herausgeber

zeigt einen Uberblick über die
Entwicklung der methodologischen Diskussion
zu dieser Frage im 19. und 20.Jahrhundert.

61 Hähner, Btographik, 32.
62 Hähner, Biographik, 29.
63 Hähner, Biographik, 31.
64 Marx, Karl* Thesen über Feuerbach, (geschrie¬

ben 1845). In: Karl Marx/Friedrich
Engels: Werke. Hg. vom Institut für
Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
[MEW], Bd. 3, Berlin-Ost, 5-7, hier 6, zit
nach. Hähner, Biographik, 30.

65 Hahner, Biographtk, 29.
66 Hahner führt die folgenden Beispiele an:

Strauss, David Friedrich* ChristianMark-
Un * Em Lebens- und Charakterbild aus der Gegenwart

Mannheim 1851. «In dieser Revolutionsbiographie

seines Freundes Marklin bündelt
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Strauss wie in einem Brennspiegel alle wesent
liehen Erfahrungsstufen, die das liberale
Bildungsburgertum in der Revolutionszeit
durchlaufen hat* die vorschnelle Hoffnung
auf die Erfüllung der politischen und
gesellschaftlichen Lebenstraume, das Zufrieden
geben mit den Marzerfolgen, die
«Vereinbarungsstrategie > < eines legalen Reformkurses
mit Regierung und Verwaltung*, die «Aversion

gegen den anarchischen Charakter
der Volksbewegungen* und schliesslich die
resignierende Flucht in die Bildungswelt »

Hahner, Biographik, 168.

Poeschel, Johannes Eine Erzgebirgsche
Gelehrtenfamilie Em Beitrag zur Kulturgeschichte
des 77.Jahrhunderts Leipzig 1883 «In ihr [der
Biographie des sachsischen Pfarrers Christian
Lehmann] wird sehr anschaulich das Alltagsleben

in einer kleinen Landstadt wahrend
des Dreissigjahrigen Kriegs beschneben.»
Hahner, Biographik, 163.

67 Hahner nennt als frühe Werke Schroeckh,
Johann Matthias: Allgemeine Biographie, 8
Bde Berlin 1767-1791. Das Sammelwerk
Der Biograph, 8 Bde Halle 1802-1809. Auch
Johann Gottfried Herders Zeitschrift
Adrastea. Leipzig 1801-1803 Vgl. zu den Sam
melbiografien Hahner, Biographik, 76-81.
Als monumental können die grossen National
biografien bezeichnet werden, die ohne
weiteres 50 und mehr Bande umfassen konnten.
Michaud, L G. Biographie universelle anetenne
et moderne, 45 Bde Pans 1843-1865 (1

Auflage), 1854-1865 (2. Auflage) [sie], Würz
bach, C. v Biographisches Lexikon des Kaisertums

Oesterreich, 60 Bde Wien 1856-1891;
Allgemeine Deutsche Biographie Hg. durch die
histonsche Commission bei der Konigl.
Akademie der Wissenschaften, 56 Bde Leipzig
1875-1912, Dictionary ofnational biography. Hg.
v L Stephen, 63 Bde und 9 Supplement-
Bde London/New York 1885-1900, um nur
einmal die frühen Werke zu nennen

68 Wobei festzuhalten ist, dass die franzosische
Histonografie in der Tradition der Annales
ebenfalls erst im Verlauf der i9Öoer-Jahre die
Methode der Kollektivbiografie nutzbar
gemacht hat Vgl Stone, Prosopographte, 90.
Hahner, Biographik, 256.

70 Levi hat diese in einer Typologie biografischer
Ansätze in einem Annales-Aufsatz dargelegt
Levi, biographic, i329f

71 Jaun, Generalstabskorps 1804-1874, Ders.,
Generalstabskorps 1874-1945

72 Schroder, Kollektive Biographien In Ders.,
Lebenslaufund Gesellschaft, 10. Dieser Sammelband

ist aus einer Sektion eines Historiker
tages hervorgegangen Vgl Bericht über die 34
Versammlung deutscher Historiker, 58-66.

73 Schroder, Kollektive Biographien, 9. Oben
wurden die kontroversen Diskussion um den
Stellenwert der Biografie in der
Geschichtswissenschaft zwischen Krise und Renaissance

dargelegt, die um die Frage nach der Gewichtung

des Individuums resp der Strukturen in
der Geschichte kreist. Dieselbe Kontroverse
wurde in den i97oer-Jahren fur die
Kollektivbiografie gefuhrt, der vorgeworfen wurde,
sie führe zur «Entpersonalisierung» der
Geschichte und wolle «Pest, Hunger, Tod,
Furcht, Familientraditionen usw.» als neue
Personen einfuhren Bulst verwahrt sich zu
Recht gegen diese Kritik, «da hier ein Gegensatz

formuliert wird, der in dieser
prinzipiellen Scharfe nicht besteht » Bulst,
Prosopographte, 6.

"4 Zit nach. Bulst, Prosopographte, 7. Sir Lewis
Namier ist einer der Vater der Prosopografie
m der englischen Geschichtswissenschaft.
Stone hat in gewohnt pointierter Art die
Gruppe der Historiker, die die Geschichte
Grossbritanniens im lB.Jahrhunderts unter
Namiers dominierendem Einfluss sehr stark
prosopografisch angingen, als «Namier, Inc.»
bezeichnet Stone, Prosopographte, 69.

75 Auf die Wurzeln paradigmatischer Biografik
in der romischen Kaiserzeit wurde ebenso
hingewiesen wie auf konkrete Werke aus dem
19.Jahrhundert Vgl oben

76 Schulze, Biographie, 508-518.
77 Schroder, Kollektive Biographien, 14f.
78 Stone gibt an, dass der Begriff Prosopografie

bereits imJahr 1743 belegt sei. Stone,
Prosopographte, Anm. 1, 93 Bulst fuhrt die Etymo
logie gar insjahr 1537 zurück und weist auch
darauf hm, dass der Begriff Prosopografie in
den Jahresbibhografien Deutschlands und
Frankreichs ebenso fehle wie in Le Goffs
Lexikon La Nouvelle Histoire, das 1978 in Pans
erschien Damit hat die Prosopografie wohl
eine lange etymologische Geschichte, zahlt
aber wie die Kollektivbiografie auch zu den

jüngeren Darstellungsformen. Bulst, Prosopographte,

if. Zur Unterscheidung der beiden
Begriffe vgl den folgenden Abschnitt.

79 Vgl Simon, Historiographie, Kap 84*
Der internationale Durchbruch der Sozial-
geschichte - die Historie als « Historische
Sozialwissenschaft» in Deutschland, bes

225-229. Die Bezeichnung dieser Schule
veränderte sich dabei im Verlauf der letzten
3oJahre von Gesellschaftsgeschichte über
Sozialgeschichte zu der von Hans Ulrich
Wehler postulierten Historischen
Sozialwissenschaft

80 Becker hebt z. B die Bedeutung der biogra¬
fischen Forschungsprojekte der Universität
Chicago aus den i92oer-Jahren fur die Sozio
logie hervor Becker, Biographie, 106. Stone
verweist auf einen eigentlichen Aufschwung
von Prosopografien und Kollektivbiografien
in Grossbritannien in den 1920er und 1930er-
Jahren. Dabei sieht er die Wurzeln ebenfalls
in der Abkehr von der traditionellen Histono
grafie des 19 Jahrhunderts. Stone, Prosopographte,

70
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81 Vgl. Nolte, Paul: Historische Sozialwissen¬
schaft. In: Eibach/Lottes, Kompass der

Geschichtswissenschaft, 54f.
82 Toynbee, ArnoldJ.: Reconsiderations:

A Study ofHistory, XII. London 1961,122, zit.
nach: Hughes, Geschichte und Psychoanalyse, 42.

83 Oestrich, Biographieforschung, 23.
84 Eine Sektion des deutschen Histonkertages

1974 einigte sich für Prosopografie auf die
folgende Definition: «Sammlung und Verzeichnis

aller Personen eines nach Raum und Zeit
abgesteckten Lebenskreises.» Dieser wurde
der Begriff «histonsche Personenforschung»
gegenübergestellt, womit die Auswertung
von Prosopografien gemeint sein sollte. Bulst
unterscheidet weiter zwischen
«Personenforschung» und «biographischer Forschung»,
indem er Ersterer die Aufgabe zuweist, die
soziale Dimension starker herauszuarbeiten.
Bulst, Prosopographie, 3.

85 Er stellte diesen neben die Begriffe «Sammel-
biographie» und «Analyse multipler Karnerewege».

Stone, Prosopographie, 6. Schröder
kntisiert diesen Sprachgebrauch. Schroder,
Kollektive Biographien, 7. Bulst fuhrt an, dass
die Althistoriker den Begriff «Prosopographie»

verwenden, die Neuzeithistonker
«collective biography» oder «Sammelbiogra-
phie» oder «quantitative Personenforschung»,
die Sozialwissenschaftler von «multiple
career line analysis» oder «multiplen
Karnerewegen» sprechen, Soziologen auch
von «collective life histones». Entsprechend
der wissenschaftlichen (Teil-)Disziphn stehen
immer wieder andere Aspekte im Vordergrund,

eine scharfe Trennung der Begriffe hat
sich aber nicht durchgesetzt. Bulst plädiert
aus Gründen der Verständigung im
internationalen Umfeld für den Begnff «Prosopographie»

(frz. «prosopographie», engl, «proso-
pography»). Bulst, Prosopographie, 4.

86 Bayer/Wende, Wörterbuch zur Geschichte.
87 Stone, Prosopographie, 64.
88 Schröder, Kollektive Biographien, 8.
89 Dies verbindet die Kollektivbiografie, wie

oben erwähnt, mit der Sammelbiografie. Die
fur die vorliegende Arbeit notigen Überlegungen

zur Klarung der Auswahl zu
untersuchenden Personengruppe wird im folgenden
Kap. «Situierung in der Eliteforschung»,
56-70. vorgenommen

90 Schroder et al., Parlamentarismusforschung, 71.
91 Wobei einzuschränken ist, dass sich die vor¬

liegende Arbeit wohl fur verwandtschafdiche
Beziehungen interessiert, aber nicht
ausschliesslich pohtikgeschichtlich ausgerichtet
ist, so wie das die Ehtenschule gemäss Stone
ist. Stone, Prosopographie, 65f.

92 Der traditionellen Unterteilung der
Geschichtswissenschaft folgend, bleiben
Arbeiten aus der Alten Geschichte und der
Mediävistik im Weiteren ausgeklammert.

93 Schröder, Kollektive Biographien, 15.

94 Für die Schweiz können für die Bereiche Poli-
tik/Staat/Verwaltung die erwähnten Arbeiten
von Gruner, Bundesversammlung 1848-1920;
Ders., Bundesversammlung 1920-1968;Jaun,
Generalstabskorps 1804-1874;Ders.,
Generalstabskorps 1874-1949; Burger, Zuger Regierungs-
rat, und Hagmann, Bernischer Kantonalstab,

genannt werden.
95 Best hat in seiner Habilitation deutsche und

französische Parlamentariergruppen um 1848
verglichen. Best, Heinrich: Die Manner von
Bildung und Besitz: Struktur und Handeln
parlamentarischer Fuhrungsgruppen in Deutschland und
Frankreich 1848/49. Dusseldorf 1990 (ursprünglich

Habilitation Universität Köln). Das
Zentrum für Historische Sozialforschung in Köln
hat zahlreiche sozialwissenschaftlich
ausgerichtete kollektivbiografische Forschungsprojekte

zu Bundes- und Landerparlamenten
durchgeführt. Literaturangaben finden sich in
Schröder et al., Parlamentarismusforschung, 71.

Anders die hermeneutisch ausgerichtete
Arbeit von Spenkuch, Hartwin: DasPreus-
sische Herrenhaus 1854-1918: Adel und Burgertum
in der Ersten Kammer des Landtages. Dusseldorf
1998 (zugleich Dissertation Universität Bielefeld).

Für die folgenden Länder sei jeweils
eine aktuelle Hochschulschnft angeführt,
die den Einstieg in die reichhaltige Literatur
ermöglicht. Frankreich: Anceau, Second

Empire; für Österreich: Pfeifhofer, National-
rat; fur Grossbritannien ist in Deutsch eine
politikwissenschaftliche Arbeit zum Unterhaus

greifbar: Saalfeld, Thomas: Das
britische Unterhaus 1965-1986: ein Parlament im
Wandel. Frankfurt 1988. Seit 1951 wird die
Zusammensetzung der Parlamente im
amtlichen Auftrag untersucht. Vgl. dazu Cruicks-
hanks, Eveline: Multi-biographical Analysis
as an Approach to Parliamentary History. In.
Autrand, FRANgoiSE (Hg.): Prosopographie et
Genese de l'Etat moderne. Paris 1986, 335-344.

96 Zu Parlamentariern liegen neben den Arbei¬
ten von Gruner nur kleinere Arbeiten vor,
so ein Aufsatz von Hartmann über
Mitglieder des Genfer Rats. Hartmann, Anja
Victorine Geld und Macht in Genf: Elitegruppen

zwischen Symbiose und Rwahtat (1760-1840).
In: Dies. (Hg.): Eliten um 1800:Erfahrungshorizonte,

Verhaltensweisen, Handlungsmoghch-
keiten. Mainz 2000,181-199, oc^er Grieder,
Fritz Ein halbesJahrhundert unter der
Bundeshauskuppel: über Herkunft und Tätigkeit von 71

Basler und Baselbieter Parlamentariern, Neujahrsblatt

der Gesellschaft für das Gute und
Gemeinnützige. Basel 1985. Oder Ballmer
Cao, Than Huyen, Bendix, John: Studie
über die Determinanten der Frauenvertretung in den

schweizerischen Legislativen - Frauen in den
kantonalen Parlamenten In: Seitz, Werner,
Bundesamt für Statistik: Der lange Weg ins
Parlament * die Frauen bei den Nationalratswahlen
von 1971 bis 1991, Anhang. Bern 1994.
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97 Wehler, Geschichtswissenschaft, 8
98 Bulst, Prosopographte, 8.
99 Schroder, Kollektive Biographien, 10.
i°° gTONE fuhrt als erste Werke an Collins, A.:

The Peerage ofEngland. London 1714, und
Ders.. The Baronetage ofEngland London,
1720. Im vorliegenden Zusammenhang ist
auch zu nennen: Wilson, J.. Biographical
Index to the Present House ofCommons London
1806; Stone, Prosopographte, 67.

101 Vgl unten, Kap «Situierung in der Elitefor¬
schung», 56-70.

102 Schroder, Kollektive Biographien, i2f
103 Diese Zusammenhange unterstreicht Bulst,

Prosopographte, 8f.
104 Die so zusammengetragenen Angaben

werden im Staatsarchiv des Kantons Aargau
deponiert.

105 Schröder, Kollektive Biographien, 14-16.
106 Dabei ist anzufügen, dass es eine dominie¬

rende Konzeption fur die Einzelbiografie im
deutschen Historismus des spaten lg.Jahr-
hunderts sehr wohl gegeben hat. Es gab aber
davor und danach dezidiert andere
Auffassungen. Die Geschichte der Biografie ist die
Geschichte eines Wandels. Gerade dank ihrer
Adaptionsfahigkeit hat sich die Einzelbiografie

ihren Platz in der Geschichtswissenschaft
bis heute sichern können.

6 Situierung in der Ehteforschung

1 Zentral sind in diesem Zusammenhang
Platons Werke Pohteia und Pohtikos.
Zahlreiche weitere antike Autoren beschäftigten
sich mit der Ausgestaltung des Staats.

Vgl. dazu Nippel, Politische Theorien, 23-31.
2 Claude Henri de Rouvroy, Graf von

Saint-Simon (1760-1825).
3 Pallinger, Ehteforschung, 5.
4 Krais, Gesellschaft, 11.

5 Fenner: Eliten. In. Handbuch Politikwissen¬
schaft, 67.

6 Es ist fur die Grundungszeit des Aargaus im
Auge zu behalten, dass die Ausgestaltung des

neuen Kantons in einer Epoche erfolgte, in
der diese Fragen auf verschiedenen Ebenen
kontrovers diskutiert wurden.

7 Vgl zur Etymologie Fenner: Eliten. In Hand¬
buch Politikwissenschaft, 67; Kaufmann: Elite.
In: Staatslexikon, 218; Waldmann: Elite/Ehte-
theorie. In: Worterbuch Staat und Politik, 113f.;
Carlton The Few and the Many, 1; Röhrich,
Eliten, 24.

8 Krais, Gesellschaft, 10.
9 Duden Etymologie: Herkunftsworterbuch der

deutschen Sprache, Mannheim, Wien, Zurich.
2. völlig neu bearb. und erw. Auflage 1989,
153-

10 Lavaters Schriften, Bd. V, 1768: «Elite des

ganzen Menschengeschlechts». Vgl. Schulz,
Deutsches Fremdworterbuch, Bd 1, A-K, 169.

11 Vgl z. B Brockhaus Kleines
Konversationslexikon 1906. Meyers enzyklopädisches

Lexikon fuhrt unter dem Stichwort
Elite u. a. an: «Im Militarwesen wurden Truppen,

denen aufgrund ihres Einsatzes, ihrer
Bewaffnung, Ausbildung, Kriegserfahrung
u a. eine den übrigen Truppen gegenüber
bevorzugte Stellung zuerkannt wurde, als

Elitetruppen bezeichnet: z.B die rom Prato-
naner, die turk. Janitscharen [ ]»

12 Der Auszug umfasste in der schweizerischen
Mihtärorganisation jeweils die jüngste Heeresklasse,

z. B. zwischen 1961 und 1994 die
Jahrgangsgruppe der 20- bis 32-Jähngen.
Vgl. Militarorganisation der schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 12. April 1907, Stand
am 1. August 1991, Bern 1991, Art. 35. Die
Heeresklassen wurden mit der Armeereform
1995 abgeschafft.

13 «Denn viele sind gerufen, wenige aber aus-
erwahlt.» Matthausevangelium, 22,14 Vgl.
Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments,
Zürcher Bibel Zurich: Theologischer Verlag
1984 (2. Auflage), oder Textbuch Gemeindemesse

Hg. vom Deutschen Liturgischen Institut in
Trier. Augsburg: Pattloch Verlag 1996.

14 Meyers enzyklopädisches Lexikon: Elite,
l973> 7°9- Fenner: Eliten. In: Handbuch
Politikwissenschaft, 67. Das Spannungsfeld
zwischen Elite und egalitären Vorstellungen
von Demokratie z.B. rousseauscher Ausprägung

ist fur die vorliegende Untersuchung
zu beachten Vgl. dazu Kap. «Elite und
Demokratie», 65-67.

15 Vgl. zu diesem Spannungsfeld Kap. «Elite
und Demokratie», 65-67.

16 Vgl. dazu Nippel, Politische Theorien, 23-31.
17 Röhrich, Eliten, 13.
18 Rohrich, Eliten, 13.
19 Dies ist die zweite Bedeutung, die der Fremd-

worterduden anfuhrt. Duden Fremdworterbuck

5., neu bearb und erw. Auflage, Mannheim,

Wien, Zurich 1990.
20 Eine Darlegung der Elitedefinitionen in ihrer

historischen Entwicklung und Beziehung
zueinander wurde wesentlich mehr Platz
beanspruchen. Da dieses Kapitel den Charakter
einer Heranführung an das Hauptthema hat,
erscheint der analytisch-systematische Ansatz
angezeigt, der eine gerafftere Darstellung
erlaubt.

21 Waldmann• Elite/Ehtetheone In* Worterbuch
Staat und Politik, 113.

22 Pallinger, Eliten.
23 Felber, Ehteforschung, 20-23.
24 Zit. nach: Felber, Ehteforschung, 2of.
25 Felber nennt als Vertreter dieser Richtung

Muhlmann, der Eliten wie folgt definierte:
«Formen der Gemeinschaft [ ], die nicht nur
auf faktischer Siebung beruhen, sondern sich
selbst auch fur auserwahlt halten.» Vgl Mühlmann,

W. E.: Homo Creator. Wiesbaden 1962,
35, zit. nach. Felber, Ehteforschung, 20.
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Felber nennt als Vertreter dieser Richtung
Monzel: «Als Elite ist jede Kleingruppe zu
bezeichnen, die in einem grosseren
Sozialzusammenhang (staatlicher, kultureller,
wirtschaftlicher, religiöser oder anderer Art) als
herrschafts- oder fuhrungsberechtigt
anerkannt wird.» Vgl. Monzel, N.: Elite. In:
Staatslexikon, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft.
Freiburg 1958 (6. Auflage), Sp. 1162, zit. nach:
Felber, Eliteforschung, 20.
Felber fuhrt in einer Tabelle die ihm bekannten

Vertreter der jeweiligen Definitionen an.
Vgl Felber, Ehteforschung, 22f.
Felber nennt als Beispiel Zahrndt, der Elite
als «die Fuhrungsschicht eines Volkes [ )»
definiert, «die, durch besondere geistige und
sittliche Qualitäten ausgezeichnet, repräsentativ

für das Ganze steht und auch über die von
ihr vertretene Gruppe hinaus Verantwortung
für das Ganze wahrnimmt». Vgl. Zahrndt,
H.: Probleme der Ehtenbildung. Hamburg 1955,
6, zit. nach: Felber, Eliteforschung, 21.

Felber erwähnt als Beispiel Mikschs Definition

: «Jene Personen nur, welche über die
zur Bezwingung der Herausforderungen notigen

Eigenschaften in besonderem Ausmasse
verfugen, sind Elite der Gesellschaft.» Vgl.
Miksch, H.* Die sovale Nützlichkeit und die
herrschenden Schichten. Graz 1966, 23, zit. nach:
Felber, Ehteforschung, 22.
Felber fuhrt als BeispielJaeggis Definition
an: «Eigenbeziehungen sind Machtbeziehungen

und Eliten sind Machttrager.» Vgl.
Jaeggi, U. Die gesellschaftliche Elite Bern/
Stuttgart 1967, 13, zit. nach: Felber, Ehteforschung,

22.
Weber, Wirtschaft, 28, zit. nach: Weiss,
Ulrich: Macht. In: Lexikon der Politikwissenschaft,

Bd. 1, 487.
Felber nennt als Beispiel Plessner, der
unter Eliten « Fuhrungsgruppen in der
Öffentlichkeit [ ], die [ ] die Schlüsselpositionen
des politischen Lebens in den Händen
haben», versteht. Vgl. Plessner, H.: Uber
Elite und Elitebildung. In: Gewerkschaftliche
Monatshefte 1955, Nr.6, 602, zit. nach: Felber,
Ehteforschung, 22.

Vgl Kap «Zusammenfassung und Operatio-
nalisierung», 67-70.
Wiederum erscheint der analytisch-systematische

Ansatz gegenüber einer detaillierten
historischen Herleitung zweckmassiger, um
rasch zum Hauptgegenstand übergehen zu
können.
Waldmann* Elite/Ehtetheone In: Worterbuch
Staat und Politik, n6f. Er folgt dabei Herzog,
Politische Fuhrungsgruppe; Fenner : Eliten.
In Handbuch Politikwissenschaft, 7off. Er folgt
dabei Herzog, Dietrich: Politische Kameren.
Selektion und Professionahsterungpolitischer
Fuhrungsgruppen. Opladen 1975.
Gaetano Mosca (1858-1941): Jurist, dann
Theoretiker und Historiker der politischen

Wissenschaft, war Professor in Tunn und
Rom, daneben 1914-1916 Unterstaatssekretar
im italienischen Kolonialmimstenum und
wurde 1919 zum Senator des Königreichs
Italien ernannt. Vgl. Eisermann, G.: Mosca.

In: Internationales Soziologenlexikon, 300L
37 Vilfredo Pareto (1848-1923): Ingenieur,

Nationalokonom, schliesslich Soziologe,
scheiterte mit seiner Kandidatur fur das
italienische Parlament 1882. Er wurde 1893
Professor fur politische Ökonomie an der
Universität Lausanne. Vgl. Ferrarotti, F.:
Pareto. In: Internationales Soziologenlexikon,
323-327-

38 Dies zeigt sich bereits in der Biografie von
Mosca, der neben seiner akademischen
Tätigkeit auch politische Ämter bekleidete,
wahrend dies bei Pareto beim Versuch
blieb. Politisch bewegten sich beide in ihrer
politischen Tätigkeit in einem bürgerlichen
Lager. Sie wurden aber sehr stark vom
italienischen Faschismus und vom deutschen
Nationalsozialismus rezipiert.

39 Vgl. dazu Priester, Karin: Mosca, Gaetano:
Die herrschende Klasse: Grundlagen der politischen
Wissenschaft In: Schlusselwerke der Soziologie,
355-358-

40 Mosca : Die herrschende Klasse. München 1950,
51 (italienische Erstausgabe: Elementi dt scienza
pohtica, Ban 1895), zit. nach. Fenner: Eliten.
In: Handbuch Politikwissenschaft, 67.

41 Mosca • Die herrschende Klasse, zit. nach:
Schlusselwerke der Soziologie, 357.

42 Krais zahlt auch Robert Michels zu dieser
Gruppe, der in seinem Werk Zur Soziologie des

Parteiwesens in der modernen Demokratie 1911 die
Amalgamierung verschiedener Elitegruppen
am Beispiel der sozialdemokratischen Partei
in Deutschland untersuchte. Krais, Gesellschaft,

12f
43 James Burnham zahlte Mosca, Pareto,

Michels und Georges Sorel zu den «Neo-
machiavellisten». Vgl. Krais, Gesellschaft, 13.

44 Pareto : Trattato di sociologia generale, §2031,
Tunn 1916 (deutsch: Vilfredo Paretos System der
allgemeinen Soziologie). Hg. von Gottfned
Eisennann, Stuttgart 1962, zit. nach: Krais,
Gesellschaft, 12.

45 Vgl. Kap. «Typologie von Eliten», 59L
46 Kurz zusammengefasst: Zunächst unterschei¬

det Pareto logische Handlungen von mcht-
logischen, wobei er letztere weiter unterteilt
in «a) instinktives, unbewusstes und
habituelles Verhalten, b) magische und religiose
Praktiken sowie c) intentionales Handeln mit
mchtintendierten Folgen». Die gesellschaftliche

Realität sei von solchen «nichtlogischen»
Handlungen geprägt. Die «Sinnkerne» von
Diskursen bezeichnet Pareto als «Residuen».
Pseudologische Argumentationen oder
Rationalisierungen nennt Pareto «Denvaüo-
nen». Vgl. Bach, Maurizio: Pareto, Vilfredo:
Trattato dt sociologia generale. In: Schlusselwerke
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der Soziologie, 379-381, hier 38of Paretos
Skepsis gegenüber der Demokratie wird
daraus deutlich, dass er diese ebenfalls zu den
«Derivationen» zahlt, mit denen die
regierende Elite die Masse ruhig stelle und führe
Vgl. Krais, Gesellschaft, 13.

47 Pareto, Vilfredo: Les systemes socialistes,

1002/03. Pans 1026, zit. nach. Rohrich,
Eliten, 6if.

48 Pareto, Les systemes socialistes, zit. nach •

Rohrich, Eliten, 6if. Das System bezog sich
dabei auf Gruppen oder einzelne Individuen,
d. h., Pareto dachte dabei auch an den
Vorgang des Aufruckens eines Individuums
in eine Elite. Vgl Rohrich, Eliten, 6if.

49 Wie die anderen Neomachiavellisten stellte
er sich in klarer Abgrenzung von der marxistischen

Schule auf den Standpunkt, dass von
der Masse keine Impulse ausgehen konnten.
Vgl. Krais, Gesellschaft, 13.
Stone weist darauf hin, dass Moscas und
Paretos Werke erst in den i93oer-Jahren ms
Englische ubersetzt wurden, sodass der
angelsächsischen Scientific Community bis
dahin nur die marxistische Theorie als

Erklärungsversuch fur die Funktion von
Eliten zur Verfügung stand. Stone, Prosopo-
graphte, 73f.

*° Vgl. Krais, Gesellschaft, 14.
Benito Mussolini hatte in Lausanne bei
Pareto studiert. Paretos Skepsis gegenüber
der Demokraüe zeigt sich dann, dass er diese
ebenfalls zu den Denvationen zahlt, mit
denen die regierende Elite die Masse ruhig
stelle und führe. Mosca selbst blieb trotz
aller Knük Anhänger der parlamentanschen
Regierungsform. Als einziger Senator wandte
er sich z. B. mit einer Rede gegen den ersten
faschistischen Gesetzesentwurf zur Umwandlung

des Parlaments. Vgl. Röhrich, Eliten,
58-60, hier 60. Eisermann, G.: Mosca. In:
Internationales Soziobgenlextkon, 301.

51 Vgl. dazu Kap. «Sozialprofil der Ratsmitglie-
der im Wandel der Zeit», 211-269.

52 Fenner : Eliten. In: Handbuch Politikwissen¬

schaft, 71.
w Waldmann: Elite/Elitetheorie. In: Worterbuch

Staat und Politik, 116.
">4 Wehler, Psychoanalyse. Vgl oben im Kap.

«Biografik», 44.
55 Mills, C. Wright. The Power Elite, New

York 1956.
56 Krais, Gesellschaft, 54.
57 Es ist allerdings davon auszugehen, dass in

Mills Gegenwart der i95oer-Jahre der
militärisch-industrielle Komplex weit einflussreicher

war als in spateren Jahrzehnten.
58 Vgl. dazu Rohrich, Eliten, 13-23.
59 Krais, Gesellschaft, 14.
60 Gerade im Vergleich mit allen Nachbarstaa¬

ten wird deutlich, dass die Schweiz keine
widerspruchslose, aber eine sehr lange
Demokratiegeschichte hat, die in geringerem Aus-

mass Hypotheken aus einer feudal geprägten
Gesellschaft uberwinden musste.

61 Etymologisch leitet sich das Wort «Demokratie»

aus dem Griechischen ab, wo es «Herrschaft

des Volkes» bedeutete. Im Vordergrund

steht die Abgrenzungsleistung des

Begriffs gegenüber anderen politischen
Konzepten wie Monarchie oder Aristokratie.
Die vielgestaltigen Erscheinungsformen der
Demokratie machen es schwierig, diese auf
einen Nenner zu bnngen.

62 Mockli setzt die Übernahme des Begriffs
«Demokratie» im ursprünglichen Sinn von
«Versammlungsdemokratie» aus dem
gelehrten in den pohüschen Sprachgebrauch in
die Zeit der Franzosischen Revolution. Vgl.
Mockli, Direkte Demokratie, 32. Die
Bedeutungsverschiebungen, denen der Demokratiebegriff

in der Schweiz unterworfen war, werden

nur schon aus einer Formulierung in der
Bundesverfassung von 1848 deutlich, in der
die Gewahrleistung der Kantonsverfassungen
davon abhangig gemacht wurde, dass diese
«die Ausübung der politischen Rechte nach
republikanischen - repräsentativen oder
demokratischen - Formen sichern». BV1848,
Art 6, Abs. 2, lit.b.
Shell geht davon aus, dass auch die
wissenschaftliche Beschäftigung mit Demokratie
«unvermeidlich explizit oder implizit normativ

geleitet» sei. Shell: Demokratie. In: Handbuch

Politikwissenschaft, 42 und 45. In der
deutschen Politologie lasst sich beobachten, dass
das Konzept der direkten Demokratie häufig
nur der Vollständigkeit halber erwähnt wird,
während in der Schweiz diesem Thema
breiter Raum gewahrt wird.

63 Shell : Demokratie. In. Handbuch Politikwissen¬
schaft, 42; Mockli, Direkte Demokratie, 33.

64 Vgl. Teil «Querschnitte».
65 Der Begriff «direkte Demokraüe» mag Asso¬

ziationen mit Instrumenten wie Initiative und
Referendum erwecken und wurde deshalb
hier bewusst vermieden. Mockli fokussiert
den Begriff auf Einrichtungen und Verfahren
(Initiative, Referendum, Plebiszit etc.), weist
gleichzeitig daraufhin, dass «direkte
Demokratie» im weiteren Sinn versammlungs-
demokratische Formen und Personen- resp.
Wahlfragen mit einschliessen musste.
Vgl. Mockli, Direkte Demokratie, 17.

66 Zur griechischen Demokratietradition vgl.
Mockli, Direkte Demokratie, 42-46, der
sich auf das Standardwerk von Bleicken,
athenische Demokratie, stützt.

67 Mockli verweist auf zahlreiche Staatstheore-
tiker: Locke, Kant, Burke, Sieyes, Paine, die
aus verschiedener Perspektive für eine
repräsentative Korperschaft als Trager der
Herrschaft eintraten. Mockli, Direkte Demokratie,
32h; Shell: Demokratie. In: Handbuch
Politikwissenschaft, 42; Kolz, Verfassungsgeschichte,

34-41*
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68 Vgl. zu den historischen Wurzeln der direkten
Demokratie in der Schweiz Vatter, Demokratien,

228-240. In internationaler Perspektive
Mockli, Direkte Demokratie, Kap. 2, 32-87,
bes. 32-36 und 38f., sowie den ««Stammbaum»

der direkten Demokratie», 80. Aus
staatsrechtlicher Sicht mit Darlegung der
geistesgeschichtlichen Wurzeln im lS.Jahrhun-
dert Kölz, Verfassungsgeschichte, 25-58.
Wobei die direktdemokratische Tradition der
Landsgemeindekantone in der Schweiz nicht
als egalitäres, sondern als kollektives Konzept
zu verstehen ist. Dass manche «gleicher»
waren als andere (um die berühmte Formulierung

aus George Orwells Animalfarm
aufzugreifen), war im Selbstbild insofern unerheblich,

weil Freiheit nicht individuell, sondern
als kollektives Gut verstanden wurde, das der
Gemeinschaft der Landleute zukam. Vgl.
dazu für die Konflikdage um 1800: Guzzi,
Revolten, Fase. 15/1993, 84-104.

70 Wie erwähnt, soll die weiter gehende Heraus¬
schälung im Zusammenhang mit der
Diskussion der aargauischen Verfassungen
erfolgen.

71 Die theologische Gleichheit der Menschen
vor Gott gewann keine soziale Wirksamkeit.
Anzufügen ist, dass Gleichheit nur immer in
einzelnen Bereichen zu erreichen ist, im
politischen Sinn konkret als Gleichberechtigung
in der Wahrnehmung politischer Rechte oder
als Gleichheit vor dem Gesetz. Eine absolute
Gleichheit ist eine «contradictio in termims».
Vgl dazu Henninger, Gleichberechtigung,

37-54, bes. 38.
72 Frauen, Indianer, Schwarze und weitere

Bevölkerungsgruppen blieben davon
ausgeschlossen. Henninger, Gleichberechtigung, 41.
Artikel 1 der Erklärung der Menschenrechte
hielt fest: «Les hommes naissent et demeu-
rent libres et egaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent etre fondees que sur
l'utilite commune.» Declaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 aoüt 1789, zit.
nach: Kölz, Quellenbuch, 31-33, hier 31. Zur
Frage der politischen Gleichheit vgl. die
einzelnen Abschnitte zum aküven Wahlrecht
im Teil «Querschnitte», im Uberblick im
Kap. «Grundlinien der Entwicklung und
Stand imJahr 2003», 161-165.

73 Rohrich, Elite, 14.
74 Ursprünglich bedeutete «census» Volkszäh¬

lung oder Steuereinschätzung. Zensuswahlrecht

ist also ein nach Vermögensklassen oder
Steuersätzen gestaffeltes oder wie im
vorliegenden Fall ein von einem Mmdestvermogen
abhängiges Wahlrecht. Vgl. Bayer/Wende,
Worterbuch zur Geschichte, 589.

75 Vgl. Moscas Vorstellungen dazu oben im
Kap. «Ehtezirkulations- und Differenzierungsforschung»,

61-63».
76 Vgl Kap. «Institutionsgeschichthcher

Zugang», 2of.

77 Mehr zu tun, z. B. die Verhandlungen der
Verfassungsrate zu untersuchen, hiesse

eine Verfassungsgeschichte des Aargaus
schreiben.

78 Krais, Gesellschaft, 11.

79 Krais, Gesellschaft, 50.
80 Dies halt Beate Krais aus der Sicht der

deutschen Soziologin fest: «Gleichwohl ist
festzustellen, dass bis heute die
Oberschichten, das Bürgertum, die Eliten oder
auch die herrschenden Klassen, wie immer
man sie bezeichnen will, ein weisser Fleck
auf der Landkarte geblieben sind, die
die Soziologie von der Sozialstruktur der
Bundesrepublik zeichnet.» Krais, Gesellschaft,

9. Demgegenüber liegt z. B für Frankreich
ein Strom von Arbeiten vor. Anceau,
Second Empire, fuhrt in seiner Bibhografie
zahllose kollektivbiografische Arbeiten zu
Fuhrungsschichten aus der Poliük und der
Wirtschaft an.

81 Dies wird im Rahmen der Normendiskussion
im Teil «Querschnitte» zu behandeln sein.

82 Der Einbezug der formalisierten Verbands¬

spitzen lasst sich auch mit einem Positionsansatz

in Einklang bringen.
83 Stellvertretend sei die Potsdamer Ehtestudie

aus demJahr 1992 genannt.
84 Vgl. Kaufmann: Elite. In: Staatslexikon,

bes. 221; Fenner: Eliten. In: Handbuch
Politikwissenschaft, 71; Waldmann • Elite/
Elitetheorie. In: Worterbuch Staat und Politik,
bes. 114b

85 Die Verteilung der politischen Gewichte
kann in der Praxis ja durchaus von der
verfassungsmassigen Organisation abweichen
Es gälte z. B., den Einfluss der Verwaltung,
der Medien oder von Parteien und Verbanden

zu klaren.
86 Die Bevölkerung lasst sich unterschiedlich

definieren. Im Teil «Längsschnitte» wird
jeweils dargelegt, ob sich ein Vergleich auf
die aargauische Wohnbevölkerung (inklusive

Ausländerinnen und Auslander) oder
auf die erwerbstätige Bevölkerung oder auf
andere eingeschränkte Teile der Gesamtheit
der im Aargau sich befindlichen Personen
bezieht.

87 Gruner, Bundesversammlung 1848-1920;Ders.,
Bundesversammlung 1920-1968.

88 Anzufügen ist, dass auch die Bundesversamm¬
lung nicht für alle Stichjahre als Vergleichs-
grosse verwendet werden kann, da diese erst
seit 1848 besteht und so für die Stichjahre
1803,1830 und 1831 keinerlei Vergleichsmög-
lichkeiten bestehen.

89 Das heisst nicht, das Soziologie oder Politolo¬

gie nur normative Aussagen zum Ziel hatten.
Angesichts des ideologiegeladenen Feldes, in
dem sich der Ehtebegnff bewegt, scheint
diese Rückbesinnung auf analytische Zugänge
aber notig.

9° Vgl. oben Kap. «Datengrundlage», 29-31.
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Querschnitte: Kontinuitäten und Bruche

Zur Auswahl der Stichjahre vgl. oben Kap.
«Stichdaten und Umfang», 24f.
Zur Unterscheidung von institutioneller und
personaler Realität vgl. oben Kap
«Kernfragen», 18.

Tschannen definiert von juristischer Warte
aus das Stimmrecht durch drei Elemente:
1. das aktive und das passive Wahlrecht,
2 das Recht, an Abstimmungen teilnehmen
zu dürfen, und 3. das Recht, Wahlvorschlage,
Initiativen und Referenden unterschreiben zu
dürfen. Fur den vorliegenden Zusammenhang

interessieren die beiden erstgenannten
Elemente und die gesetzlichen Vorschriften
zur Art und Weise der Wahl des Grossen
Rats Die historischen Gegebenheiten erheischen

dabei eine andere Strukturierung
Tschannen, Stimmrecht, 16.

7 Der Grosse Rat imJahr 1803

Da sich in der Folge in den 200Jahren des
Bestehens des Kantons Aargau keine
Änderungen des territorialen Umfangs ergaben,
entfallt dieser Aspekt in den weiteren
Hauptkapiteln.

Der Kreislauf findet sich visualisiert in Kölz,
Moderner Bundesstaat, Anhang. Grundlegend:
Kolz, Verfassungsgeschichte. Zur interessanten,
wenn auch gegenüber der Schweiz deutlich
retardierenden Entwicklung vor allem in den
suddeutschen Staaten vgl. z. B. Brandt,
Neostandische Reprasentationstheorie, 133-162.
Uber die angegebenen Werke erschhesst sich
die weitere Literatur
Jorin, Aargau 1798-1803, 257; Halder, Aargau
1803-1830, 75.
Vgl dazuJoRiN, Aargau 1798-1803, 245-279.
Dort findet sich auch als Anhang 3 der von
Stapfer verfasste umfangreiche Verfassungsentwurf

abgedruckt, den die Aargauer Deputation

einreichte. Dieser wiederum wurzelte
im Entwurf fur eine Kantonsverfassung von
1802

In den allgemeinen Werken zur Geschichte
des Aargaus findet sich der Zeitraum von
1798-1803 in den folgenden Abschnitten:
Halder, Aargau, 3-94; Seiler/Steigmeier,
Aargau, 75-98. Daneben ist auf die alteren
Monografien vonJöRiN und Leuthold
hinzuweisen: Jorin, Aargau 1798-1803 ;]ov.\n,
Kanton Aargau 1803-1813/13; Leuthold, Baden
Die Umbruchzeit wurde im Rahmen der
200. Wiederkehr der Ereignisse neu dargestellt

in - Revolution im Aargau. Nur für den
helvetischen Kanton Fncktal liegt eine neue
Darstellung vor: Bircher, Fncktal. Fur das
Freiamt erbringt Holsteins Arbeit immer
noch wertvolle Einsichten: Holstein, Freiamt
Zur Consulta hat Monnier unlängst eine

neue Quellenedition vorgelegt: Monnier,
Bonaparte.

6 Vgl. dazu die detaillierten Karten in: Revolu¬

tion im Aargau, 66f., und die Karte im Anhang
Der Begriff «Gemeine Herrschaften» bezeichnet

in der Zeit vor 1798 jene Untertanenge-
biete, die von mehreren Orten gemeinsam
verwaltet wurden. Seit dem Zweiten Villmer-
ger Kneg 1712 übten in der Grafschaft Baden
und den Unteren Freien Amtern nur noch
Bern, Zurich und Glarus die gemeinsame
Herrschaft aus, in den Oberen Freien Ämtern
die acht Alten Orte der Eidgenossenschaft.
Die Grenze zwischen den unteren und den
oberen Freien Amtern war mit einem Federstrich

vom Kirchturm in Lunkhofen zum
Galgen von Fahrwangen gezogen worden.
Seiler/Steigmeier, Aargau, 72h Das Fncktal
war Teil der vorderosterreichischen Gebiete.
Vgl. Bircher, Fncktal, 12-33; Graf,
Walter: Das Fncktal unter österreichischer

Herrschaft. In. Nachbarn am Hochrhein, 263-292.
7 Bereits früher hatte Urdorf vom Kanton

Baden zum Kanton Zürich gewechselt. Diese
Frage hatte Hans von Reinhard, ehemaliger
Landvogt in Baden und Vertreter des
Kantons Zunch in den Verhandlungen der
Consulta am 25-Januar 1803 aufgeworfen.
Vgl Monnier, Bonaparte, 58.

8 Dadurch wurden die Städte Rheinfelden und
Laufenburg geteilt. Vgl. Bircher, Fncktal,
124-132.

9 Seiler/Steigmeier, Aargau, 8of. Zum
Feilschen um einzelne Gebiete im Rahmen
der Consulta vgl.Jorin, Aargau 1798-1803,
251-256.

10 Vgl zur Bedeutung der historischen Regionen
m den ersten Grossratswahlen Kap. «Zum
Wahlverhalten der Kreisversammlungen in
Bezug auf die geografische Herkunft der
Kandidaten», 93h; zu den Konsequenzen, die
sich aus der Durchtrennung von Bindungen
der Regionen zu ihren historischen Bezugs-
raumen für den Grossen Rat ergaben, Kap.
«Zur Integration von Nicht-Aargauern», loof.

11 Schon Oechsli hat dies «das perfideste
Meisterstuck seiner [Napoleons] Staatskunst»
genannt. Vgl. Halder, Aargau, 27. Artikel 11

des Friedensvertrages von Luneville vom
9. Februar 1801 zwischen Frankreich und
Osterreich hatte die Unabhängigkeit der
Batavischen, Cisalpinischen, Ligunschen und
auch Helvetischen Republik festgehalten,
und diese Bestimmung war auch in den
Friedensvertrag von Amiens vom 25. Marz 1802
zwischen Frankreich und Grossbritannien
aufgenommen worden. So gesehen könnte
der Abzug der franzosischen Truppen auch
als Vollzug dieser Vertrage gesehen werden.
Allein die Politik Napoleons vor und nach
Abschluss dieser Vertrage lasst keinen Zweifel
daran, dass der starke Mann Frankreichs
keinesfalls gewillt war, den franzosischen Em-
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fluss in diesen Satellitenstaaten aufzugeben
So hatte er sich von der Consulta der Cisalpi-
nischen Republik, die er nach Lyon zitiert
hatte, am 25.Januar 1802 zum Präsidenten
dieser Republik wählen lassen Bereits die
Zeitgenossen durchschauten das franzosische
Manöver gegenüber der Schweiz Vgl.
Stussi Lauterburg, Föderalismus, 21-28.
Äusserer Ausdruck dieser Abhängigkeit war
nicht nur die Verfassung der Helvetischen
Republik, sondern insbesondere die Offensiv
und Defensiv-Allianz der beiden «Schwester
republiken» Frankreich und Helvetien vom
19 August 1798. Diese enge Bindung an Frankreich

hat Wurzeln im Spatmittelalter Seit
dieser Zeit hatte die franzosische Monarchie
die Geschicke der Schweiz wesentlich beein
flusst Vgl De Capitani Das Ende des Ancien
Regime In. Geschichte der Schweiz und der Schweizer

Basel 2004, 161.

Dies geschah immer in Abhängigkeit zur poll
tischen Situation in Europa. Der Friede von
Campo Formio, mit dem 1797 der Erste Koali
tionskneg beendet wurde und mit dem
ubngens auch das österreichische Fncktal zur
franzosischen Einflusssphare geschlagen
wurde, hatte dem revolutionären Frankreich
die Gelegenheit geboten, mit der Besetzung
der Eidgenossenschaft im Frühjahr 1798 die
wichtigen Alpenubergange nach Obentahen
unter seine Kontrolle zu bekommen Der
Zweite Koalitionskrieg hatte am 1. Marz 1799
begonnen, nachdem Osterreich im Oktober
1798 Graubunden besetzt hatte, was in der
Folge die Schweiz zum Schlachtfeld grosser
franzosischer, österreichischer und russischer
Heere werden hess, die sich allesamt aus dem
Land versorgten. Die erwähnten Friedensvertrage

von Luneville 1801 und Amiens 1802

beendeten diesen Krieg. Vgl Staehelin, Aargau,

804-809; Fuhrer, Schlachten von Zurich,
Fuhrer/Heer, Suworow.
Fur das Gebiet des heutigen Aargaus ist der
Widerstand der Freiamter gegen die Helvetische

Republik im April 1798, vor allem aber
der Stecklikneg 1802 zu nennen. Zu den
Widerstandsbewegungen desJahres 1798

gegen die Helvetik vgl Fuhrer, Helvetik, bes

13-18, zum Stecklikneg vgl. Hebeisen, Streit,

233-245; Stussi-Lauterburg, Föderalismus,
allgemein zu den Verfassungskampfen in der
Helvetik Staehelin, Aargau, 807-815.
Aus der Zahl der Berner Mumzipalstadte
hatte sich insbesondere Aarau hervorgetan
Vgl. Landolt, Pius Der Untertan wird souverän:

Die Ereignisse zwischen 1798 und 1803 In
Revolution im Aargau, 16-51; Pestalozzi, Mar
tin. Die Unteraargauer Rebellion gegen das Berner
Aufgebot zur Franzosenabwehr 1798. In* Festschrift
Walter Schaufelberger, Aarau 1986, 227-254
Vgl De Capitani, Ancien Regime, wie Anm
12, 161. Das aufklarensche Gedankengut hatte
seit 1790 in verschiedenen Orten der Eidge¬

nossenschaft zu Volksaufstanden gefuhrt Vgl
z.B Morgeli, Christoph (Hg)* Memorial
und Stafner Handel 1794/95, Stafa 1995

17 Guzzi hat den kollektiven Charakter des De¬
mokratie- und des Freiheitsbegnffs und den
öffentlichen Charakter des Rehgionsverstand-
nisses in den landlich-katholischen Gebieten
der Eidgenossenschaft der repräsentativen
Demokratie der Helvetischen Republik mit
ihren individuellen Freiheitsrechten samt der
Vorstellung, dass Religion eine private
Angelegenheit sei (Religionsfreiheit), gegenübergestellt.

Vgl. Guzzi, Revolten, Fase 15/1993,
und Guzzi, Rivolta

18 Guggenbuhl: Vom Geist der Helvetik Zunch
1925, 5, zit nach* Staehelin, Aargau, 835,
Auch Von Wartburg, Helvetiker, 25.

'9 Als «begabteste Kopfe» der Helvetik
(Staehelin) in exekutiver Stellung sind hier
zunächst der als opportunistisch geschilderte
Wahl-AargauerJohann Rudolf Dolder50i8 und
die hervorragenden Minister Philipp Albert
Stapferjigg und Albrecht Rengger63i4 zu nennen

Vgl. Staehelin, Aargau, 798 Auf der
anderen Seite finden sich auch prominente
Anfuhrer des Steckliknegs 1802 im Aargau,
namentlich die Gebrüder May von Rued
Vgl Halder, Aargau, 80 Vgl. im Weiteren zur
Elitekontinuitat Kap. «Zur Altersstruktur und
zu den Laufbahnen», 95-100.

20 Dieses von Kolz «Vetopnnzipz» genannte
Verfahren fand in den Abstimmungen über
die Regenerationsverfassung in den Kanto
nen Aargau und St. Gallen Anwendung, im
Wallis bei der Verfassungsabstimmung des

Jahres 1839 und in Luzern 1848 bei der
Abstimmung über die Bundesverfassung, wo es

Kolz als «Machtinstrument der Liberalen»
bezeichnet. Stussi-Lauterburg spricht im
Fall der Abstimmung über die Zweite Helvetische

Verfassung von einer Fälschung des
Resultats und zweifelt insbesondere an der
Rechtmassigkeit der Zustimmung im Kanton
Oberland. Kolz streicht heraus, dass es sich
dabei immerhin um die erste schweizensche
Volksabstimmung gehandelt habe. Er halt
gleichfalls fest, dass die Annahme «mit einer
den Volkswillen verfälschenden autoritären
Klausel» erreicht worden sei, wobei er davon
ausgeht, dass dieses Vorgehen «fatalerweise
wahrscheinlich mit einem auf die
Versammlungsdemokratie gemünzten Satz Rousseaus

im Contrat social begründet wurde <en

pareil cas, du silence umversel on doit presu
mer le consentement du peuple >» (Rousseau,
Contrat social, II/i); Stüssi Lauterburg,
Föderalismus, 31-34, Kolz, Verfassungsgeschichte,

140-142. Anzufügen bleibt, dass die neue
Verfassung in den helvetischen Kantonen Aargau
und Baden auch ohne die Anwendung dieser
Klausel angenommen worden ware. Vgl zu
den Resultaten: Wind, Kanton Aargau, 25, und
Muller, Aargau, Bd 1,160
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Dasselbe Vorgehen hatte Bonaparte einJahr
zuvor schon in der Consulta von Lyon für die
Cisalpinische Republik gewählt. Vgl. Artikel
Consulta. In HLS.
Die Bestimmungen zum schweizerischen
Staatenbund wurden unter dem Titel
«Bundesverfassung» als 20. Kapitel in die Mediationsakte

eingefugt. Vgl. Mediationsakte 1803-2003.
Staehelin, Aargau, 816.

Kölz, Verfassungsgesckichte, 144
De facto war diese Vereinigung am Widerstand

aus dem Kanton Baden gescheitert.
Damit trafen sich von den zehn Aargauer
Deputierten sieben 1803 im Grossen Rat
wieder. Ein achter, «Vater» Meyer, war zum
Kandidaten gewählt, aber nicht ausgelost
worden. Er ruckte 1807 in den Grossen Rat
nach Vgl.Jorin, Aargau 1803-1813/15, Teil I,
hier Anm. 20, 10. Halder, Aargau, 81.

Strickler, Acten der Helvetischen Republik,
IX, 879h
Die Eingabe Hünerwadels vom 28. Dezember
1802 findet sich als Anhang 1 abgedruckt bei
Jorin, Aargau 1738-1803, 270-272. Vgl. auch
Jorin, Aargau 1738-1803, 245. Im ehemaligen
Berner Aargau fand diese Idee in der
Bevölkerung einen gewissen Anklang. Auf die politisch

einflussreiche Gruppe der Berner Patrizier

im Aargau wird im Zusammenhang mit
dem Grossen Rat des Jahres 1803 noch
einzugehen sein, da einige Vertreter den Einzug
ins aargauische Parlament schafften Vgl
unten Kap. «Zum Wahlverhalten der
Kreisversammlungen in Bezug auf die geografische
Herkunft der Kandidaten», 93h, und
Kap «Zur Integration von Nicht-Aargauern»,
loof.
Stapfer hat dazu in einem Brief vom lö.Juh
1801 an Rengger den oft zitierten Satz
geschrieben: «Die Selbständigkeit des Aargaus
ist Napoleon ganz eigentlich abgeschwatzt
und eskamotiert worden », zit nach:
Halder, Aargau, 6. Die genauen Umstände
von Napoleons Meinungsumschwung liegen
im Dunkeln. Halder schreibt, dass sich
insbesondere der schillernde franzosische Aus-
senminister Charles Maunce de Talleyrand
(1754-1838) bei Napoleon im Sinn von Stapfer
fur den Aargau eingesetzt, wahrend der
zweite Gesandte der Schweiz in Frankreich,
Glayre, keine diesbezüglichen Anstrengungen

unternommen habe. Vgl. Halder,
Aargau, 4-6.
Jorin, Aargau 1738-1803, 248-250.
Vgl dazu auch Stanz, Paritat, 49-52, bes
Anm. 47, 51.

Jorin schildert dies in warmen Farben: «Und
was war's, was im Widerstreit der Motive
jenen [Bonaparte] sich der Aargauer Deputation

zuwenden hiess? Die Antwort kann
kaum anders lauten als: deren kraftvoller, ja
bestrickender Aufmarsch. »Jorin, Aargau
1738-1803, 250.

Die Schaffung eines Staats als Werk weniger
Individuen ist ein Vorgang, der uns heute
befremdet. Dies muss im Licht des Wandels
der konkreten Einflussmoglichkeiten von
Individuen auf politische Entscheidungen
gesehen werden, wie dies im Kap. «Individuum

und Kontext», 45-47, aufgezeigt
wurde.

33 Daran vermochte auch der Protest von Franz
Adam Gubler und Peter Karl Attenhofer,
beide Mitglied der Verwaltungskammer des
Kantons Baden, nichts zu andern. Das
Oberfreiamt, das in der Frage der Kantonszuge-
hongkeit nie eine kohärente Linie hatte
entwickeln können, stand diesmal ganz abseits.
Vgl. Halder, Aargau, 50.

34 Halder, Aargau, 47.
35 Zur turbulenten Geschichte dieses ehemals

vorderösterreichischen Gebietes vgl. Bir-
cher, Fncktal, vor allem 94-123; Müller,
Aargau, 166-171.

36 Gemäss der Verfassung von Malmaison vom
29. Mai 1801 ware das Gebiet des heutigen
Bezirks Rheinfelden zu Basel, das des

heutigen Bezirks Laufenburg zum Kanton
Aargau geschlagen worden. Vgl. Seiler/
Steigmeier, Aargau, 8of. Am 23. August 1802

war das Fncktal, das sich bereits am 20.Ja-
nuar 1802 als selbständiger Kanton konstituiert

hatte, in die Helvetische Republik
aufgenommen worden. Die Verhaltnisse gestalteten
sich aber ebenso verworren wie im übngen
Aargau. Auch die Abordnung vonJohann
BaptistJehle und FranzJosef Fnednch an
die Consulta vermochte dem Fricktal die
Selbständigkeit nicht zu retten. Vgl. Bircher,
Fricktal, 187h; Halder, Aargau, 53;Jörin,
Aargau 179^03, 253h

37 Zu den verschiedenen territorialen Gestal¬

tungsideen zwischen 1798 und 1803 vgl.
Seiler/Steigmeier, Aargau, 8of.

3® Teile des Kantons Baden hatten sich gegen
die Vereinigung gesperrt. Die Situaüon wurde
durch den Stecklikrieg noch unübersichtlicher,

nachdem Bern am 21. September 1802

mit einer Proklamation wieder vom Aargau
Besitz ergriffen und Beamte ernannt hatte.
Der helvetische Regierungskommissär
Rothpietz hatte sich nur mit Mühe behaupten
können. Vgl Halder, Aargau, 23-30, 38-41
und 50h Seiler/Steigmeier, Aargau, 8of.
Verworren war zunächst auch der Wahlpro-
zess der Consulta. Die helvetische Regierung
hatte darauf gepocht, dass nur eine Tagsatzung

des neuen, aus den Kantonen Aargau
und Baden zusammengefügten Aargaus die
Auswahl der Deputierten vornehmen könne.
Dagegen aber wurde im Kanton Baden
vereinzelt protestiert. Die Vertreter aus dem
Distrikt Mun blieben der Wahlversammlung
fern. Vgl. Strickler, Acten der Helvetischen

Republik, IX, 469h
Bircher, Fricktal, 94-123 und 163-171.39
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4° Freilich kam es nach dem Ende der Mediation

erneut zu bernischen Versuchen, das
ehemalige Untertanengebiet wieder zu gewinnen.

Vgl. dazu Kap. «Zu den Verfassungen
von 1814 und 1831», 104-106.

41 Das revolutionäre Frankreich hatte das Selbst¬

bestimmungsrecht der Völker proklamiert.
Nun aber verwehrte Frankreich der Schweiz
dieses Recht Vgl. Kolz, Verfassungsgeschichte,

144.
42 Freilich findet sich die Selbstbezeichnung

«Helvetische Republik» auch nach 1803.
Carlo Moos hat vorgeschlagen, abweichend
von der klassischen historiografischen Einteilung

in die Phasen Helvetik und Mediation,
fur die Epoche zwischen 1798 und 1815 den
Begriff «Franzosenzeit» zu verwenden. Diese
Bezeichnung soll das Augenmerk verstärkt
auf die Kontinuitäten und den alles
bestimmenden Einfluss Frankreichs in der Schweiz
lenken. Vgl Moos, Plädoyer. Für die vorliegende

Arbeit kommt dem Begriff «Franzosenzeit»

eine untergeordnete Erklarungskraft zu,
da der französische Einfluss in der Perspektive

der Fragestellung kaum zum Tragen
kommt. Abgesehen davon, lässt der Blick
von innen auf das historische Geschehen das

Jahr 1803 deutlich als Zäsur hervortreten.
Demgegenüber streichen dann die
Untersuchungen zur Elite durchaus die Kontinuitäten

hervor.
43 Vgl. zum Ancien Regime: Kölz, Verfassungs¬

geschichte, 1. Kap., 5-24.
44 Die Verfassungen der Landsgemeindeorte

umfassten dabei nur sechs bis acht Artikel.
Vgl Mediationsakte 1803-2003.

45 Zu den neuen Kantonen werden also Aargau,
St. Gallen, Tessm, Thurgau und Waadt
gezahlt. Da die bundnerische Verfassung nur
die Grundzüge des Zusammenwirkens der
drei Bunde regelte, wird Graubunden ausser
Acht gelassen. Zu den Landsgemeindeorten
werden Appenzell, Glarus, Schwyz,
Unterwaiden, Un und Zug gezahlt, zu den Stadtorten

schliesslich Basel, Bern, Freiburg,
Luzern, Schaffhausen, Solothurn und Zurich.
Vgl Mediationsakte 1803-2003. Diese Einteilung

findet sich auch bei Kolz, Verfassungsgeschichte.

46 Zu den Verhaltnissen in Bezug auf das Burger¬
recht im Aargau vgl. Kap. «Bevölkerung und
Burgerrecht», 102F Zum Frauenstimmrecht
Vgl. Kap. «Zum Kampf um das Frauenstimmrecht»,

145-152. Mit den drei genannten
Gruppen sind wohl die üblichsten Arten von
Diskriminierung genannt: Zugehörigkeit zu
einem bestimmten Geschlecht, zu einer
besümmten Volksgruppe oder zu ökonomisch
schlecht gestellten Schichten.

47 Immerhin war in den jeweiligen Verfassun¬

gen das Recht aller Kantonsburger verankert,
auch Bürger der Hauptstadt werden zu können

Vgl. Mediationsakte 1803-2003.

48 Zur Gliederung der Bevölkerung nach poli¬
tischen Rechten vgl. Kap. «Bevölkerung und
Bürgerrecht», 102F

49 Vgl. BV1803, Art.4; Mediationsakte 1803-2003.
5° Der Verfassungstext findet sich bei Kölz,

Quellenbuch, 161-165, und in der Gesetzessammlung

1,1. Bd., 10-19.
5' So wurde die noch in Pans ernannte proviso¬

rische Regierung zur Einführung der
Mediationsakte genannt. Halder, Aargau, 68.

52 Johann Rudolf Dolder Rede in der ersten

Sitzung des aargauischen Grossen Rates am 25. April
1803. Aarau 1803; vgl auch Zschokke,
Geschichte des Aargaus, 187.

53 Kölz schreibt es «realpolitischen Gründen»
zu, dass das revolutionäre Frankreich das
Frauenstimmrecht mcht eingeführt hatte.
Condorcet war in einem Artikel vom 3-Juli
1790 fur das Frauenstimmrecht eingetreten.
Kölz, Verfassungsgeschichte, 83. Vgl. Kap. «Der
Grosse Rat in denJahren 1972/73», 144.

54 Die beiden Gemeinden gehörten damals zur
Grafschaft Baden, heute zum Bezirk Zurzach
Die politische Gleichberechtigung derJuden
war in der Helvetischen Republik diskutiert
worden. Johannes Herzog5,37 war Präsident
der vorberatenden Kommission gewesen und
hatte sich für dieses Anliegen engagiert.
Vgl. Weingarten, Ralph: Freiheit, Gleichheit

- auchfur dieJuden In: Revolution im Aargau,
204f.; Kästli, Die Schweiz 92-97i Haller,
Burgermeister, 13 f.

Im Stecklikrieg von 1802 war es zu schweren
Ausschreitungen gegen die judischen
Gemeinden im Surbtal gekommen. Seiler/
Steigmeier, Aargau, 83; Hebeisen, Streit,

239-244.
Im Rahmen der Consulta hatte der von Stap-
fer5l9g verfasste Entwurf der Aargauer Verfassung

immerhin vorgesehen, die Frage
anzupacken: «II sera pourvu par une loi speciale ä
1'amelioration de l'Etat civil des juifs.» Projet
de constitution pour le Canton d'Argovie [stapfer-
scher Entwurf], zit. nach:JoRiN, Aargau
1798-1803, Anhang 3, 279-291, hier 290. Die

Juden galten auch in der Mediationszeit als

«angesessene Landsfremde». Ein Gesuch
der beiden erwähnten judischen Gemeinden
um Aufnahme ins aargauische Aktivbürgerrecht

wurde von der Regierungskommission
am 29. Marz 1803 abgelehnt. Erst 1809
wurde dieser Bevölkerungsgruppe Hausund

Bodenbesitz erlaubt. Vgl. Jörin, Aargau
1803-1813/13, Teil I, Anm. 22,11; Halder,
Aargau, 282ff.; allgemein Haller, Ernst:
Die rechtliche Stellung derJuden im Kanton
Aargau. Aarau 1901. Vgl. zu weiteren Angaben
Anm. 69 im Kap. «Der Grosse Rat in den
Jahren 1920/21».

55 Vgl auch Kern, Kompetenzen, bes. 5f.
56 KV 1803, Art. 2. Der Verfassungsentwurf im

Rahmen der Consulta hatte einheitlich ein
Alter von 2oJahren gesetzt. Projet de constitu-
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tion [stapferscher Entwurf], zit. nachJoRiN,
Aargau 1798-1803, 28if
In den Verhandlungen über die Verfassungen
der neuen Kantone vom 26 Januar 1803 hatte
sich der Waadtlander Vertreter Monod erfolg
los fur eine Herabsetzung des Mindestalters
fur Ledige eingesetzt. Vgl. Monnier, Bonaparte,

80
Die aargauischen Kantonsverfassungen werden

in der Folge nur dann mitJahreszahl und
entsprechendem Artikel und ohne Angabe
von Fundstelle und Seitenzahl angeführt,
wenn sie in der aus der Bibliografie ersichtlichen

Fassung verwendet wurden (z. B KV
1803, Art. 3).

57 Der Passus lautete z. B. in der Verfassung des
Kantons Bern: «in der Miliz eingeschneben
sich befinden». Das Aktivburgerrecht war
damit nicht ausdrücklich an eine Tätigkeit in
der Miliz geknüpft, sondern nur grundsatzlich
an die administrative Erfassung, gleichsam an
die Feststellung der Diensttaughchkeit. Vgl.
KVBern 1807, Art. 4, Mediationsakte 1807-2003.

58 KV 1803, Art. 2.
59 KV 1803, Art. 2. In der Ausgabe des Verfas¬

sungstextes von Kolz hat sich ein Druckfehler

eingeschlichen, indem die Hohe des
Schuldtitels mit 100 Franken angegeben wird
Dieser Version folgt leider auch die CD des
Bundesarchivs. Vgl. KV 1803, Art. 2. In Kolz,
Quellenbuch, 161; resp. Mediationsakte 1803-2003

60 F)er Entwurf zur Aargauischen Verfassung
im Rahmen der Consulta hatte den Zensus
einheitlich auf 300 Schweizer Franken festgesetzt.

Projet de constitution [stapferscher
Entwurf], zit. nach:JÖRiN, Aargau 1798-1803, 281h

61 Allerdings war im Rahmen der Consulta
auch fur die Landsgemeindekantone ein Zensus

von 200 Schweizer Franken zur Ausübung
des aktiven Wahlrechts gefordert worden.
Vgl. Monnier, Bonaparte, 104.

62 So Vatter: «Wahrend [in den neuen Kantonen)

fur das passive Wahlrecht überall
Zensusbestimmungen existieren, bestehen fur das
aktive Wahlrecht [ ] keine entsprechenden
Voraussetzungen » Vgl. Vatter, Demokratien,
131. Der Fehler durfte auf Kolz zuruckzufuh-
ren sein. Vgl Kolz, Verfassungsgeschichte, 146.
Dies ist um so erstaunlicher, als alle neuen
Kantone exakt dieselben Vorschriften kannten,

also nicht nur eine spezifisch aargauische
Regelung ubergangen wurde, sondern eine
entscheidende Komponente des Wahlsystems
aller neuen Kantone ausser Acht gelassen
wurde.
Virginia Bill ofRights, Art. 6, zit. nach. Klay,
Zensuswahlrecht, 67.
Dabei kannten weder die USA noch das
revolutionäre Frankreich eine ausschliessliche
Koppelung des Vermögensnachweises an
Grundbesitz. In den USA galt der Ertrag aus
Grundbesitz oder die Hohe des Vermögens
als Indikator, in Frankreich und z. B. auch im

Grossherzogtum Baden nach 1818 der Steuersatz.

Klay, Zensuswahlrecht, 67 und 77h; Kolz,
Verfassungsgeschichte, 73; Brandt, Neostandische

Reprasentationstheorie, 151.
65 Im Aargau wurde dieses egalitäre Prinzip

(für die Manner) mit der Verfassung von 1831

eingeführt. Vgl. Kap. «Zum aktiven
Wahlrecht», 107.

66 Vgl. zur politischen Schichtung der Bevölke-
rung vgl. Kap «Bevölkerung und Burgerrecht»,

102h
67 Im revolutionären Frankreich genügte es, ein

Jahr lang in einer franzosischen Gemeinde
gelebt zu haben, um ins Register der
Stimmberechtigten aufgenommen zu werden, sofern
man die Alters- und Zensusvorschnften
erfüllte. Vgl. Constitution du 5 fructidor an III
[Direktorialverfassung vom 22. August 1795],
Art.8. In: Kolz, Quellenbuch, 81. Diese
Vorstellung fand sich auch schon in Condorcets
Verfassungsentwurf Vgl. Luchinger, Con-
dorcet, 118.

68 KV 1803, Art. 2.
69 Am 23. Mai 1804 verabschiedete der Grosse

Rat ein Gesetz, das zur Erteilung einer
Niederlassungsbewilligung ein Mindestvermogen
von 1600 Schweizer Franken erforderlich
machte. Wer das Aargauer Bürgerrecht
erwerben wollte, musste seine eheliche Geburt,
seinen guten Leumund, seine Religionszugehörigkeit

sowie «dass seine Aufnahme in
Absicht sowohl auf sein Vermögen als seinen
Beruf dem Kantone zu Nutzen diene» belegen.

Gesetz aber die Niederlassung, Heirat und
Naturalisation der Fremden vom 23. Mai 1804. In:
Gesetzessammlung I, Bd 1, 1808, 381-389. Fehlte
ein Heimatschein, so mussten Ledige 1200
Schweizer Franken Kaution hinterlegen,
Verheiratete 1600 Schweizer Franken Schon
zuvor war bereits jede Niederlassung einer
Bewilhgungspflicht unterworfen worden.
Sollte sie langer als einen Monat dauern,
musste dazu vom Kleinen Rat eine Bewilligung

eingeholt werden. Vgl. Gesetz über die
Niederlassung der Schweizerburger vom 16 Mai
1804. In: GesetzessammlungI, Bd. 1, 1808, 362-
366. Vgl. Halder, Aargau, 75.

7° Verhandlungen der Nationalversammlung
1789, Proces-verbal V, Nr.87, zit. nach: Klay,
Zensuswahlrecht, 78.

7* StAAG, Akten der Regierungskommission,
Wahlreglement. Vgl.JoRiN, Aargau 1803-
1813/15, Teil I, 4. Die entsprechenden
Bestimmungen wurden im Gesetz vom 4. Dezember
1807 über die Wahlordnung zur Erneuerung des

Grossen Raths wiederholt. Vgl. Gesetzessammlung!,

Bd. 3,1811,112-121.
72 Gemäss der Volkszahlung von 1803 wohnten

im Aargau z. B. 2875 männliche Dienstboten,
denen auf dem Dekretsweg das Wahlrecht
aberkannt worden war. Jorin, Aargau 1803-
1813/15, Teil 1,10. Gemäss der offiziellen

Publikation Aargau in Zahlen zahlte der Aargau 1803
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als viertgrosster Kanton der Schweiz 130487
Einwohner, wovon weniger als ein Prozent
Burger anderer Kantone oder Auslander
waren. Aargau in Zahlen, 43. In verschiedenen
Publikationen differieren die Zahlen, weichen
von den oben angegebenen Werten aber
nicht wesentlich ab
Bronner, Aargau, Bd 1, 400
Von rund 130000 Einwohnern durfte rund die
Hälfte männlichen Geschlechts gewesen sein
Geht man davon aus, dass davon wiederum
fast die Hälfte noch nicht 20 oder 30Jahre alt
war, ergibt sich ein theoretisches Elektorat
von rund 32500 Mannern Die Annahme zur
Verteilung der Altersgruppen stutzt sich auf
die Zahlen der Wohnbevölkerung von 1880

in Aargau m Zahlen, 44
Auf dieses Element wird auch bei den wei
teren Verfassungen einzutreten sein Zum
Vergleich vorweg* Gemäss Vatter sind heute
in den Kantonen im Durchschnitt rund zwei
Drittel der Wohnbevölkerung (Ausländerin
nen eingerechnet) stimm- und wahlberechtigt

Vgl Vatter, Demokratien, 119.
Die erste Verfassung der Helvetischen Republik

hatte wohl das Erfordernis des funfjahn
gen Wohnsitzes und ein Mindestalter von 20
Jahren gekannt und mit dem Wahlmannerkorps

ein Gremium zwischen Urversammlun-
gen und Parlament geschoben, Zensusbestimmungen

finden sich aber keine Vgl Art. 24,
28 der Verfassung der Helvetischen Republik vom
12.April 1798 In. Kolz, Quellenbuch, 126-152
Wer im Sommer 1802 an der Abstimmung
teilnehmen wollte, musste sich aktiv darum
bemuhen, in das Register der Aktivburger
eingetragen zu werden Vgl Kolz, Verfassungsgeschichte,

141. Zur Abstimmung siehe weiter
oben im Kap «Zur Genese der Mediationsakte

aus der Helvetik», 76.
Neben dem Mindestalter von 20Jahren
verlangte der Entwurf fur das Aktivburgerrecht
«qu'ils [die Burger] possedent une propnete
fonciere de 300 francs dans le canton, ou
qu'ils vivent de leurs rentes, qu'ils exercent
une vocation mdependante, ne soyent point
entretenus aux frais d'une bourse publique
et qu'ils n'ayent pas ete exclus de l'assemblee

f»ar
une sentence legale » Projet de constitution

stapferscher Entwurf], zit. nach.JoRiN, Aargau

1798-1803, 281E

Bronner, Aargau, Bd I, 400 Bronner kann
dabei als Zeitzeuge betrachtet werden Er war
unter Minister Philipp Albert Stapfer5ly9 als
Kanzleichef des Ministeriums der Künste und
der Wissenschaften mit der Schwierigkeit
konfrontiert, verlassliche Angaben zum
Zustand des Unterrichtswesens zu gewinnen,
und wurde 1804 Professor an der Kantonsschule

in Aarau
Das Wahlreglement wurde bereits um den
22. Marz 1803 in der Regierungskommission
diskutiert, die Gemeinden hatten die Ver

zeichnisse bis 30 Marz aufzustellen, Einspra
chen waren nach zwei Tagen Aktenauflage
nur bis zum 2. Apnl 1803 möglich Vgl Jorin,
Aargau 1803-1813/15, Teil I, 4f

78 In den Landsgemeindeorten waren neben
der Landsgemeinde keine weiteren Wahlgre-
mien vorgesehen Vgl die entsprechenden
Verfassungen auf der CD ROM. Mediationsakte

1803-2003.
w In allen Stadtorten wurde die Menge der

Kandidaten durch das Los um die Hälfte re
duziert. Im Aargau wurden aus 240 Kandidaten

102 Grossrate ausgelost, was 43%
entspricht Die grosste Reduktion wies das Tessin
auf, wo das Los die Liste auf 38% reduzierte,
gefolgt von der Waadt mit 39%, dem Thurgau
mit 43% und St Gallen mit 46%.
Dabei wird ersichtlich, dass die Mediationsverfassung

als «Rahmengesetz» alle Kantone
einer Gruppe gleichsam in ein Prokrustesbett
zwängte, indem sie einzelne Elemente
vorschrieb (Anzahl der Parlamentssitze, Bezirke
und Wahlkreise) unabhängig von deren
Auswirkungen im einzelnen Kanton Es ist freilich

nicht davon auszugehen, dass die
Auslosung als anthmetisches Verfahren aufgefasst
worden ware. Vielmehr sollte es den Wahler
willen dampfen Vor diesem Hintergrund war
es unerheblich, ob denn 43% oder 50% der
Kandidaten einen Sitz erhielten.

80 Braun weist daraufhin, dass das zeitgenos
sische Verständnis des Ancien Regime die
Losziehung nicht als blinden Zufall, sondern
als Gottesurteil interpretierte. Neben
verschiedenen Städten (ausser Zunch) kannte
auch Glarus Auslosungen. Braun, Ancien

Regime, 214h Auch erfolgte die Vergabe von
Professuren an der Universität Basel um 1800
durch Auslosung. Isaak Isehn, der Mitbegründer

der Helvetischen Gesellschaft, war einer
der Leidtragenden dieses Umstands. Vgl.
Imhof, Ulrich Isaak Isehn und die Spätauf-
klarung. Bern 1967, 253.

81 Kolz, Verfassungsgeschichte, 65-97.
82 Strickler, Acten der Helvetischen Republik, I,

112
8^ Verfassung der Helvetischen Republik vom 12 April

1798, Art. 34 In Kolz, Quellenbuch, i34f
84 Verfassung der Helvetischen Republik vom 12 April

1798, Art. 73h In Kolz, Quellenbuch, 140
Anzufügen ist, dass die Reduktion des Wahl-
kollegiums und die allfallige Reduktion des
Wahlvorschlages durch das Los nicht fur
die erste Bestellung des Direktoriums galt.
Laharpe berichtet, dass die Reduktion der
Anzahl Kandidaten fur das Direktonum
durch das Los im Januar 1798 in Pans als

generelle Losung diskutiert worden war
Strickler, Acten der Helvetischen Republik, I,
163. Schliesslich wurde im Parlamentsbe-
schluss über die Wahl der Direktoren auch
festgesetzt, dass das Los im Falle einer
Stimmengleichheit im ersten Wahlgang einer
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Direktorenwahl entscheiden solle, welcher
Kandidat zum zweiten Wahlgang zugelassen
werde Strickler, Acten der Helvetischen Republik,

I, 651.
So z. B. am 23. und aö.Jum 1799. Strickler,
Acten der Helvetischen Republik, IV, 854h und
870!.

86 Der helvetische Grossrat Detrey äusserte
sich in der bereits zitierten Sitzung vom
23.JWU 1799 wie folgt: «Wir sollen mehr auf die
Lenkung des Looses durch Gott zahlen als aufdie

Intriguenlosigkeit unserer Collegen.» Strickler,
Acten der Helvetischen Republik, IV, 855. Wie
oben erwähnt, war dies das Verständnis im
Ancien Regime. Siehe oben Anm. 80 in
diesem Kap.

8~ Strickler, Acten der Helvetischen Republik, IV,
1340. Zur Person von Usten vgl. die Kurzbio-
grafie in Kölz, Verfassungsgeschichte, Anm. 4,101

88 Strickler, Acten der Helvetischen Republik, IV,
855-

89 Weder in der Quellenedition von Monnier
noch in der Literatur finden sich Belege
dafür, dass in der Consulta das Losverfahren
kontrovers diskutiert worden ware. Es ware
zu prüfen, ob eine Analyse der unedierten
Quellen weitere Erkenntnisse liefern würde.
Vgl. Kolz, Quellenbuch, und Monnier, Bonaparte.

Es darf davon ausgegangen werden,
dass die Aargauer Deputation nichts gegen
eine Auslosung einzuwenden hatte, da sie
ohnehin durch ein kompliziertes Kooptationsverfahren

den Einfluss der Volkswahl auf die
Zusammensetzung des Grossen Rats hatte
minimieren wollen. Vgl. dazu weiter unten.

9° Freilich waren m der Helvetik keine kanto¬
nalen Parlamente, sondern nur auf nationaler
Ebene Senat und Grosser Rat zu beschicken.

91 Jorin, Aargau 1798-1803, 263. Nur einzelne
Deputierte seien fur Volkswahlen eingetreten

92 Bonaparte äusserte sich im Rahmen der Con¬
sulta am 29.Januar 1803 gegen Wahlversammlungen,

«dont Vintrigue et la cabale s'emparent
plus facilement». Den Aristokraten gegenüber
äusserte er, dass diese durch die direkten
Wahlen gewannen: «Lepeuple meme se latssera

plutöt influencerpar un grand nom, par des riches et

Vopinion, que des assemblees electorales.» Vgl.
Monnier, Bonaparte, 110; auch Strickler,
Acten der Helvetischen Republik, IX, 941-946.
Jorin sieht die Einfuhrung der Volkswahl als
Teil einer napoleonischen Strategie, die die
Unitarier durch Schaffung neuer Kantone
und Abschaffung aller Privilegien zufrieden
stellen sollte, ihnen aber gleichzeitig mit der
Volkswahl, von der Bonaparte ein konservatives

Ergebnis erwartete, den Boden unter
den Fussen wegziehen sollte. In diesem Sinn
deutet er auch die angeführte Äusserung
gegenüber den Berner Aristokraten. Jörin,
Aargau 1798-1803, 264.

93 Kleiner und Grosser Rat gemeinsam sollten
alle zweiJahre acht neue Grossrate aus

Dreiervorschlägen auswählen, die bezirksweise

versammelte Elektoren nominiert
hatten. Nicht einmal Letztere waren direkt
vom Volk gewählt worden. Vielmehr sollten
sie durch die Gemeinderäte ernannt werden.
Projet de constitution [stapferscher Entwurf],
zit. nach:JÖRiN, Aargau 1798-1803, 291.
Vgl zu den Verhandlungen und insbesondere
zu den Versuchen der Aargauer Deputierten,
die Volkswahl abzuwenden,Jorin, Aargau
1798-1803, 260-265. Die Aargauer Verfassung
von 1814 sollte dann wieder ein starkes
Kooptationselement enthalten.

94 Vgl. Kap. «Zum Wahlverhalten der Kreis-
versammlungen in Bezug auf die geografische
Herkunft der Kandidaten», 93h

95 Das Wahlgesetz von 1807 präzisierte dann,
dass zum direkten Mitglied des Grossen Rats
auch folgende zwei Kategonen von Kandidaten

wahlbar waren. zum Ersten Ortsbürger
des betreffenden Bezirks, auch wenn sie
ihren Wohnsitz ausserhalb des Bezirks hatten,
und zum Zweiten Personen, die zwar kein
Ortsburgerrecht im betreffenden Bezirk
besassen, dafür hier aber «wohnhaft oder
angesessen» waren Vgl. Wahlordnung zur Erneuerung

des Grossen Raths. In: Gesetzessammlung I,
Bd. 3,1811,112-121.

96 Im Kanton Aargau hatten die direkt Gewahlten

keine anderen Zensusvorschriften zu
erfüllen als jene für das aktive Wahlrecht. In
den Stadtorten war ein Mmdestvermogen
zwischen 2000 Schweizer Franken (Solothurn)
und 5000 Schweizer Franken (Bern) erforderlich.

Vgl. Mediationsakte 1803-2003.
97 In Bezug auf die direkt gewählten Mitglieder

fehlt im Verfassungstext eine Prazisierung,
dass nur Kantonsburger wahlbar waren.
Aus den zeitgenössischen Vorstellungen von
Staatlichkeit und den Regelungen des Aktiv-
burgerrechts kann dies aber ohne weiteres
geschlossen werden

98 Es handelte sich also um das Hundertfache
des Zensusbetrags für das aktive Burgerrecht.

Wiederum war auch die Nutzniessung
einer solchen Liegenschaft ausreichend
oder aber der Besitz eines auf einer Liegenschaft

ruhenden Schuldtitels. Vgl. KV 1803,

Art. 13.
99 Bei gleicher Alterslimite von 25 Jahren waren

im Thurgau und in der Waadt ebenfalls
20000 Schweizer Franken nötig, im Tessin
und in St. Gallen 16000 Schweizer Franken.
In den Stadtorten verfugte Solothurn mit
5000 Schweizer Franken über die niedrigste
Hürde, gefolgt von Basel und Zunch mit
10000 Schweizer Franken und Luzern, Schaff
hausen und Fribourg mit 12 000 Schweizer
Franken. In Bern betrug der Satz, wie
erwähnt, 20000 Schweizer Franken. Vgl.
Mediationsakte 1803-2003.

100 Jorin, Aargau 1798-1803, 263.
101 KV 1803, Art. 13.
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102 Die Frage der Paritat wird im Zusammenhang

mit der Verfassung von 1831 diskutiert,
durch die sie fur den Grossen Rat
vorgeschrieben wurde. Vgl. Kap. «Bevölkerung
und Burgerrecht», 102F Zu den
entsprechenden Passagen im stapferschen Entwurf
Vgl. Projet de constitution [stapferscher
Entwurf], zit. nach:JoRiN, Aargau 1798-1803, 283
(«Petit Conseil»), 285 («Grand Conseil»).

103 Der Verfassungsentwurf der Aargauer Con-
sulta-Deputation hatte mit 41 Sitzen ein
wesentlich kleineres Parlament vorgesehen.
Projet de constitution [stapferscher Entwurf], zit.
nach:JoRiN, Aargau 1798-1803, 285. Die
gewählte Losung mit 150 Sitzen fugt sich in den
Rahmen der Mediationsakte ein. Die
bevölkerungsreichsten Kantone verfugten über
Parlamente ähnlicher Grosse: Zürich und
Bern 195 Sitze, Waadt 180 Sitze, St. Gallen 150
Sitze. Vgl. Mediationsakte 1803-2003.
Für den Fall, dass m der ersten Bestellung des
Grossen Rats mehr als 50 Mandate auf
Lebenszeit vergeben würden, wurde fur die
folgende Gesamterneuerungswahl bereits in der
Verfassung vorgesehen, dass die Sitzzahl des
Grossen Rats erhöht wurde, um bei jeder
Wahl mindestens 52 (neu oder wieder) ausgeloste

Mitglieder in den Rat treten zu lassen.
Da aber 1803 kein einziges Mandat auf
Lebenszeit vergeben wurde, blieb dieser Passus

toter Buchstabe. KV 1803, Art. 17.
104 Vgl Kap. «Aktives Wahlrecht», 79-81.
105 KV 1803, Art. 16. Die ersten Gesamterneue-

rungswahlen fanden folglich imJahr 1808
statt. Demgegenüber wurde der Kleine Rat
gestaffelt erneuert, um die Kontinuität zu
wahren. Alle zweiJahre wurde ein Drittel
seiner Mitglieder neu gewählt. KV 1803, Art. 19.

106 ßy Art. 16. Folgerichtig wurden die
Kandidaten als Anwärter auf ein Grossratsmandat
im Staatskalender namentlich aufgeführt.
Vgl. z. B. SK1804.

107 Vgl. Monnier, Bonaparte, 81 und ioo;Jorin,
Aargau 1798-1803, Anm. 137, 2Öif. Das
Verfahren wurde in den Verfassungstexten
«Grabeau», «Sichtung» oder «Zensur»
genannt. In der bernischen Ausprägung konnte
jede Zunft (so wurden auch in den Landbezirken

die Wahlkreise genannt) durch eine
Notabeinkommission aus ihren eigenen Reihen

alle zweijahre gleichsam die Vertrauensfrage

stellen lassen, d. h., ob ein Grossrat
einem Abwahlverfahren unterworfen werden
sollte. Die eigentliche Abwahl konnte aber
nur die Zunft vornehmen. Durch mehrere
Zünfte gewählte Grossräte konnten auch nur
durch diese gemeinsam wieder abgewählt
werden. Inhaber eines Direktmandats konnten

ausschliesslich durch ihre Zunft abberufen

werden. KVBern 1803, Art. 19; Mediationsakte

1803-2003.
108

Vgl. dazu Kap. «Zur Ausgestaltung des
Grossen Rats», 138.

109 Der Begriff «öffentliche Gewalten» findet sich
als Uberschrift über dem zweiten Teil der
aargauischen Kantonsverfassung, entstammt
also keineswegs nur einem aufklärerischen
Sprachgebrauch. KV 1803. In. Gesetzessammlung!,

Bd. 1,1808,12.
110 Der englische PhilosophJohn Locke (1632-

1704) hatte schon 1690 eine Trennung von
Legislative und Exekutive postuliert. Der
französische Schriftsteller und Staatsphilo-
soph Charles de Secondat, Baron de la
Brede et de Montesquieu (1689-1755) gilt
als Urheber der liberalen Gewaltenteilungs-
lehre, die dem Grundsatz folgte: «II faut [ ]

que le pouvoir arrete le pouvoir.» Montesquieu,

De l'espnt des lois, XI/4,1748, zit. nach:
Kolz, Verfassungsgeschichte, 35.
Nach juristischer Lesart des ausgehenden
20.Jahrhunderts ist die Gewaltentrennung
gleichwohl kein Dogma, das «verstaatlich
gegeben und unveränderbar ins positive
Verfassungsrecht übernommen würde»,
sondern eine «Ordnungsidee». Eichenberger,
Verfassung, 232.

1,1 Die Erklärung der Menschenrechte vom 26. August
1789, eines der Schlusseldokumente der
Französischen Revolution, hatte kategonsch
festgehalten: «Toute societe dans laquelle la
garantie des droits n'est assuree, ni la separa-
üon des pouvoirs determinee, n'a point de
constitution.» Declaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen, zit. nach: Kölz, Quellenbuch, 32.
Kolz weist auch daraufhin, dass sich die
Einsetzung des Wohlfahrtsausschusses, der als
exekutives Organ zugleich dem Parlament
angehorte, durch den franzosischen Nationalkonvent

1793 ausserhalb der verfassungsmässigen

Grundlagen bewegte. Vgl. Kölz,
Verfassungsgeschichte, 72 und 91. Gegen dieses

Vorgehen war der Artikel 67 der
Helvetischen Verfassung gerichtet: «In keinem Fall
können die gesetzgebenden Räthe, weder
gesondert noch miteinander noch durch
einen Ausschuss, die vollziehende oder die
richterliche Gewalt ausüben.» Verfassung der
Helvetischen Republik vom 12. April 1798, Art. 67,
zit nach: Kölz, Quellenbuch, 139.

112 Kölz, Verfassungsgeschichte, 74 und 89.
113 Vgl. dazu auch Kern, Kompetenzen, ji.
114 SK1804.
"5 SK1813.
116

Projet de constitution [stapferscher Entwurf], zit.
nach:JÖRiN, Aargau 1798-1803, 290. Allerdings

legte die Wahlordnung vom 26. April 1803

auf dem Dekretsweg fest, dass die Mitglieder
des Kleinen Rats und des Appellationsgenchts
nicht untereinander verwandt sein durften,
was sich bis zum Grad der Geschwisterkinder
(Cousins ersten Grads) inklusive erstreckte.
Auch durften Grossrate ab dem zweiten
Wahlgang keine Verwandten mehr wählen.
Wahlordnung der Mitglieder des Kleinen Raths und
des Appellationsgerichts. In: Gesetzessammlung I,
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Bd. i, 1808, 27-30. Wie stark die
verwandtschaftliche Vernetzung innerhalb des Grossen
Rats in der Praxis war und wie sich diese
verändert hat, wird im Kap. «Zu
Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb des Grossen
Rats», 260-263, dargelegt.

117 KV 1803, Art. i8f. Ein standiger Parlamentspra-
sident wurde nach den Aufzeichnungen des
franzosischen Senators Roederer im Rahmen
der Beratungen der Verfassungen fur die
Stadtkantone, fur den Aargau und die Waadt
von Bonaparte persönlich abgelehnt: «II ne
faut point de president permanent: faites
changer la presidence tout les quinze jours.
Le president d'une democratic serait fort
ridicule.» Roederer, Pierre-Louis. (Euvres,

publiees par son fils le baron A. M. Roederer,
8 Bde., Pans 1853-1859, hier Bd. 3, 461, zit.
nach. Monnier, Bonaparte, Anm. 52, 54.
Der aargauische Entwurf im Rahmen der
Consulta hatte vorgesehen, dass der Grosse
Rat durch den Präsidenten des Kleinen Rats
geleitet würde. Projet de constitution [stapfer-
scher Entwurf], zit. nach Jorin, Aargau 1798-
1803, 285.

118 GRRegl 1803, Art 6. In: Gesetzessammlung I,
Bd. 1, 1808,50.

119 KV 1803, Art 7.
120 KV 1803, Art. 6. Vgl Kern, Kompetenzen, 8-20
121 Projet de constitution (stapferscher Entwurf], zit.

nach:JoRiN, Aargau 1798-1803, 285.
122 GRRegl 1803 In: GesetzessammlungI, Bd. 1,

1808, 49-61.
123 GRRegl 1803, Art. 28-31. In: GesetzessammlungI,

Bd. 1, 1808, 52h
124 GRRegl 1803, Art.51. In: Gesetzessammlung!,

Bd. 1, 1808, 56.
125 GRRegl 1803, Art.53-56. In- GesetzessammlungI,

Bd. 1, 1808,56. Diese Ausschusse wurden
gebildet, um für die Abstimmung von Gesetzesvorlagen

eine Stimmempfehlung mit
Argumentation auszuarbeiten, die dem Plenum
vorgelegt wurde.

126 Die Rechnungsprufungskommission wurde
dabei gleichsam zur Speerspitze der Opposition

gegen die konservative Regierung.
Jorin, Aargau 1803-1813/15, Teil 1,55-60.

127 Uber Gesetzesvorschlage konnte frühestens
drei Tage nach Vorlage abgestimmt werden
Angesichts des Sitzungsmodus als nutzlos
erwies sich die Bestimmung, dass ein vom
Grossen Rat verworfenes Gesetz vom Kleinen
Rat frühestens ein halbes Jahr spater wieder
vorgelegt werden konnte. GRRegl 1803, Art
60-62. In: Gesetzessammlung!, Bd. 1, 1808, 57.

128 KV 1803, Art. 6.
"9 StAAG, GRProt, Bd 1.

130 Sie fand am 24. September 1805 statt. Der
Grosse Rat trat nur fur diesen einen Tag
überhaupt zusammen Ab und zu nahm sich der
Rat den Samstag frei oder unterbrach die
Session fur einen weiteren Tag. StAAG, GRProt.
Gemäss Reglement begannen die Sitzungen

im Sommer um sieben Uhr morgens, im
Winter um acht. GRRegl 1803, Art.34. In.
Gesetzessammlung!, Bd. 1,1808, 53.

131 Beschlussfahig war der Grosse Rat, wenn
mindestens 76 Mitglieder anwesend waren.
Ergänzung vom 5.Juli 1803 zum GRRegl
vom i8.Juni 1803. In Gesetzessammlung Bd. l,
1808, 59.

132 Sitzung vom 9. Mai 1809, StAAG, GRProt,
Bd. II, 10.

133 GRRegl 1818, Art 5. In: GesetzessammlungI,
Bd. 6,1817 [gemäss Titelblatt des Bandes],
*79f-

134 Er befand sich zum Zeitpunkt der Konstituie¬
rung des Grossen Rats noch in Pans und
spater als Präsident der Liquidationskommission

des helvetischen Staatsvermogens in
Fnbourg. Auch nur gerade fünf Grossräte
wurden viermal namentlich als abwesend
aufgeführt. StAAG, GRProt, Bd. I.

135 Als Beispiel aus unserer Zeit (2003) seien die
Abgeordneten der Demokratischen Partei in
Texas angeführt, die imJahr 2003 mit ihrer
«Flucht» nach Oklahoma das Parlament (in
dem sie eine Minderheit darstellen) entschei-
dungsunfahig machten, um die Neueinteilung
von Wahlkreisen zu verhindern, was zum
Nachteil ihrer Partei ausgefallen ware.

136 Projet de constitution [stapferscher Entwurf], zit
nach:Jorin, Aargau 1798-1803, 286.

137 KV 1803, Art. 15.
138 Da die Kreise über keine eigenen Finanz¬

mittel verfugten, hatte eine Entschädigung für
die Grossrate nur aus der Staatskasse oder
aus einer oder mehreren Gemeindekassen
erfolgen können. Weder im Protokoll des
Kleinen Rats noch dem des Grossen Rats Findet

sich aber ein Hinweis auf eine Besoldung
von Mitgliedern des Grossen Rats. Die
Bestimmung, dass Grossrate entschädigt werden
konnten, wurde im Gesetz über die
Ausgestaltung der Kreisstufe, das namentlich die
Friedensgerichte schuf, überhaupt nicht
aufgenommen. Es scheint, dass sie ausser
Rang und Traktanden gefallen ist. Vgl. Gesetz
über die Organisation der Friedensgerichte vom

5Juli 1803. In: Gesetzessammlung I, Bd. 1, 1808,
108-126.

139 Die republikanische Vorstellung des
Hausvaters als Stutze des Staats wird noch
aufgegriffen. Vgl. Kap «Zusammenfassung und
Wertung», 91F

140 Ein Mitglied des Kleinen Rats erhielt 2000
Schweizer Franken imJahr. Dekret Erste Cons-

tüuierung des Kleinen Rothes, Eid, Wohnort und
Besoldung vom 26. April 1803. In. Gesetzessammlung!,

Bd. 1, 1808, 31F Ein Appellationsrichter
erhielt 1200 Schweizer Franken proJahr, der
Präsident zusätzliche 400 Schweizer Franken.
Dekret Besoldung der Mitglieder und des Sekretars

desAppellationsgerichts\om 3 Mai 1809. In:
Gesetzessammlung!, Bd.3,1811, 266F Ein Besol

dungsdekret fur die Beamten ist erst in der
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folgenden Verfassungsperiode zu finden Es

sprach dem Oberamtmann oder Bezirksamtmann

1500 Schweizer Franken zu Daruber
hinaus erhielt er Siegeltaxen und Gebuhren
Dekret Besoldung der durch die Verfassung
aufgestellten Beamten vom 18 April 1815 In Gesetzes

Sammlung I, Bd 5,1814, 313fr Zum Vergleich
Ein Hauptlehrer an der Kantonsschule in
Aarau erhielt damals jährlich 1200 Schweizer
Franken Lohn und weitere 200 Schweizer
Franken für die Wohnung Halder, Aargau,
150

'4* Jorin, Aargau 1803-1813/15, Teil I, 54
142 Er suchte deshalb um seine Entlassung nach,

«dan sie haben ja noch viele Kanditaten die
noch Vermoglichere und tauglichere Subjekte
sind als ich bin» StAAG, GRA 1804 Er war
aus einem zweiten Vorschlag ausgelost wor
den, verfugte also immerhin über ein Vermo
gen von mindestens 4000 Schweizer Franken

'43 So bezeichnete der Präsident des helvetischen
Grossen Rats, Conrad Escher [spater von
der Linth], Aarau Zschokke, Geschichte der

Entstehung, 32
*44 Diese Vorstellung legte auch die Tätigkeit der

Frau auf den häuslichen Bereich fest
14 Vgl Kap «Zu den Grundlagen der Grossrats¬

wahlen», 79-87
146 Im Kap «Zum Wahlverhalten der Kreis

Versammlungen in Bezug auf die geografische
Herkunft der Kandidaten», 93f, wird auf
diesen Umstand naher eingegangen

147 Von gnech «ochlos» Pobel Der Ausdruck
findet sich bereits m der Antike beim
griechischen Geschichtsschreiber Polybios Die
von ihm vorgeschlagene begriffliche Unter
Scheidung zwischen (guter) Demokratie und
(schlechter) Ochlokratie fand aber nur ge
nnge Resonanz, auch wenn sich bei Piaton,
Aristoteles und weiteren Philosophen gleich
falls eine Typologie von Herrschaftsformen
findet, die letztlich je drei positiv und negativ
ausgeprägte Herrschaftsformen umfasste
Aristokratie/Oligarchie, Monarchie/Tyrannis
und Demokratie/Ochlokratie Nippel,
Politische Theorien, 30

148 Der folgende Passus aus Heinrich Zschokkes
Novelle Addrich im Moos kann als Beispiel aus
dem frühen 19 Jahrhundert fur den publizisti
sehen Kampf gegen egalitäre Demokratie-
vorstellungen gelten Die Handlung ist in die
Zeit des Bauernkriegs im 17Jahrhundert
verlegt Der junge Stadtburger antwortet dem
alten Bauern
«Tausche Dich nicht, Alter, schaue Deinen
Leuten ins Gesicht1 Kennst Du das Volk, das

jetzt am ruhrigsten bei der Hand 1st7 Ich hab'
es gesehen Die Ehrenleute, die stillen, fleis-

sigen Eigenthumer schuttein zu Euerm Unter
fangen den Kopf, oder lassen ihn betrübt
hangen Aber die Lumpen, welche von der
Hand in den Mund leben, die Ausgehauseten
und Verganteten, die guten Wirtshauskunden,

die mehr Kupfer auf der Nase, als im Sack
haben, abgedankte Soldaten, die aus frem
dem Kriegssold liederlicher heimkommen,
als sie gegangen waren, die Würfel und
Kartenmanner mit zerrissenen Hosen, alle
die wohlfeil gewinnen mochten, heben das

Haupt steif und trotzig hervor, und Kerls,
denen man sonst in guter Gesellschaft das
ungewaschene Maul verbot, fuhren jetzt das

grosse Wort » Zschokke, Addrich im Moos, zit
nach Kutter, Volk, 33

149 Kern, Kompetenzjen, 5, Henninger, Gleich¬

berechtigung, 43
15° Jorin weist darauf hin, dass die stapferschen

Gedanken in republikanischen Kreisen
damals beliebt gewesen seien Jorin, Aargau
1798-1803, 260

151 Die Vorstellung stammt in der zitierten
Version aus der Feder vonJeremias Gotthelf
aus demJahr 1842 Gotthelf, Jeremias
Eines Schweizers Wort an den Schweizerischen
Schutzjenverein In Samtliche Werke Erlenbach
Zunch 1911-1977, Bd 15, 269-331, hier 301

152 Es sei insbesondere auf die Arbeiten der
Schweizenschen Gesellschaft fur die Erfor
schung des 18 Jahrhunderts hingewiesen,
deren Sammelbande wertvolle Erkenntnisse
liefern, so z B Bohler, Republikanische
Tugend
Dass im zeitgenossischen Sprachgebrauch
unterschiedliche Demokratiekonzepte mit
dem Begnff «republikanisch» verbunden
wurden, zeigt nur schon Art 6 der Bundes
Verfassung, der die Gewährleistung der Kan
tonsverfassungen davon abhangig machte,
dass diese «die Ausübung der politischen
Rechte nach republikanischen - repräsentativen

oder demokratischen - Formen sichern»
BV1848, Art 6, Abs 2, lit b

*53 Insbesondere ist sie scharf von der gleich
namigen politischen Bewegung der 1970er
Jahre zu unterscheiden

154 Trohler, Republikanismus, 22 Ich mochte
mich an dieser Stelle bei Prof Dr Daniel
Trohler, Universität Zunch/Pädagogische
Hochschule, Zunch, dafür bedanken, dass

er mir Einsicht m das Manusknpt seiner
Habilitationsschnft gewahrte, die demnächst
im Druck erscheinen wird

155 Trohler, Republikanismus, 22
x56 Trohler bezeichnet Freunde als Fundament

republikanischer Solidantat Trohler,
Republikanismus, 22 In einer pervertierten
Form konnte dies zum Machterhalt einer
Elite missbraucht werden

l5~ Vgl dazu auch Kap «Zum Kampf um das

Frauenstimmrecht», 145-152
x58 Trohler weist für die republikanische

Bewegung in Zunch, die «Patnoten», auf den

grossen Einfluss von Xenophons Schnft
Otkonomikos hin, die zur Stabilisierung des
Staats eine agnkulturelle Lebensweise vor
sieht, in der die Frau ausschliesslich hausliche
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Geschäfte verrichtet, «wirtschaftet», und so
dem Mann den Rucken freihält, damit er im
öffentlichen Bereich dem Gemeinwohl, der
Res publica, dienen kann, indem er z.B.
öffentliche Amter übernimmt. Trohler,
Repubhkanismus, 117.

159 Auch Honegger datiert den Beginn der poli¬
tischen Relevanz der Geschlechterrollen ins
18 Jahrhundert. Die Festschreibung der Ge-
schlechtereigenschaften korreliert dabei mit
den sich entwickelnden Naturwissenschaften,
die diese Geschlechterrollen der bürgerlichen
Gesellschaft, die deutlich zu Ungunsten der
Frau ausfielen, als Naturgesetz festzuschreiben

versuchten, was sich dann bis Mitte des

i9.Jahrhunderts als Status quo etabliert hatte
Honegger, Geschlechter, 1-9. Auslaufer dieser
Ideen lasten als Hypothek noch auf der
heutigen Zeit.

160 Mesmer weist dabei daraufhin, dass die im
frühen 19 Jahrhundert zahlreich gegründeten
Vereine und Gesellschaften eine Art
Zwischenbereich darstellten, für den zuerst und
teilweise von Bereich zu Bereich festgelegt
werden musste, ob er der öffentlichen oder
der privaten Sphäre zuzuordnen sei. Die
Trennung der Bereiche verfestigte sich so im
Verlauf des 19-Jahrhunderts strukturell.
Mesmer, Ausgeklammert - Eingeklammert, 52.

161 Brief von Hermann Krusi (1775-1844) an
Johannes von Muralt (1780-1850) aus dem
Jahr 1881, zit. nach: Pestalozzi-Studien, 8. Jg.,
W3, 75.

162 Pestalozzi, ein ausgewiesener Republikaner,
dazu im Entwurfzu der Abendstunde eines
Einsiedlers: «Allgemeine Standesunterscheidung
soll nicht die innere Ausbildung der Mentsch-
heit unmuglich machen, nicht erschweren,
sondern erliechtern und sicherstellen.»
PSW I, 245-262, hier 254. Auch er, umgetne-
ben vom Wunsch, gute, d. h. tugendhafte
republikanische Burger zu bilden, ist weit
entfernt von einer egalitären Vorstellung von
Demokratie Seine durchaus republikanische
Gesellschaftsordnung ist religiös fundiert:
«Reine Bildung des Glaubens an Gott ist
Glauben an Vatter, Unschuld, Kindersinn,
[ Erkandtnis Gottes des Vatters ist Er-
kandtnis des ersten, wesentlichsten Verhelt-
nisses der Menschheit.» PSW I, 248 Sie wird
mit den Begriffen «Kindersinn» und «Kindschaft»

gegenüber Vater, Hausvater und
Vaterschaft umrissen. Kindersinn beinhaltet
Gehorsam und Vertrauen, Vaterschaft
verlangt verantwortungsvolles und gerechtes
Handeln. Kern dieser Struktur bildet das
Verhältnis in der Familie. Ehefrau, Kinder und
Gesinde stehen in der Kindschaft des
Hausvaters, alle zusammen bringen den Regierenden

(die umgekehrt ihren Untertanen Vaterschaft

schuldig sind) und diese gemeinsam
mit dem ganzen Volk dem obersten Vater,
nämlich Gott, Kindersinn entgegen: «Die

Verheltnisse der häuslichen Seegnungen sind
veste und vorzugliche Verheltnisse der Natur.
Sie rein und sicher zu gemessen hat Gott der
Menschheit einen allgemeinen Sinnfur bürgerliche

Ordnung und Gehorsam gegen Obere gegeben.

[Hervorhebung im Original] Dieser
allgemeine Sinn der unverdorbnen Natur für den
Seegen der bürgerlichen Ordnung bildet sich
nur rein im Genuss häuslicher Glükseligkeit,
im Genuss des Seegens eines den Hausvatter
hebenden und ihm gehorchenden Hauses.
Allgemeine Achtung des Stands eines Haus-
vatters ist Bedürfnis des Staats fur die Bildung
bürgerlicher Tugend.» PSW I, 249.
Pestalozzis Konzept einer religios-republika-
mschen Gesellschaftsordnung findet sich
systematisch dargestellt im Werk seiner
Mitarbeiterin Niederer-Kasthofer, Weiblichen

Erziehung, 217-221.
163 Als Parabel für diese Gesellschaftsordnung

kannJeremias Gotthelfs Werk Bernergeist
und Schweizergeist gelten, wonn der Leserschaft
drastisch vor Augen geführt wird, welch üble
Folgen es hatte, wenn sich der Einzelne
nicht auf den ihm zugewiesenen Platz in der
Gesellschaft beschranken wollte.

164 So war z. B. im Kanton Bern bis in die 1860er
Jahre die Heiratserlaubnis an den Besitz eines
Feuereimers und eines Stutzers oder eines
Gewehrs geknüpft, wobei beide Verpflichtungen

finanziell abgegolten werden konnten
Vgl. Meier, Jürg Eigentumswaffen: Zur
Geschichte der bernischen Selbstbewaffnung in den

Jahren 1803 bis 1874. In: Revue de l'Association
suisse pour Vetude des armes et des armures, Nr. 6,
September 1995, 9-45.

165 Z B. musste die Frage geklart werden, ob
denn ein Kandidat, der die Wahl ausschlug,
auch fur künftige Ersatzwahlen automatisch
von der Kandidatenliste gestrichen werden
sollte, die die Grundlage der Auslosungen
bildete, oder nicht Die Regierungskommission

beschloss, dass dies nur auf ausdrückliche

Erklärung der entsprechenden Personen
hin geschehen solle SiAlAG, ProtRegKom, Bd 1,

12. Apnl 1803.
166 Jorin, Aargau 1803-1813/15, Teil I, 5; Halder,

Aargau, 80.
167 StAAG, ProtRegKom, Bd. 1, 14. Apnl 1803.

Rengger62i4 echauffierte sich darüber, weil er
meinte, dass dieser Beschluss gegen ihn und
Stapfer5,gg gerichtet sei. Letzterer machte sich
aber offenbar nichts daraus. Diese Regelung
wurde ebenfalls in die Wahlordnung von 1807

aufgenommen. Bei der Revision von 1813

versuchte Rothpletz5093 den Passus zu kippen,
drang aber nicht durch. Vgl Jörin, Aargau
1803-1813/15, Teil I, Anm. 14, 5.

168 Halder fuhrt an, dass dies auf der Grundlage

der Katasterplane und Steuerrodel der
Gemeinden erfolgt sei. Halder, Aargau, 80.
Serielle Quellen dazu haben sich nicht erhalten.

Das Protokoll der Regierungskommission
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vermerkt jeweils nur, für welche Kandidaten
die Vorschriften geprüft worden seien und ob
sie infolgedessen zur Auslosung (Kandidaten)
resp. zur Ausübung ihres Mandats (direkt
gewählte Mitglieder) zugelassen wurden. Auch
die dazugehörigen Akten der Regierungskommission

erlauben keinen Uberblick. StAAG,
ProtRegKom, Bd. i. StAAG, Akten Regierungskommission

1803.
,69 StAAG, ProtRegKom, Bd. 1.

170 Ein weiterer Fall dieser Kategorie ist Distrikt¬
richter Frey aus Muri, der sogar selbst darauf
hinwies, dass er zwar gewählt worden sei, das

notige Alter dazu aber nicht erreicht habe.
StAAG, ProtRegKom, Bd. 1.

171 KV 1803, Art. 14.
172 Diesem Umstand hat der ansonsten detailliert

aus den Quellen arbeitende Halder keine
Aufmerksamkeit geschenkt. Halder, Aargau,
73-

'73 Zur Liste der Kandidaten vgl. StAAG, Reg-
KomProt, Bd 1.Jörin fuhrt wohl eine (fehlerhafte)

Liste mehrfach gewählter Kandidaten
an, lässt dabei aber diejenigen Bürger weg,
die in einem weiteren Kreis ein Direktmandat

erhielten. Sechsmal wurde nur Dolder5m8
gewählt; fünfmalJohann Ludwig Alois Bal-
dinger5oo9, Gottheb Hunerwadel (Vater)5,45j
Ludwig Rudolf Bernhard May5I67, Colestin
Wetzel5^24; viermal Daniel Hemmann5M6 und
Albrecht Rengger6il4, dreimal Kastor Bal-
dinger5oo7, Samuel Bolliger5U2,Johann Kaspar
Fischer5U2, Gotdieb Hunerwadel (Sohn)5,44,
Jakob Klaus5,52,Johann Luthi-,64, Philipp
Meyer5173, Gottlieb Rohr5,84,Jakob Tanner
(Vater)5o94, Carl Friedrich Rudolf May5,68,
Karl Dominik von Reding^si, Johann
Wolfisberg (Dietwil)5230,Johann Wolfisberg
(Genschwil/Sins)5229; 27 weitere wurden
zweimal gewählt.
Im Wahlgesetz von 1807 wurde die Regelung
erneuert und dabei präzisiert, dass nach den
Wahlen zuerst die auf Lebenszeit gewählten
festgestellt und anschliessend nur noch
die notige Anzahl Mandate ausgelost werden
sollte, um die 150 Grossratssitze zu vergeben.
Vgl. Wahlordnung zur Erneuerung des Grossen
Raths. In: GesetzessammlungI, Bd.3,1811,112-
121, hier Art. 37,119.

174 Vgl dazu Kap. «Zur Genese der Mediations¬
akte aus der Helvetik», 75-78.

17,5 Vgl oben Kap. «Passives Wahlrecht und
Wahlverfahren fur den Grossen Rat», 81-84
Die direkt gewählten Grossrate mussten
demgegenüber dem jeweiligen Kreis entstammen.

Sie werden in der Folge nur berücksichtigt,

wenn sie auch in weiteren Kreisen auch
als Kandidaten gewählt wurden. Die Kandidatenliste

findet sich im StAAG, RegKomProt, Bd. 1.
176 GRRegl 1803, am Schluss eingeruckt In: Geset¬

zessammlung!, Bd. 1, 1808, 58.
177 Letzterem wurde das Los zum Verhängnis, er

blieb Kandidat, rückte aber 1807 in den Gros¬

sen Rat nach. Vgl.Jörin, Aargau 1803-1813/13,
Teil I, Anm. 20,10.

178 Vgl. zu den historischen Regionen oben
Kap. «Territoriale Gestalt des Aargaus seit
1803», 74F

179 Dies hangt damit zusammen, dass die Perso¬

nenrecherchen schwergewichtig auf die Bur-
gerregister der Gemeinden abgestutzt wurden,

deren systematische Führung erst um
1820 einsetzt und fur die Personen, die im
i8.Jahrhundert geboren wurden, weitgehend
lückenhaft sind. Recherchen in Kirchenbuchern

erweisen sich gerade auch fur die
ältesten Ratsmitgheder als ausgesprochen
zeitaufwandig und seltener erfolgreich

180 Fankhauser, Exekutive, 125.
181 Fankhauser, Reglerungsstatthalter, 259.
182 So finden sich die drei Minister der Helve¬

tischen Republik Albrecht Rengger62i4,
Johann Heinrich Rothpletz5093 und Philipp
Albert Stapfer5199 in dieser Gruppe

183 Die Gewichte der einzelnen Ebenen waren
im zentrahstischen System der Helveüschen
Republik durchaus anders verteilt als in der
Zeit nach 1803. Die Ebenen waren aber
dieselben: Es lassen sich die helvetische oder
schweizerische von der kantonalen oder
überregionalen Ebene unterscheiden und diese
wiederum von der regionalen und der
kommunalen Ebene.

184 Wesentliches Element der neuen Zeit war es,
dass die aus mehreren Dörfern gebildeten
Verwaltungseinhelten des Ancien Regims in
einzelne Gemeinden zerfielen. Vgl. zu den
Freien Amtern: Strebel, Karl: Die Verwaltung

der Freien Amter im i8.Jahrhundert. In:
Argovia 52(1940), 107-236. Zum Berner Aargau

die vorzügliche Ortsgeschichte von
Baumann, die als mikrohistonsche Studie die
Verwaltungsstruktur darstellt und die weitere
Literatur erschliesst. Baumann, Bozberg, so
z.B. Bucher, Ernst: Die bernischen Land-
vogteien im Aargau. In: Argovia 56(1944), 1-192,
zum Fricktal: Nachbarn am Hochrhein, zur
Grafschaft Baden: Leuthold, Kanton Baden.

185 Zu den Trägern von lokalen Amtern wurden
Mitglieder eines Stadtrats ebenso gezahlt wie
Untervögte oder Gerichtssassen. Eine Tätigkeit

als Schaffner oder Verwalter eines Klosters

oder einer Herrschaft wurde demgegenüber

aus geschilderten Gründen ebenso der
regionalen Ebene zugeordnet wie
Offiziersfunktionen der bernischen Landmiliz. Zur
Gruppe der Inhaber uberregional bedeutender

Amter wurden nur vier Grossrate des

Jahres 1803 gezahlt: Daniel Bertschinger5„0,
der noch 1798 in den bernischen Grossen
Rat aufgenommen worden war, Johann Karl
Fetzer5o32 als Landschreiber in der
vorderösterreichischen Verwaltungsorganisation,
Anton Trondlin52o4 als Vorsteher der frick-
talischen Landstande sowie der Schwyzer
Landammann Karl Dominik von Redmg5,8i.
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Es hangt durchaus mit den unterschiedlichen
Herrschaftsstrukturen der einzelnen Regionen

zusammen, dass uberregional tatige
Funktionen im Berner Aargau, der Grafschaft
Baden und in den Gemeinen Herrschaften
weitgehend in den Händen der fuhrenden
Familien der regierenden Orte lagen und sich
die Trager nicht aus lokalen Schichten
rekrutierten

Dasselbe System wird weiter unten zur Zuordnung

der politischen Funktionen der Vater
der Ratsmitglieder von 1803 verwendet.
Vgl unten Kap. «Zum politischen Charakter
des Elternhauses», 191-196.

186 Auf den Umstand, dass nicht die breite Bevöl¬

kerung, sondern nur eine vermogliche
Schicht im Grossen Rat vertreten war, muss
in diesem Zusammenhang nicht weiter
eingegangen werden Es wurde bereits dargelegt,

wie wenigen Kantonsburgern aufgrund
der Zensusvorschriften überhaupt das Aktiv-
burgerrecht zukam. Vgl dazu oben Kap
«Zu den Grundlagen der Grossratswahlen»,
79-81-

187 Aus verschiedenen Familienhnien wurde z. B.
die Herrschaft Rued durch Kauf und Erbschaft
wieder zusammengeführt. Einblick in diese
Gesellschaftsschicht gibt die Haus Chronik.

188 Dazu gehört auch der übermächtige Amts-
burgermeister der Restauration, Johannes
Herzog5i37. Zwei Besonderheiten umrahmen
seine politische Karriere: Er trat 1840 als letzter

Vertreter der Grundungsgeneration
zurück. Aufregend war am 9. April 1803 seine
Wahl in den Grossen Rat verlaufen, war
er doch mit der letzten weissen Kugel noch
als Mitglied des Grossen Rats ausgelost
worden, sodass das Protokoll zu seinem
Namen vermerkte: «Im Sakgebheben.» StAAG,
ProtRegKom, Bd. 1.

189 Vgl. oben Kap. «Zur Ausgestaltung des ersten
Grossen Rats», 84-89.

>9° Vgl. unten Kap «Zur politischen Laufbahn»,
203-210.

191 Er war zunächst als Geschäftsführer und dann
als selbständiger Kattun-Fabrikant in Mori-
ken tatig gewesen, bevor er in der
Helvetischen Republik eine Magistratenlaufbahn
einschlug, aus der ihn letztlich keiner der
zahlreichen Staatsstreiche verdrangen konnte.

192 Die Stadt Baden, in der er sich niedergelassen
hatte, verweigerte ihm allerdings das Burger-
recht, sodass er schliesslich dasjenige von
Oberehrendingen erwarb.

193 Albrecht Ludwig von Effinger (1773-1853)
erbte von seinem Vater das Schloss Wildegg.
Vgl. zu dieser bernischen Patrizierfamihe
Muller, Felix: Aussterben oder Verarmen?Die
Effinger von Wildegg. Baden 2000.

194 StAAG, ProtRegKom, Bd. 1; vgl zu dieser Per¬

son Bartlome, Umbruch.
195 Auch in allen folgenden Verfassungen fehlen

solche Regelungen. Das Ausmass der Ver¬

wandtschaftsbeziehungen zwischen Rats-
mitgliedern wird weiter unten behandelt.
Vgl. Kap. «Zu Verwandtschaftsbeziehungen
innerhalb des Grossen Rats», 260-263.

196 Haus Chronik. Karl Friedrich Rudolf hatte
wohl neben seinem aargauischen Grossratsmandat

auch das Amt eines Kulmer
Bezirksamtmanns wahrgenommen, konzentrierte
sich aber schliesslich auf seine Karriere in
Bern. 1814 wurde er Mitglied des bernischen
Grossen Rats.

197 Vgl. zu den histonschen Regionen Kap
«Territoriale Gestalt des Aargaus seit 1803»,
74L

198 Es handelt sich umJosef Maria5,g3, Karl
JoseL,94 undJohann Martin von Schmid5i92.

199 WoherJohann Baptist von Manteli5079
stammte, der im Rentamt des Stifts Sackingen

tatig gewesen und m Fnck ansassig war,
hess sich nicht klären. Es ist durchaus davon
auszugehen, dass er einen ähnlichen Werdegang

wiejehle hatte, der vielleicht sogar
mit von Manteli verwandt war, da dieser als
Verwandter jener Elisabeth von Manteli
bezeichnet wird, die in Fnck eine Kaplanei
gestiftet hatte.

2°° Wieviel Gehret fur seine Einburgerung be¬

zahlte, geht aus dem Protokoll der
Regierungskommission nicht hervor. Im Burgerre-
gister seiner neuen Heimat Teufenthai findet
sich der Eintrag «Burger seit dem 30. Marz
1803».

201 Zu den Abstufungen des Burgerrechts
vgl. Kap. «Bevölkerung und Burgerrecht»,
102f.

8 Der Grosse Rat in denJahren 1830/31

1 Grundlegend. Seiler/Steigmeier, Aargan,
looff Halder, Aargau, 187-355; Staehelin,
Aargau, 11-29. Zu den Ereignissen des
Jahreswechsels 1830/31 vgl. ausfuhrlich und
wissenschaftlich Staehelin, Aargau, 12-29; kurzer
Seiler/Steigmeier, Aargau, ioof.; bes.

Holstein, Freiamt, 185-236; alter Maurer,
Freiamtersturm. Positiv werden die Ereignisse
bei Wind, Aargau, 41-45, beurteilt; negativer
bei Muller, Aargau, 182-186. Zeitzeuge war
Staatsschreiber Bronner, der die Ereignisse
spater aus seiner Sicht darstellte: Bronner,
Aargau, Bd. 2, 87-130. Nicht nur zur Person
von «General» Fischer: Baumer-Müller,
«General» Fischer, bes 33-45. Zu den
militärischen Aspekten schliesslich Bircher,
Eugen: «General Fischer» und der Freiamtersturm.

O.O. o.J. (1930).
2 Vgl. Kap «Zur Genese der Mediationsakte

aus der Helvetik», 75-78, und Kap. «Bevölkerung

und Bürgerrecht», 102h
3 Versuche des Verfassungsrats derjahre

1973~19^0' das Gemeindeburgerrecht zu
vereinheitlichen, stiessen im Vernehmlassungs-
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verfahren auf Widerstand und wurden fallen
gelassen Eichenberger, Verfassung, 53.
Vgl. dazu Halder, Aargau, 262; Staehelin,
Aargau, 183-189.
Der gemeindeeigene Besitz umfasste in der
Regel vor allem Waldungen und jenes Land,
das von den ursprünglichen Allmenden nicht
verteilt worden war
Vgl. KV 1803, Art. 3.
Die Verhältnisse um 1800 und die ersten
Vorstosse zur politischen Gleichberechtigung
dieser Bevolkerungsgruppe wurden bereits
dargelegt. Vgl. 79, bes. Kap. «Aktives
Wahlrecht», Anm. 54. Zum Emanzipationsprozess
der SchweizerJuden im lg.Jahrhunderts,
vgl Anm. 69 im Kap. «Der Grosse Rat in
denjahren 1920/21».
1839 fanden sich im Aargau bei einer
Bevölkerung von rund 175000 Personen noch 357
Heimatlose und 465 Landsassen, von denen
nur 196 tatsachlich im Aargau ansässig waren.
Viele davon fanden sich in Reinach als
Nachfahren der Bewohner eines ehemaligen Steckhofes.

Vgl. Steiner, Peter: Remach: Die
Geschichte eines Aargauer Dorfes. Reinach 1964,
2l6f.
Ein Bürgerrecht konnte in der ersten Hälfte
des ^.Jahrhunderts aus mannigfaltigen
Gründen aberkannt werden, z. B. infolge langer

Abwesenheit vom Burgerort, eines Kon-
fessionswechsels durch Heiratete. Halder,
Aargau, 262.
Halder, Aargau, 262.
Am 29. Dezember 1813 hatte eine Versammlung

von Vertretern von zehn Kantonen in
Zunch die Mediationsakte aufgehoben. Im
Frühling 1814 hatten die alliierten Fürsten die
Selbständigkeit der neuen Kantone bestätigt,
indem sie sich fur eine Schweiz von 19 Kantonen

aussprachen und mit militärischer
Intervention gedroht hatten, wenn diesen
Rahmenbedingungen keine Nachachtung geschenkt
wurde. Nur auf Druck der ausländischen
Gesandten war nach mehreren erfolglosen
Anlaufen der neue Bundesvertrag vom 9.
September 1814 zustande gekommen. Grenz-
streitigkeiten zwischen Kantonen und Ent-
schadigungsforderungen waren dabei
ausgeklammert worden. Ein Sonderausschuss des
Wiener Kongresses hatte schliesslich die 19
bestehenden Kantone in ihren Grenzen
bekräftigt. Die aargauische Regierung hatte den
Bundesvertrag nicht ratifiziert, gerade weil er
keine explizite Garantie der neuen Kantone
enthielt.
Dass der Wiener Sonderausschuss den Kanton

Aargau in seinen Grenzen bestaügte,
wird in der Literatur wiederum im Wesentlichen

einer Person zugeschrieben: Albrecht
Rengger, dem Gesandten des Aargaus.
Vgl. Kap. «Consulta», 76f., bes. auch Anm.
29 und 32; Halder, Aargau, 187-237, Kern,
Kompetenzen, 21-25.

12 Seiler/Steigmeier, Aargau, 88f.; Halder,
Aargau, 197-202 und 213-221, Biaudet, Der
modernen Schweiz entgegen, 876f. Interessant ist
die probernische Schilderung der Ereignisse
in May von Rued, Haus Cronik, 114$.

13 Holstein, Freiamt, 12-93. Die Heraustren¬

nung des Fncktals aus den ehemaligen vorder-
österreichischen Gebieten führte zu Verhandlungen

zwischen dem Aargau und dem
Grossherzogtum Baden, die sich bis 1827

hinzogen. Seiler/Steigmeier, Aargau, 89.
Auch galten nach 1815 im Aargau immer
noch drei verschiedene Zollordnungen, die
ihre Wurzeln in der rechtlichen Situation der
drei Kantonsteile vor 1798 hatten. Biaudet,
Der modernen Schweiz entgegen, 909.

*4 Abstimmungen fanden nur in Graubunden
und Genf statt. Biaudet, Der modernen Schweiz

entgegen, 900.
*5 Der Text der Kantonsverfassung von 1814

findet sich in der Gesetzessammlung II, Bd. 1,

1826,12-23, auch bei Kölz, Quellenbuch,

230-235-
16 Zschokke. In: Helvetia 1833, zit. nach:

Halder, Aargau, 348.
17 Die vergleichsweise liberalen Regelungen

fanden sich in den «allgemeinen Verfugungen»,

die am Schluss des Verfassungstextes
angefugt wurden Kultusfreiheit der
christlichen Konfessionen und Loskaufhchkeit der
Bodenzinsen und Zehnten hatte schon die
Kantonsverfassung von 1803 versprochen.
Dort fand sich auch bereits ein Passus, auf
dem die allgemeine Wehrpflicht begrundbar
war. Die Abschaffung aller «Vorrechte des

Orts, der Geburt, der Personen oder Familien»

fand sich als Art. 3 in der Bundesverfassung

von 1803. Vgl. KV 1803, Art. 22-24.
BV1803, Art.3. In: Kolz, Quellenbüch, 177.

18 1819 wurde die Helvetische Gesellschaft
wiederbelebt, im gleichenJahr der Zofingerverein

gegründet, 1824 der eidgenossische
Schutzenverein. Seiler/Steigmeier, Aargau,

99. Charakteristisch für die konservativere
Gangart der Regierung ist die Politik gegenüber

der Presse: Die liberale Presseordnung
von 1816 wurde 1824 durch Zensurmassnah-
men zurückgenommen. Seiler/Steigmeier,
Aargau, 96.

x9 Zur Literatur zum Freiamtersturm siehe oben
Kap. «Einleitung», 102, bes. Anm 1.

20 Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass
die Verfassungsrevisionen in den Kantonen
Waadt, Thurgau und Tessin noch vor
Ausbruch derJuli-Revolution beendet waren.
Biaudet, Der modernen Schweiz entgegen, 916
und 918F; Halder, Aargau, 351; Wind,
Aargau, 38.
Eine direkte Folge derJuhrevolution war die
Entlassung der in franzosischen Diensten
verbliebenen Schweizer Regimenter. Die so
heimkehrenden «Rotrockler», wie die Soldaten

wegen ihrer roten Umformen genannt

Anmerkungen 313



wurden, bildeten nach übereinstimmender
Schilderung aller Autoren neben der
Auszugsmannschaft den militärischen Kern des
Freiämtersturms. Vgl. Müller, Aargau, 185fr.,
Wind, Aargau, 41-44; Baumer-Muller,
«General» Fischer, 35-44; Holstein, Freiamt,
218-220; Maurer, Freiamtersturm, 59-80.
Vgl. zum komplizierten Wahlsystem der
Verfassung von 1814 weiter unten Kap. «Zum
passiven Wahlrecht und zum Wahlverfahren»,

107-110.
Je nach politischem Standpunkt wird die
Bewegung nüchtern als Freiamterzug oder positiv

als Freiamtersturm bezeichnet. Der Anfuhrer,

Grossrat Heinrich Fischer, verwahrte
sich im Oktober 1831 im Rahmen der Debatte
über die Kosten schriftlich gegen die Bezeichnung

«Volksaufstand», die er als «krankend
und gefährlich» bezeichnete, und verlangte
deshalb, dass von «Volksbewegung» die Rede
sei. Baumer-Müller, «General» Fischer, 55
und 125.
Auch 25Jahre später gilt noch, was Staehe
lin geschrieben hat: «Bis heute lebt die
Auffassung weiter, der Freiamterzug sei, ähnlich
wie die Tat des sagenhaften Wilhelm Teil,
ein erfolgreicher Akt der Notwehr gegen ein
druckendes und jedenfalls unbeliebtes
Regime gewesen. Sie passt ja so gut zu den
gangigen Vorstellungen vom freiheitsliebenden

Schweizervolk, das in der Regeneration -
in der Zeit seiner Wiedergeburt! - dasJoch
der Aristokratie abgeworfen habe wie
weiland das der fremden Vögte » Staehelin,
Aargau, 25k Freiamtersturm und viel mehr
noch die Klosteraufhebung von 1841 werden
auf der politischen Ebene bis heute kontrovers

beurteilt.
Die liberale Opposition hatte sich bereits im
Grossen Rat artikulieren können. Es wird im
Kap «Die Parlamentarier», 117-122, naher
darauf einzugehen sein, wie weit im Umsturz
von 1830/31 ein Konflikt politischer Generationen

festzustellen ist.
Es werden die als unnötig empfundene Belastung

durch den Militärdienst und die
Privilegierung der Tavernenwirte durch die
Einschränkung der Buschwirtschaften erwähnt,
fur den katholischen Teil der Bevölkerung
weiter der Unmut gegenüber der Haltung der
Regierung in der Frage, wie die schweizerischen

Bistumer neu geordnet werden sollten,

fur das Freiamt auch die Belastung der
Gemeinden durch den Bau der neuen Strasse

von Zurich über den Mutschellen, Bremgar
ten und Wohlen nach Lenzburg und schliesslich

die Krise der Strohindustrie sowie
generell die schlechte Ernte desJahres 1830
Seiler/Steigmeier, Aargau, 100; Staehelin,
Aargau, 12; Wind, Aargau, 38.
Anzufügen ist, dass es im Rahmen der
Verfassungskampfe derJahre 1830/31 nicht nur im
Aargau zu bewaffneten Auseinandersetzun¬

gen kam. In den Kantonen Schwyz (vorübergehend)

und Basel (auf Dauer) kam es zu
eigentlichen Spaltungen. Vgl. dazu Biaudet,
Der modernen Schweiz entgegen, 918-926; zu den
erwähnten Ereignissen vor allem 926k;
Wyrsch, Paul: Der Kanton Schwyz äusseres
Land 1831-1833, Schwyzer Hefte 28. Lachen 1983.

26 Die Liste der Mitglieder des Verfassungsrats
findet sich m Aargau in Zahlen, 109.

2? Dies berichtet Baumer-Muller, die Fischers
Kapazitäten positiver beurteilt als die ältere
Literatur Baumer Müller, «General» Fischer,

49 Zur Arbeit des Verfassungsrats Verhandlungen

des Verfassungsrates 1831; Staehelin,
Aargau, 34-44.

28 Staehelin hat das merkwürdige Zusammengehen

von liberaler Elite und konservativer
Landbevölkerung durch die Existenz eines
gemeinsamen Gegners (der Regierung) und
der Vermischung der Interessen der beiden
Parteien gerade in der Person von Heinrich
Fischer erklart Staehelin, Aargau, 26-28.

29 Der Text der Kantonsverfassung von 1831
findet sich in Gesetzessammlung III, Bd. 1, 1831,

3-23.
3° Verfassungsrate amteten erstmals 1776 in

Pennsylvania und 1777 in Massachusetts.
Es war Condorcet, der diese Idee in der
Lettre aM.le comte Matkieu de Montmorency 1789

aufgriff. Die französischen Verfassungsentwurfe

desJahres 1793 (Gironde-Entwurf und
Montagnard-Verfassung) statuierten die
Notwendigkeit der Einsetzung eines
Verfassungsrats zur Revision. Volksabstimmungen
über Verfassungen fanden 1776 in New
Hampshire und 1778 in Massachusetts statt.
Das Instrument wurzelt im Gedankengut
Rousseaus. Kölz, Verfassungsgeschichte, 55
und 85.

31 Vgl. Kap. «Consulta», 76, bes. Anm. 20 im
Kap. «Der Grosse Rat imJahr 1803».

32 Aargau in Zahlen, 88, wo die Stimmbeteiligung
mit 89% angegeben wird. Staehelin, Aargau,

44; Maurer, Freiamtersturm, 104.
33 Es verwarfen die Kreise Aarau, Brugg, Sar¬

menstorf und Boswil. In den Kreisen Mettau,
Lunkhofen und Mun kam kein Resultat
zustande. Staehelin, Aargau, 44.

34 Die Verfassung von 1814 hatte den Zensus zur
Ausübung des Aktivburgerrechts auf 1000
Schweizer Franken erhöht, wiederum musste
das Vermögen in «Liegenschaften oder hypo-
thezirten Schuldtiteln» nachgewiesen werden
KV 1814, Art. 7.

35 KV 1814, Art. 6; KV 1831, Art. 32. In Appenzell
Innerrhoden betrug das Stimm- und
Wahlrechtsalter 18Jahre, in Appenzell Ausserrhoden,

Glarus und Schwyz 16 Jahre, in Nidwal-
den sogar nur 14 Jahre. Biaudet, Der modernen

Schweiz entgegen, 894. Dieser Umstand wird in
der modernen staatsrechtlichen Literatur
gemeinhin ubersehen Dort wird die Einfuhrung

des Stimmrechts 18 in Schwyz durch
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die Kantonsverfassung von 1833 als Pioniertat
der Senkung des Mindestalters gewürdigt,
wahrend dies tatsächlich eine Heraufsetzung
bedeutete. Felder, Wahl, 32t

36 Vgl. zum Frauenstimmrecht Kap «Zum
Kampf um das Frauenstimmrecht», 145-152
Zur Zulassung derJuden zum Aktivburger-
recht vgl. Anm. 69 im Kap «Der Grosse Rat
in denJahren 1920/21».

37 KV 1831, Art. 2gf.
38 Gesetz in Betreffder Kretswaklversammlungen vom

24 Wintermonat 1832. In. Gesetzessammlung III,
Bd. 1, 1831 [sie, gemäss Titelblatt], 231-247.

39 Sie durfte allerdings auch höchstens ein
paar Prozent der aargauischen Wohnbevolke
rung betroffen haben, denn gemäss der im
Jahr 1837 durchgeführten Volkszahlung
betrug der Anteil der Bürgerinnen und Burger
anderer Kantone nur 3,2%. Vgl. Bevölkerung
des Kantons In* GesetzessammlungIV, Bd 1,

1846, 216.
40 Es versteht sich, dass sich dies nicht auf die

Angelegenheiten der selbständigen
Körperschaften der Ortsburgergemeinden bezog,
über die weiterhin und bis heute nur
Ortsburger befinden können KV 1831, Art. 31.

Vgl. zur Regelung des Ortsburgerrechts oben
Kap «Bevölkerung und Burgerrecht», i02f

41 Vgl. zum Hintergrund dieser Bestimmung
oben Kap. «Aktives Wahlrecht», 79-81 Bis
1831 war vom Wahlrecht ausgeschlossen,
wer «in eines anderen Kost und Lohn» stand
Vgl. Das Dekret Bildung der Kandidatenliste zur
Erneuerung des Grossen Rates vom 25Januar 1813

In- GesetzessammlungI, Bd.5,1814 [sie, gemäss
Titelblatt], 48-57.

42 Wer vor langer als sechsJahren Armenunter-
stutzung bezogen hatte oder die Summe
zwischenzeitlich zurückerstattet hatte, dem
wurde indessen das Aktivburgerrecht
zuerkannt KV 1831, Art. 32f.

43 KV 1831, Art. 33.
44 Diesen Ausfuhrungen wurden die Bevölke¬

rungszahlen von 1837 zu Grunde gelegt und
die Alterspyramide von 1880 gemäss den
Zahlen in Aargau in Zahlen, 43f. Vgl oben,
Kap «Passives Wahlrecht und Wahlverfahren
fur den Grossen Rat», 81-84

45 Halder, Aargau, 242.
46 KV 1814, Art 16.
47 Halder, Aargau, 243.
48 KV 1814, Art. 16.
49 Der Begriff wird entsprechend dem zeitgenos

sischen und dem geschichtswissenschafthchen
Gebrauch zugleich im engeren Sinn fur die
Vorschrift gebraucht, dass sich ein Gremium
je zur Hälfte aus Angehörigen der evangelisch

reformierten resp. der romisch-katho-
lischen Konfession zusammensetzen muss Im
Weiteren (juristischen) Sinn bedeutet Paritat
ganz grundsatzlich die Gleichberechtigung
der Konfessionen, wie sie sich erstmals im
Art 24 der Kantonsverfassung von 1803 findet,

der besagt «Die Verfassung sichert die freie
und uneingeschränkte Ausübung des
katholischen und protestantischen Gottesdienstes.»
KV 1803, Art. 24. Vgl dazu Stanz, Paritat, 13
Da dies im Grundsatz seit 1803 galt, muss die
weitere allgemeine Diskussion nicht verfolgt
werden. Die Parität wurde 1841 fur den
Grossen Rat und 1876 fur die Regierung und
das Obergericht abgeschafft

5° Fur den Kleinen Rat und das Appellations-
gericht, die gemäss der Verfassung von 1814

je 13 Mitglieder umfassten, bedeutete dies,
dass mindestens je sechs Katholiken und
sechs Reformierte gewählt werden mussten

51 Der Entwurf vom Herbst 1802 fur eine
Kantonsorganisation, der im Nachgang zur
Annahme der Zweiten Helvetischen Verfassung
erarbeitet worden war, hatte einen Mindest-
anteil von Katholiken in allen öffentlichen
Amtern festschreiben wollen Dass keine
paritätische Losung angestrebt wurde, hangt
damit zusammen, dass sich die Konfessionen
erst durch die Vereinigung des Fncktals
mit dem Aargau in etwa die Waage hielten,
wahrend vorher der reformierte Bevolke-
rungsanteil uberwog Da Stapfer noch von
einem Kanton Aargau ohne das Fncktal
ausging, sah sein Verfassungsentwurf im
Rah-men der Consulta dieselbe Losung vor.
Stanz, Paritat, 44-60

52 Halder, Aargau, 244 Stanz, Paritat, 101-114.
Dies stutzt sich auf die Observations sur le projet
de constitution du Canton d'Argovie, die dem
Kleinen Rat des Kantons Aargau von den
Gesandten Russlands und Österreichs zugestellt

wurden Das Dokument findet sich in
StAAG, IA, Nr. 7, Bd D Die Gesandten
unterstutzten dann den renggerschen Vorschlag
der Paritat und wollten diesen auf das Regie-
rungsprasidium ausgedehnt wissen

53 Verlassliche Zahlen zur aargauischen Bevöl¬

kerung des Jahres 1816 fehlen allerdings.
Stanz stutzt sich auf Usteri, Paul Handbuch
des schweizerischen Staatsrechts, 2 Ausgabe
Aarau 1821, 403, wo folgende Zahlen angegeben

werden - 75000 Reformierte (52%), 67000
Katholiken (47%), 1700 Israeliten (i%). Streng
anthmetisch hatten der katholischen Bevol
kerung also nur 70 und nicht 75 Grossratssitze
zugestanden Stanz weist zu Recht darauf
hin, dass solches Denken der Zeit fremd war.
Entsprechend sah man keinen Anlass, nur
eine «relative Paritat» einzuführen, wie sie
die Kantone Thurgau und St Gallen kannten,
die in ihrer Verfassung der jeweiligen Minder
heit eine dem Bevolkerungsanteil entsprechende

Zahl von Grossratsmandaten zusicher
ten Stanz, Paritat, 112.

54 KV 1814, Art 16, 17 und 22.
55 Die Kantonsverfassung von 1814 war einge¬

führt worden, ohne dass damit eine
Neubestellung der Behörden verbunden worden
ware Vielmehr wurde das neue Wahlsystem
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mit Ubergangsregelung Schritt fur Schritt
eingeführt Halder, Aargau, 249t

56 KV 1831, Art 34.
Verhandlungen des Verfassungsrates des Kantons

Aargau, Nr. 9, Sitzung vom 2. Marz 1831, Aarau
1831.

">8 Votum von Dr. med. Jakob Schmidter632o»
Verhandlungen des Verfassungsrates des Kantons

Aargau, Nr 9, Sitzung vom 2. Marz 1831, Aarau
1831.

59 Aufgrund des Bevölkerungswachstums seit
1803 ergab sich durch die fixe Zahl von 200
Grossraten z. B. 1837 ein Verhältnis von 875

Aargauer Bürgerinnen und Burgern pro
Parlamentssitz. Basis: Aargauer Bevölkerung
imJahr 1837 in Aargau in Zahlen, 43.
Sogar Burgermeister Herzog5H7 hatte sich
dafür stark gemacht. Trotz alledem war die
Erhöhung auf 200 Grossrate vom Verfassungsrat

nicht im ersten Anlauf angenommen
worden. Verhandlungen des Verfassungsrates des

Kantons Aargau, Nr 9, Sitzung vom 2. Marz
1831, Aarau 1831.

60 Aargau in Zahlen, 87 Vgl. Kap «Zu den
Grundlagen der Grossratswahlen», 81.

61 KV 1831, Art. 37.
62 KV 1831 Art. 38.
63 KV 1831, Art. 35.
64 KV 1831, Art. 34-36.
65 Der Rheinfelder Stadtammann FranzJosef

Dietschi5a57 hatte geäussert. «In der ganzen
Welt wird ein gewisses Vermögen verlangt,
um Gesetzgeber zu sein. Denn wo nichts ist,
ist nichts, und wird nie nichts werden.» Aus
dem Votum von Appellationsrat Gregor
Lutzelschwab534o war demgegenüber die Angst
deutlich geworden, dass die ökonomisch
fuhrenden Schichten an politischem Einfluss
einbussen wurden: «Durch gänzliche
Vermögenslosigkeit, namhch in Verbindung mit der
projektierten Entschädigung der grossen
Rathsgheder, wird die Vertretung einseitig
mit Hintansetzung der Begüterten zu denen
ich mich übrigens nicht zahle.» Verhandlungen
des Verfassungsrates des Kantons Aargau, Nr. 9,
Sitzung vom 2. Marz 1831, Aarau 1831

66 KV 1831, Art. 10.
67 Stanz, Paritat, 124-129.
68 Vgl KV 1831, Art. 34, 42 und 54.
fi9 KV 1831, Art. 10. Dekret Unvereinbarkeit von

Amtern vom 26.Juni 181g. In: GesetzessammlungI,
Bd 6,1817 (sie; gemäss Titelblatt), 211.

70 Vgl. dazu eingehend unten Kap. «Zur beruf¬
lichen Tätigkeit», 229-256.

71 Halder, Aargau, 243; Biaudet, Der modernen

Schweiz entgegen, 896.
Nichtsdestotrotz wurde anlasslich der
Publikation der Verfassung von 1814 proklamiert:
«Die Gewalten im Staat sind gesondert, und
können ihre Grenzen nicht nach Willkür
uberschreiten. Jedem Verdienste steht der
Weg zu allen Staatsamtern offen, und die
aufgestellten Wahlformen haben keinen andern

Zweck, als das Verdienst ausfindig zu
machen.» Proklamation von Burgermeister und Rath
des Kantons Aargau vom 28. August 1813 an das

Aargauer Volk nebst dem Bundesvertrag vom

7. August 1813 und Verfassung des Kantons Aargau
vom 4 Heumonat 1814, o.O 1815.

72 KV 1814, Art. 9 und 17. Neu wählte der Kieme
Rat auch den Appellationsgenchtsprasiden-
ten, wobei er an den Vorschlag des Appella-
tionsgenchts gebunden war. KV 1814, Art. 22.

73 KV 1831, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-
26. In den durch die Verfassung aufgenommenen

Einzelanliegen spiegeln sich
Auseinandersetzungen der i82oer-Jahre, die
ursächlich mit der Auslosung der Verfassungsrevision

verknüpft waren. So fand der Kampf
um die Buschwirtschaften seinen Widerhall
in der Garantie des «Kleinverkaufes des im
Kanton auf eigentümlichem Boden
gepflanzten Weins und Obstweins», und die als
druckend empfundene Belastung der Gemeinden

mit Fronarbeiten für die neue Mutschel-
lenstrasse führte zur Regelung, dass nur
der Grosse Rat den Bau neuer Landstrassen
beschliessen könne und dabei die notigen
Gelder sprechen müsse. KV 1831, Art. 15

und 24. Vgl. Staehelin, Aargau, 12, Kern,
Kompetenzjen, 25-27.

74 « Es sollen die gesetzgebende, vollziehende
und richterliche Gewalt getrennt seyn.
Richterliches und vollziehendes Amt sind
unvereinbar.» KV 1831, Art. 3.

75 KV 1831, Art 48-53, zu den Bezirksamtern
und Art. 63-69 zu den Bezirksgerichten.

76 Auch wurde der Kleine Rat, der gemäss der
Verfassung von 1814 dreizehn Mitglieder um-
fasst hatte, wieder auf neun Kopfe reduziert
Er wies damit wiederum die Grosse auf, die
schon in der Verfassung von 1803 festgesetzt
gewesen war. KV 1831, Art. 42.

77 KV 1831, Art. 43, 57 und Art 64F
78 KV 1831, Art. 41, Abs b und c, Vgl. Kern,

Kompetenzjen, 27-40.
79 KV 1831, Art. 39.
80 KV 1831, Art. 85.
8| Im Oktober 1830 hatte er die Ansichten und

Vorschlage Betreffder Verfassung und ihrer Veränderung

publiziert, imJanuar 1831 anonym den
Entwurfeiner Verfassung nach dem reinen und
achten Reprasentativsystem, das keine Vorrechte noch

Exemptionen kennt, sondern aufder Demokratie
beruht Vgl. Kolz, Verfassungsgeschichte, 248F;
zu Snell insgesamt 246-264; vgl. auch
Kolz, Alfred: Der Verfassungsentwurfvon

Ludwig Snell als Quelle der Regenerationsverfassungen.

In* Ders., Moderner Bundesstaat, 171-197
(dort eingehender zur Person Snells).

82 Kolz, Verfassungsgeschichte, i2if. und 2Öif.
83 Im Nachgang zur Verfassung von 1814 wurde

1818 ein neues Reglement verabschiedet.
1831 wurde es im selbenJahr wie die neue
Verfassung erlassen. GRRegl 1818. In:
Gesetzessammlung!, Bd. 6, 1817 [sie, gemäss Titelblatt
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des Bandes], 178-194; GRRegl 1831. In:
Gesetzessammlung III, Bd 1,1831, 24-46.

84 GRRegl 1818, Art. 24-35. ^n: Gesetzessammlung I,
Bd. 6, 1817 [sie, gemäss Titelblatt des Bandes],
183fr.

8f> GRRegl 1831, Art. 23. In: Gesetzessammlung III,
Bd. 1, 1831, 28f. Weiter wurden zwei
«Saalinspektoren» gewählt, die «in Betreff der
Zuhörer über die Erhaltung der Ordnung am
Versammlungsorte» wachten. Mit der Verfassung

von 1891 wurde die Öffentlichkeit der
Grossratssitzungen festgelegt. GRRegl 1831,

Art. 113h In Gesetzessammlung III, Bd 1,1831, 45.
86 GRRegl 1818, Art. 41 und Art 47. In * Gesetzes¬

sammlung I, Bd 6, 1817 [sie, gemäss Titelblatt
des Bandes], i86f. und 188. 1831 wurde die
Ausstandspflicht noch mit dem Passus ergänzt,
dass der Ratspräsident die Grossrate jeweils
«bei ihrer Eidespflicht» zum Ausstand auffordern

müsse GRRegl 1831, Art. 76 und Art. 83.
In: Gesetzessammlung III, Bd. 1,1831, 38t

87 GRRegl 1818, Art.53 und 56h In: Gesetzessamm¬

lung!, Bd. 6,1817 [sie, gemäss Titelblatt des
Bandes], i9of.

88 GRRegl 1831, Art.43 und Art 47. In: Gesetzes¬

sammlung III, Bd 1,1831, 32h
89 GRRegl 1831, Art. 48 und 52. In: Gesetzessamm¬

lung III, Bd. 1, 1831, 33.f.
90 GRRegl 1831, Art. 56. In: Gesetzessammlung III,

Bd. 1,1831, 34.
91 Die Mitglieder und Suppleanten des Ober-

genchts, der Obergerichtsschreiber sowie die
Mitglieder und Schreiber der Bezirksgerichte
waren dieser Regelung unterworfen GRRegl
1831, Art. 56. In: Gesetzessammlung III, Bd. 1,

1831, 34-
92 In Bezug auf die Verwandtschaft galt dies wie

üblich bis zum und einschliesslich dem Grad
der «Geschwisterkinder». GRRegl 1831, Art.51.
In* Gesetzessammlung III, Bd 1,1831, 33.

9-* Die Verfassung von 1852 nahm diesen Grundsatz

in die Bestimmungen des passiven
Wahlrechts auf. KV 1852, Art.40. Vgl. Kap. «Zum
passiven Wahlrecht», 136h

94 GRRegl 1831, Art. 54. In. Gesetzessammlung III,
Bd. 1,1831, 34. So schon GRRegl 1818, Art. 59.
In: GesetzessammlungI, Bd.6,1817 [sie, gemäss
Titelblatt des Bandes], 191.

95 GRRegl 1831, Art 46. In: Gesetzessammlung III,
Bd. 1,1831, 32.

96 GRRegl 1831, Art. 14. In: Gesetzessammlung III,
Bd. 1,1831, 27. So schon GRRegl 1818, Art. 16.

In: GesetzessammlungI, Bd.6,1817 [sie, gemäss
Titelblatt des Bandes], 182.

97 Max Weber hat idealtypisch zwei Formen
des Parlamentsbetriebs unterschieden: Im
«Redeparlament» steht die Plenumsdebatte
im Vordergrund, im «Arbeitsparlament»
die detaillierte Beratung von Vorlagen in
Kommissionen Weber, Max: Parlament und
Regierung im neugeordneten Deutschland. In:
Gesammelte politische Schriften. Tubingen 1921,
zit. nach: Lexikon der Politikwissenschaft, Bd 1,

Stichwort «Arbeitsparlament».
98 1818 war festgesetzt worden, dass die Gross¬

rate «in gleicher Kleidung, welche in einem
dunkelblauen Rock (Frack) und schwarzer
Unterkleidung besteht», zu erscheinen hatten.

GRRegl 1818, Art.4. In. Gesetzessammlung!,
Bd.6, 1817 [sie, gemäss Titelblatt des Bandes],
179. Der Wegfall von Kleidervorschriften aus
dem Ratsreglement bedeutet freilich keineswegs

das Verschwinden dieses Elementes aus
dem Habitus der Parlamentarier, sondern
nur den Wegfall einer engen Normierung.

99 GRRegl 1831, Art. 71. In: Gesetzessammlung III,
Bd. 1,1831, 36.

100 GRRegl 1831, Art. 72. In: Gesetzessammlung III,
Bd 1,1831, 36. So auch schon GRRegl 1818,

Art.39. In: GesetzessammlungI, Bd.6,1817 [sie,
gemäss Titelblatt des Bandes], 186.

101 GRRegl 1831, Art-3f. In. Gesetzessammlung III,
Bd. 1, 1831, 25. Der Sessionsbeginn wurde in
der Einladung festgelegt, die Sitzungen
begannen dann an den folgenden Tagen im
Sommer um acht Uhr morgens, im Winter
um neun Uhr. An Sonn- und Feiertagen
tagte der Rat nicht und auch Nachmittagssitzungen

waren nur m dringenden Fallen
vorgesehen.

102 GRRegl 1831, Art. 5. In: Gesetzessammlung III,
Bd. 1,1831, 25h

103 Zur «Gültigkeit der Verhandlungen» waren
dabei nur noch 134 Anwesende oder zwei
Drittel der Ratsmitglieder notig, während
das Quorum 1814 mit 76 Grossraten noch bei
drei Vierteln angesetzt gewesen war. GRRegl
1831, Art. 6. In: Gesetzessammlung III, Bd. 1,

1831, 26; GRRegl 1818, Art. 6. In. Gesetzessammlung

if, Bd. 6, 1817 [sie, gemäss Titelblatt des
Bandes], 180.

104 Vgl. Kap. «Zur Ausgestaltung des ersten
Grossen Rats», 84-86.

105 Um Wahlfälschungen zu verhindern, wurde
der Ablauf solcher Wahlgange durch «Kuge-
lung» im Ratsreglement minutiös beschrieben.

Die Kugel erhielt das Ratsmitghed von
einem Stimmenzahler unmittelbar vor der
Stimmabgabe. Voraussetzung fur dieses Wahl
verfahren war, dass jedem Ratsmitglied die
Liste der Kandidaten vorlag. GRRegl 1831,

Art 96-101. In: Gesetzessammlung III, Bd. 1,

1831, 4if.
i°6 Yg| daxu z b. die Verordnung über die Loos-

Ziehung unter den Kandidaten des Grossen Raths
vom30.Dezember 1807 In* Gesetzessammlung!,
Bd 3,1811,122F

107 Hier finden sich also ebenso Reste von Aus¬

losungsverfahren wie bei jenen Wahlgangen,
bei denen im Fall von Stimmengleichheit das
Los darüber entschied, wer zu einem zweiten
Wahlgang zugelassen wurde. GRRegl 1831,

Art. 94. In: Gesetzessammlung III, Bd. 1,1831, 41.
Freilich waren dies gegenüber der Wahl der
Grossrate per Los nur noch Vorgange von
untergeordneter Bedeutung.
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108 GRRegl i8ji, Art. 102. In: Gesetzessammlung III,
Bd 1, 1831, 42f.

109 Vgl. Kap. «Zur Ausgestaltung des Grossen
Rats», 110-112.

110 Vgl Kap. «Zum aktiven Wahlrecht», io6f.,
und Kap. «Zum passiven Wahlrecht und zum
Wahlverfahren», 107-110. So hat Linder das

Kapitel, das die Veränderung des politischen
Systems in den Kantonen wahrend der
Regenerationszeit beschreibt, mit «Die kantonale
Demokratisierung» uberschrieben. Linder,
Demokratie, 33fr.

1,1 Dass die aargauische Verfassung von 1831
ihrer Zeit voraus war, wird auch durch den
Umstand illustriert, dass sie an der Tagsatzung

nicht von allen Kantonen garantiert
wurde, so wie das der Bundesvertrag von 1815

im Prinzip vorsah. An der Tagsatzung vom
ig.Juli 1831 erhielt die Verfassung nur 15 von
20 Stimmen. Zschokke, Geschichte des Aargaus,
246.

112 Vgl. zu Bronner ganz oben Kap «Einlei¬
tung», 14

113 Bourdieu unterscheidet die verschiedenen
Kapitalsorten: ökonomisches Kapital (Geld,
Produktionsmittel, Grundbesitz), soziales
Kapital (Verwandtschaft, Beziehungen), kulturelles

Kapital (Bildung, Titel, Sprachkompetenz).
Dabei bildet jede eine Art von Wahrung,

mit der andere Kapitalsorten «erworben»

werden können, z. B. erlaubt
ökonomisches Kapital den Erwerb von kulturellem
Kapital oder sozialem Kapital, oder mit
kulturellem Kapital kann soziales oder
ökonomisches Kapital eingehandelt werden.
Bourdieu, Praktische Vernunft, io8f. Vgl. Stöl-
ting, Erhard/Pierre Bourdieu: Sozialer
Sinn, Kritik der theoretischen Vernunft. In. Schlus-
selwerke der Soziologie, 61-65.

114 Vgl. unten Kap. «Zur politischen Laufbahn»,
203-210.

115 Vgl. unten Kap. «Zur Altersstruktur des
Grossen Rats», 179-188.

1,6 Die Erarbeitung eines eigentlichen Sozialpro¬
fils wird im Teil «Längsschnitte» vorgenommen

Vgl. unten Kap. «Sozialprofil der Rats-
mitglieder im Wandel der Zeit», 211-269.

117 Vgl unten Kap. «Zum weiteren Werdegang
der neu Gewählten», i2if.

1,8 Im Teil «Längsschnitte» wird naher auf die
politischen Laufbahnen eingegangen.
Vgl. unten Kap «Zur politischen Laufbahn»,
203-210.

n<* Aus den schematischen Darstellungen der
aargauischen Verfassungen derJahre 1814
(Abb. 8-A) und 1831 (Abb. 8-B) wurde deutlich,

dass die Oberamtmanner ebenso vom
Kleinen Rat ernannt worden waren wie im
Zuge der neuen Verfassung des Jahres 1831
die Bezirksamtmanner. Die Bezirksgenchts-
prasidenten, ein neues Mandat, wurden
indessen nach 1831 durch den Grossen Rat
gewählt. Dies zeigt die institutionelle Bindung

der regionalen Exekutivamter an das
Zentrum der Macht im Kleinen Rat.

12° Ygi ganz oben Kap. «Einleitung», 14.
121 Auch Burgermeister Herzog5,37 hatte sich

über die «amtergiengen jungen Akademiker»
echauffiert - als Vater dreier Sohne, die unter
anderem alle Grossratsmandate bekleideten,
gehörte er durchaus zu der von Bronner
charakterisierten Gruppe. Halder, Aargau,
350.

122 Vgl. Kap. «Elitezirkulations- und Differenzie¬
rungsforschung», 61-63.

123 Zu dieser Generation von 1831 gehören die
spateren Regierungsrate Ludwig Berner5243,
JohannJakob Hegnauer5032, UdalnchJosef
Schaufelbuhl5r>74 (er wurde auch Nationalrat),
die OberrichterJohann Peter Bruggisser50iS,
Johann Dossekel^»,,,Johann Rudolf
Ringier5374, Karl Rudolf Tanner5097, (alle diese
Mitglieder des Obergerichts wurden später
auch in den Nationalrat gewählt) sowieJosef
Leonz Muller^8, der die beiden kantonalen
Amter bekleidete, Karl Blattner5245
(Regierungsrat, Oberrichter und Standerat) und
Johann PlussS365 (Regierungsrat, Obemchter
und Nationalrat).

124 Zu nennen sind neben den beiden starken
Mannern der Restauration,Johannes Her-
zog5I37 undJohann Karl Fetzer5oaa, auch die
AppellationsrichterJohann BaptistJehle5,49,
Gregor Lutzelschwab5340, Xaver Suter6326,
Franz Xaver Vockö^y und FranzJosef
Wohnlichß^o sowie die folgenden Mitglieder
des Kleinen Rats: Franz Ludwig Hürner5o95,
Karl von Reding5370, Johann Nepomuk von
Schmiel539o als Mitglied des Kleinen Rats
und ehemaliger Appellationsrichter, Daniel
Luscher5336 undJohann Heinrich Roth-
pletz5093. Alle behielten sie ihr Grossratsmandat

über 1831 hinaus, auch wenn sie
grösstenteils ihre Sitze in der Regierung oder
im Obergencht verloren.

9 Der Grosse Rat in denJahren 1920/21

1 Die staatsrechtlichen Zäsuren derJahre 1841
und 1852 werden im Anhang in den schematischen

Darstellungen zu den Verfassungen
dieserJahre dargestellt. Vgl. Abb. 18-A und
18-B

2 Gautschi, Aargau, 49-58; Seiler/Steigmeier,

Aargau, 149-159.
3 Gautschi, Aargau, 69-93, hier 69. Einzig die

katholisch-konservative Komponente wurde
Gegenstand einer Hochschulschrift: Hophan,
Politischer Katholizismus. Im Übrigen stehen
nur die allgemeinen Werke zur Geschichte
der Schweizer Parteien sowie kleinere
Festschriften der aargauischen Parteien zur
Verfugung, die oftmals nicht viel mehr als das
aktuelle Parteiprogramm enthalten. Vgl.
Gruner, Parteien; Lauchenauer, 150Jahre
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Fretstnn; Lareida, 700Jahre Aargauer Freisinn;
100Jahre CVPAargau, 70Jahre Aargauer und
Schweizer Politik; 50Jahre aargauische Bauern-
Gewerbe- und Bürgerpartei; 70Jahre SVPAargau;
75Jahre SVPAargau, Müller, Bienenfleiss.
Gruner fuhrt einleitend zur Definition des

Begriffs Partei eine Beschreibung im Bundesblatt

von 1854 an - «Parteien, Vereine und
Presse sind unter sich eng verbunden.
Vereine und Presse sind die Mittel, derer sich
die Parteien bedienen, um auf die öffentliche
Meinung zu wirken und bei den Wahlen und
Abstimmungen des Volkes zu siegen.» Bundesblatt

1854,1, S, 49iff., zit. nach: Gruner,
Parteien, 11.

Weiter oben wurden Möglichkeiten und
Grenzen der Erklärung der Wahlergebnisse
aus dem vorliegenden Ansatz heraus
referiert. Vgl. Kap. «Fragestellung», 17t
Gleichwohl schwang diese Befürchtung in der
Diskussion um die Einfuhrung des
Frauenstimmrechts mit. Vgl. unten Kap. «Der
Grosse Rat in denJahren 1972/73», 145-152.
Im internationalen Vergleich als charakteristisch

für die Schweiz ist aber der Umstand
zu bezeichnen, dass die Parteien nicht nationale

Einheitsorganisationen sind, sondern
sich - dem föderalen Staatsaufbau entsprechend

- aus lokalen und kantonalen Parteien
zusammensetzen, woraus sich in politischen
Sachfragen immer wieder Differenzen
zwischen Kantonalparteien und ihren nationalen

Dachorganisationen ergeben können.
Vgl. für eine Momentaufnahme zur
Jahrtausendwende Ladner/Brandle, Schweizer
Parteien.

Vgl. zu den kirchenpohtischen Frontstellungen

und ihren Implikationen fur die
politischen Strömungen des ausgehenden lg.Jahr-
hunderts Stadler, Kulturkampf, 502-518; vgl
auch die Skizze in Hunzikers Biografie von
JosefJäger: Hunziker, NationalratJosefJager.
Vgl. zur «freisinnigen Pradominialstellung»
[Gruner] im ausgehenden lp.Jahrhundert
Gruner, Parteien, 53ff., zur Entwicklung der
freisinnigen Parteienfamilie 73-102.
Lareida, 100Jahre Aargauer Freisinn, 4.

Fisch, Europa, Kap. 2.12 Die Schweiz 171-178,
bes. 171fr.

Stadler, Konfessionaltsmus, 113.

Stadler, Konfessionalumus, 114.
Hophan, Pohtucher Katholizismus, 58-62. Vgl.
zur konservativ-chnstlichsozialen Strömung
Gruner, Parteien, 103-125.
1956 organisierte sich der «Chnstlichsoziale
Arbeiterbund» (CAB) neu als «Christlich-
soziale Bewegung» (CSB), die vier Säulen
umfasste: den «Christlichnationalen
Gewerkschaftsbund der Schweiz» (CNG), die «Katholische

Arbeitnehmerbewegung der Schweiz»
(KAB), die «Chnstlichsoziale Parteigruppe
der Schweiz» (CSP) sowie weitere, kleinere
wirtschaftliche und soziale Institutionen.

Gruber, Chrutliche Sozialbewegung, 89-100.
Im Aargau finden sich vereinzelt Grossräte
der Chnstlichsozialen Parteigruppe. Diese
werden für die kollektivbiografischen
Auswertungen ebenso wie Vertreterinnen und
Vertreter derJungen CVP zur Gruppe der
Ratsmitglieder der CVP gerechnet.

*5 In der Festschnft 100Jahre CVPAargau findet
sich nur die Bezeichnung «Konservativ-
Christhchsoziale Partei des Aargaus»;
vgl. 100Jahre CVP, 33; vgl. dazu Rohner,
Schweizer Chrutdemokratie, 189-198.

16 100Jahre CVP, 36
*7 Vgl. zum Grutli-Verein Dommer/Gruner,

Arbeiterschaft und Wirtschaft, 45-66.
18 Gautschi, Aargau, 79.

Eigene Bauernlisten waren schon früher
aufgestellt worden. Gautschi, Aargau, 88.
Vgl. zur SVP Gruner, Parteien, 150-158.

20 Vgl. Abb-9-A.
21 Vgl. zu den kleinen Parteien 1921 Gautschi,

Aargau, 85.
22 Vielmehr versuchte sie sich bei ihrer Gründung

gerade von der alten reformiert-kon-
servativen Strömung abzuheben. Gruner,
Parteien, 124t

23 Vgl. zu dieser Partei Gruner, Parteien,
159-166.

24 Gilg, Jungendliches Drangen, 90-95, hier 90.
25 Vgl unten Kap. «Einfuhrung im Aargau»,

150-152.
26 Zur Ausgestaltung des Wahlverfahrens im

Aargau 1803 (Zensuswahl), 1831 (allgemeines
und gleiches Wahlrecht) vgl. Kap. «Zu den
Grundlagen der Grossratswahlen», 79-84,
und Kap. «Das Parlament», 104-110.

27 Nohlen, Dieter: Wahlsysteme der Welt. München

1978, 365, zit. nach: Felder, Wahl, 56.
28 Die Schrift De arte eleccionu des Katalanen

Raimundus Lullus (1232/33-1316) war über
Jahrhunderte verschollen und wurde erst im
20.Jahrhundert wieder entdeckt. Der deutsche

Kardinal Nikolaus Cusanus (1401—

1464) entwickelte ein weiteres System, das

gemeinhin mit dem Namen von Charles de
Borda (1733-1799) in Verbindung gebracht
wird. Pukelsheim, Llull, Cusanus, Borda,
CondorceL Ders., Mathematik der Wahl.

29 Zu nennen sind dabei das Prinzip des «limi¬
tierten Votums» («vote hmite» oder
«beschrankte Stimmgebung»: Der Wähler darf
nur für zwei, drei, vier Kandidaten stimmen,
wenn drei, vier, fünf Sitze zu vergeben sind;
erstmals 1793 von Condorcet vorgeschlagen),

des «freiwilligen Proporzes» (einer
vereinbarten Zauberformel) und des
verfassungsmässigen Schutzes von Minderheiten
(garantierter Mindestanteil von Sitzen für eine
namendich definierte Minderheit). Vgl. zur
Anwendung dieser Prinzipien in der Schweiz
Felder, Wahl, 153-157,160,162,164 und 168,

sowie zum Uberblick Anhang 11, 239-247.
Zu den einzelnen Systemen und ihrer Anwen-
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dung in verschiedenen Staaten vgl. auch
Cahn, Verhältniswahlsystem, bes. 4-13.
Fur den Kanton Aargau ist daran zu erinnern,
dass im frühen i9.Jahrhundert in diesem
Zusammenhang der Schutz der Konfessionen
und der Regionen geregelt wurde: Ersteres
durch die Vorschriften zur paritätischen
Besetzung der höchsten kantonalen Gremien
(KV 1814 und KV 183t, KV 1841 und KV 1852

nur noch fur den Kleinen Rat und das Ober-
gericht), Zweiteres durch die Regelung, dass
maximal zwei Vertreter eines Bezirks im Kleinen

Rat oder im Obergencht Einsitz nehmen
durften (KV 1831, mit der Verkleinerung des

Kleinen Rats von neun auf sieben Mitglieder
durch die KV 1852 auf maximal ein Vertreter

pro Bezirk beschrankt. Diese Regelungen
entfielen in der KV 1980) Vgl zur Paritat oben
Kap «Das Parlament», 104-112, bes. 108.

3° Honor£ Gabriel Ri$ueti, Comte de
Mirabeau (1749-1791), franzosischer Politiker
und Publizist. Mirabeau, Discours I, Etats de
Province In. (Euures/. Hg. von M. Mj-ril-
hou. Paris 1834, 7, zit. nach. Cahn,
Verhältniswahlsystem, 2. Dem revolutionären Frankreich
gelang es allerdings nicht, diesem Anspruch
gerecht zu werden. Von «proportional» leitet
sich der Begriff Proportionalwahl resp. die
Kurzform Proporz ab.

31 Lexikon der Politikwissenschaft, Bd. 2, 753.
32 Ein Beispiel aus dem Kanton Genf vermag

dies zu verdeutlichen: In den Grossratswahlen

vom 7 Oktober 1846 erhielt die radikale
Partei zwar insgesamt 1409 Stimmen, aber
aufgrund der Wahlkreise nur 19 Mandate,
wahrend die Konservativen mit weniger Stimmen

(1342) deutlich mehr Mandate, namhch
29 erlangten. Kloti, Proportionalwahl, zof.

33 Als weitere Grunde fuhrt Tschannen die
Aufwertung der Randregionen und die
Verhinderung einer Parteienzersphtterung an.
Tschannen, Stimmrecht, 126 Auf Bundesebene

gilt dies insbesondere mit Blick auf die
sehr ungleiche Grosse der Kantone als
Wahlkreise fur den Nationalrat.

34 Zunächst wurden die Grossratssitze nach
Massgabe der Zahl der Aktivburger, spater
nach Massgabe der Wohnbevölkerung auf
die Wahlkreise verteilt. Vgl zu diesen Mechanismen

unter Kap «Zum Wahlverfahren»,
169-171.

35 Thomas Hare (1806-1891). Vgl. zur Rezep¬
tion seiner Ideen Cahn, Verhältniswahlsystem,
zof.

36 Ursprünglich aus Frankreich, hatte Conside-
rant sich in Genf niedergelassen. Kloti,
Proportionalwahl, 20-24.

37 Kumulieren. Mehrfaches Auffuhren dessel¬
ben Namens auf einem Wahlzettel. In der
Schweiz ist dies auf zwei Nennungen
beschrankt. Einzig der Kanton Basel-Stadt
erlaubt eine dreifache Nennung. Lutz/Strohmann,

Wahl- und Abstimmungsrecht, 76fr.

38 Panaschieren: Auffuhren eines listenfremden
Kandidaten auf einer Wahlliste Dies beein-
flusst den Vorgang der Vergabe der Mandate
gemäss Listenstimmenpnnzip nicht. Lutz/
Strohmann, Wahl- und Abstimmungsrecht, 7Öff.

39 Dies sei mit einem Beispiel erläutert: In den
Wahlen fur den aargauischen Grossen Rat
des Jahres 1973 erzielte die CVP im Bezirk
Mun mit 3683 von 6025 gültigen Stimmen
das beste Resultat. Es entsprach einem Wah-
leranteil von 61%. Zu vergeben waren neun
Sitze, sodass die CVP Anspruch auf 5,49 Sitze
hatte. Dies war ebenso wenig zu losen wie die
Vergabe von 0,7 Mandaten an die SVP.
Aufgrund des gültigen Verteilverfahrens erhielt
die CVP sieben Sitze, die FDP zwei, SVP und
die ubngen Parteien gingen leer aus.
Bezirksprotokolle über die Erneuerung des Grossen Rates

fur die Amtsdauer 1973/77, Sammlung der Amts-
blattbeilagen 1972/75, Nr. 26,1973, 6of.

40 Tschannen nennt «Miliztauglichkeit», also
Einfachheit von Wahlvorgangen, die es den
Bürgerinnen und Burgern erlauben müsse,
errechnete Mehrheiten nachvollziehen zu
können, als eine der durch die Rechtsprechung

auf Bundesstufe gestutzten
Mindestanforderungen an Wahlsysteme. Tschannen,
Stimmrecht, i24f.

41 Gauglhofer weist daraufhin, dass sich in
den USA einige politische Grossen mit dieser
Frage auseinander gesetzt haben und nennt
dabei Jefferson, Hamilton, Adams, Vinton,
Webster, Willcox, Dean sowie Huntington.
Gauglhofer, Sitzeerteilungsverfahren, 3, und
zur fehlenden Rezeption 8.

42 Eduard Hagenbach-Bischoff (1833-1910)
war Professor für Mathematik und Physik in
Basel. Er setzte sich fur die Einfuhrung des

Proporzwahlrechts im Kanton Basel und auf
Bundesstufe ein. Vgl. Hagenbach-Bischoff,
Studer und Pictet: Berechtigung und

Ausführbarkeit derproportionalen Vertretung. Basel
1884. Hagenbach-Bischoff, Die Anwendung
der Proportionalvertretung bei den schweizerischen
Nationalratswahlen. Basel, 1892.

43 Dabei wird im Grundsatz folgendermassen
verfahren: Die Gesamtzahl der abgegebenen
Stimmen wird in einem ersten Rechenschritt
durch die Anzahl der zu vergebenden Mandate

plus eins geteilt, woraus sich - aufgerundet

auf die nächsthöhere Zahl - eine Vertei-
lungszahl ergibt. Die Stimmen, die die
einzelnen Listen erhalten haben, werden nun in
einem zweiten Schritt durch diese Verteilungs
zahl geteilt, woraus sich - abgerundet auf
eine ganze Zahl - eine erste Menge an
Mandaten ergibt, die einer Liste zustehen (diese
werden als Vollmandate bezeichnet). Bleiben
aus diesen zwei Schritten Mandate übrig
(sogenannte Restmandate), so wird in einem
dritten Schritt wiederum die Gesamtzahl der
Stimmen einer Liste durch die Anzahl der
bereits erhaltenen Sitze plus eins geteilt. Die-
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jenige Laste, die so den grossten Quotienten
aufweist, erhalt das erste Restmandat. Bleiben
weitere, wird dieses Verfahren zur Verteilung
der Restmandate wiederholt, bis alle Mandate

verteilt sind. Vgl. dazu Lutz/Strohmann,
Wahl- und Abstimmungsrecht in den Kantonen,

85-89; Gauglhofer, Sttzperteilungsver-
fahren Aus juristischer Perspektive die Situation

im Aargau würdigend dazu Wühtrich,
Volksrechte, 97-102; allgemein Linder, Demokratie,

92-99.
44 Vgl dazu die Wahlresultate in Genf 1846 in

Anm. 32 in diesem Kap.
45 Vgl. zum Stand der Volksrechte im ausgehen¬

den 20.Jahrhundert Wuthrich, Volksrechte
46 Cahn, Verhältniswahlsystem, 22. Ernest

Naville (1816-1909) war Theologe und
Professor fur Philosophiegeschichte in Genf.

47 Emil Klöti (1877-1963) wurde zwar vor
allem als Politiker bekannt - langjähriger
sozialdemokratischer Stadtpräsident von
Zunch, Nationalrat und erfolgloser
Bundesratskandidat war aber auch Autor wichtiger
theoretischer Schriften zum Proporzwahlrecht.

Kloti, Proportionalwahl.
48 Cohn, Verhältniswahlsystem, 24.
49 Vgl. dazu wie zu den Auswirkungen der

Proporzregel allgemein Linder, Demokratie,
93f-

50 Aargau m Zahlen, 74L Wurde die Proporzwahl
des Nationalrats im ersten Anlauf am
4. November 1900 klar verworfen (59% Nein),
scheiterte sie am 23. Oktober 1910 eher knapp
(47%Ja), um dann am 13. Oktober 1918 mit
67°/oJa-Stimmen angenommen zu werden.
Aargau in Zahlen, 74f.

51 Gautschi, Aargau, 58-61.
52 Die Idee der Proporzwahl fur die Regierung

war schon im Zusammenhang mit der
Einfuhrung der Volkswahl fur die Regierung
1903/04 im Grossen Rat diskutiert worden.
Kaufmann, Gutachten Proportional-Wahl,
Anm. 1, 32. Ein erster parlamentarischer Vor-
stoss scheiterte 1922. Die Stimmburger lehnten

die Proporzwahl fur den
Regierungsrat 1928 und 1931 ab Gautschi,
Aargau, 58; Resultate in Aargau in Zahlen, 94.

53 Gautschi, Aargau, 49L; Seiler/Steigmeier,
Aargau, 157.

1)4 KV 1885, Änderung des Art. 25 vom li.Juli
i9°4, Aarau 1925, 7.

" Gautschi, Aargau, 85k
56 Gautschi, Aargau, 53.
57 Aargau in Zahlen, 93. Im Grossen Rat hatte die

Vorlage nur gerade acht Stimmen erhalten.
Gautschi, Aargau, 53.

58 Gautschi, Aargau, 55.
An der Beilegung der letzten Krise in dieser
Reihe, dem Septemberputsch von 1890, war
mit Arnold Künzh (1832-1908) ein wichtiger
Aargauer Politiker als eidg. Kommissar beteiligt,

der bis Ende 1908 auch Mitglied des
Grossen Rats gewesen war. Hunziker, Otto:

Arnold Kunzh und seme eidgenossische Mission im
Tesstn. In: Zofinger Neujahrsblatt 1931; Guerini.
Nicola: L'intervento di truppefederalt net
dtsordini del i8go in Ticino, Diplomarbeit MFS/
ETHZ 1996.

60 Lutz/Strohmann, Wahl-und Abstimmungs¬
recht, 84

61 Dabei war wiederum (neben dem Frauen¬
stimmrecht, das weiter unten im Kap. «Der
Grosse Rat in denJahren 1972/73», 145-152,
behandelt wird) eine der Forderungen des
Landesstreiks die Neuwahl des Nationalrats
nach dem Proporzpnnzip gewesen. Vgl.
Gautschi, Landesstreik, 283.

62 Vgl. dazu oben Kap. «Zu den politischen
Parteien im Aargau», 124-129.

63 Aargau m Zahlen, 93; Gautschi, Aargau, 54f.
64 Gesetz über die Verhältniswahl des Grossen Rates

vom w.Januar igzi. In* AGS, Bd 2,1963, Nr.50
resp Gesetzessammlung V, Bd. 11,1923, 364-370.
Vgl. Aargau in Zahlen, 93; Gautschi, Aargau,
55. Der Aargau kennt das obligatorische
Gesetzesreferendum (d h., alle Gesetze müssen
zur Einfuhrung oder zur Änderung dem Volk
zur Abstimmung vorgelegt werden) und die
Gesetzesinitiative

65 Em Vorstoss zum Systemwechsel seitens des
PdA-Grossrats Heinnch Hürhmann wurde
1951 abgelehnt Gautschi, Aargau, 56. Vgl.
zum Stand im ausgehenden 20.Jahrhundert
Wuthrich, Volksrechte, 88-102. Im Zuge der
geplanten Verkleinerung des Grossen Rats
wurde der Wechsel zum Kandidatenstimmensystem

vollzogen. Vgl. Kap. «Grundlinien
der Entwicklung und Stand im Jahr 2003»,
171, bes. Anm. 32.

66 KV 188g, Revision 1920, Art. 28.
67 Im Tessin wurde der Proporz fur die Regie¬

rungswahl 1893 eingeführt, 1904 abgeschafft,
um 1920 wieder eingeführt zu werden. Zug
führte 1894 im Rahmen einer Totalrevision
der Kantonsverfassung das Proporzpnnzip
für Parlaments- und Regierungswahl zugleich
ein. Kaufmann, Gutachten Proportional-Wahl,
29f.; Felder, Wahl, 147-153.
Einen Überblick über die diesbezüglichen
Diskussionen in den Kantonen bietet Felder,
Wahl, Anhang 11, 239-247. Zum Stand 1998
Lutz/Strohmann, Wahl- und Abstimmungsrecht,

28-30.
68 Kloti, Proportionalwahl, 217-231.
69 Vgl. zur Stellung derJuden im Aargau und

den ersten Versuchen, die politische
Gleichberechtigung zu erlangen, Anm. 54 im Kap.
«Der Grosse Rat imJahr 1803» Bemühungen
der aargauischenJuden um politische
Gleichberechtigung seit 1831 unter der Fuhrung
von Marcus Dreifuss brachten keine Erfolge.
1846 hatte der Grosse Rat ein Niederlassungsgesetz

angenommen, dasJuden die Niederlassung

auch ausserhalb der beiden judischen
Gemeinden Oberendingen und Lengnau
ermöglichte, dies aber einer Bewilligungspflicht
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unterstellte. Vermögensrechtliche Einschränkungen

furJuden wurden 1855 mit dem aarg.
Bürgerlichen Gesetzbuch beseitigt. Seit 1853
wurdenJuden zum Militärdienst aufgeboten
Die weitere Emanzipation dieser Bevolke-
rungsgruppe erfolgte im Aargau erst auf
Druck des Bundes. Die Schweiz war seit langer

Zeit in dieser Frage von Frankreich kritisiert

worden, das sich gegen die Diskriminierung
elsassischerJuden in der Schweiz

verwahrte. In Frankreich waren dieJuden seit
1830 politisch gleichberechtigt. 1856 wurden
ihnen per Bundesbeschluss grundsätzlich die
politischen Rechte zugestanden, worauf sie
im Aargau 1857 an den Nationalratswahlen
teilnehmen konnten. Die volle Niederlas-
sungsfreiheit in der gesamten Schweiz erhielten

sie erst 1866. Mit diesem Schritt wird
gemeinhin die Emanzipation der schweizerischen

Juden verbunden. Noch bestanden
aber verschiedene Einschränkungen.
1862 hatte der aargauische Grosse Rat ein
Gesetz verabschiedet, das die beiden judischen
Korporationen Oberendingen und Lengnau
in Ortsburgergemeinden umwandeln sollte.
Dies loste eine Protestbewegung der
katholisch-konservativen Opposition aus, die zur
Abberufung des Grossen Rats und zur Ablehnung

des erwähnten Gesetzes führte. Die beiden

jüdischen Ortsburgergemeinden entstanden

schliesslich erst 1879, wiederum erst nach
Einflussnahme des Bundes.
Vgl. Kastli, Die Schweiz* 431-452; Meier,
Beat et al.: Juden in der Schweiz' Geschichte und
Gegenwart. Basel 1986; Weldler-Steinberg,
Augusta • Geschichte derJuden m der Schweiz vom
16.Jahrhundert bis nach der Emanzipation. Zurich
1966-70; Halder, Nold HundertJahreJuden-
Emanzipation im Spiegel aargauischer Archivallen.
Aarau 1966.

70 1921 stutzte sich dies auf KV 1885, Art 11. Die
Verfassung von 1852 hatte ein Mindestalter
von 22 Jahren festgesetzt. Dieses wurde durch
eine Teilrevision der Verfassung 1876 auf
20 Jahre herabgesetzt. KV 1852 (Stand 1876),
Art. 34. Ein genauer Uberblick, welcher Kanton

zu welchem Zeitpunkt zwischen 1815 und
1921 welches Alter an die Ausübung des
Aktivburgerrechts knüpfte, lasst sich aus der
Literatur nicht gewinnen. Sicher kannte der
Kanton Schwyz seit 1833 das Mindestalter 18

Schwingruber verweist auch auf die Kantone

Glarus und die beiden Appenzell, die
vor 1874 dasselbe Alter statuiert hätten, und
Graubunden, das bereits die 17jährigen zur
Urne zuliess. Schwingruber, Stimmrecht, 52F
Es scheint, dass einige Kantone im Verlauf des
lg.Jahrhunderts das Mindestalter anhoben,
nachdem sie es im Rahmen der Restaurationsverfassungen

zwischen vierzehn [!] und achtzehn

Jahren angesetzt hatten. Demgegenüber
senkte der Aargau das Alter kontinuierlich auf
den 2003 gültigen Stand von 18Jahren.

71 Vgl. zu den unterschiedlichen Rechtsstatus
oben Kap «Bevölkerung und Bürgerrecht»,
102f.

72 KV 1852, Art. 36, dort noch mit einer Karenz-
fnst von zwölf Monaten, die eigentlich im
Widerspruch zur Bundesverfassung stand
KV 1885 (Stand 1924), Art. 12; B V1848, Art. 43;
Vgl. Schwingruber, Stimmrecht, 136fr.
Der Ausschluss niedergelassener Schweizer
von der Ausübung des Aküvburgerrechts war
im Aargau mit der Verfassung desJahres 1841

entfallen. Das passive Wahlrecht wurde dabei
allerdings nicht gewahrt. KV 1841, Art. 32. Es

galt zudem eine Karenzfrist von zwölf Monaten.

Gesetz über die Organisation der Gemeinden
und Gemeinderate vom 26 November 1841 In:
Gesetzessammlung III, Bd. 3,1842, 357-396, bes.
Art. 4. Seit 1831 hatte die Verfassung dies im
Grundsatz vorgesehen, aber nicht in die Tat

umgesetzt. KV 1831, Art. 30. Vgl. Kap. «Zum
aktiven Wahlrecht», io6f.
Beide Status, Niederlassung und Aufenthalt,
waren grundsätzlich bewilhgungspflichtig, die
Niederlassungsfreiheit war aber durch die
Verfassungen garantiert. BV1848, Art. 45.
Darauf bezugnehmend KV 1852, Art. 21. Den
Aargauer Burgern war dieses Grundrecht
schon seit 1831 verfassungsmassig zugesichert
KV 1831, Art. 19.

Vgl. Kap. «Zum aktiven Wahlrecht», io6f.
Die Ausschlussgrunde finden sich in KV 1831,

Art. 32h; KV 1841, Art. 34f.; KV 1852, Art. 36.;
KV 1885, Art. 13. Die aargauische Geldstagordnung

desJahres 1856 war zwischenzeitlich
durch das am l.Januar 1892 in Kraft getretene
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs vom 11. April 1889 abgelöst worden.

7* Der Grosse Rat hatte sich mehr als ein halbes
Jahr Zeit gelassen, um die Angelegenheit
zu diskutieren. Dem Zürcher Rechtsanwalt
wurde überdies die Legitimation zur
Beschwerde angesprochen, «weil ausserkanto-
nale Anwälte und ausserkantonale Firmen
kein Recht haben, in die Verhaltnisse unseres
Parlaments hinein zu regieren». GRProt 1921-

1925, Nr. 692 und Nr. 812, 10. Marz 1924 und
28. November 1924.

75 Aargau in Zahlen, 87.
76 Basis* Wohnbevölkerung von 240776 Per¬

sonen, gemäss Aargau in Zahlen, 55 und 44 für
die Altersverteilung.

77 42% der mannlichen Bevölkerung war 1920
noch nicht 20Jahre alt. Aargau in Zahlen, 44.

78 KV 1885, Art 4.
79 KV 1841, Art. 37. Zur Regelung in der Verfas¬

sung von 1831 vgl. Kap. «Zum aktiven
Wahlrecht», io6f, und Kap. «Zum passiven
Wahlrecht und Wahlverfahren», 107-110.

80 KV1885 (Stand 1924), Art. 4 Die Frist hatte nach

1852 noch achtJahre betragen. KV 1852, Art. 4
81 KV 1832, Art. 40. Zur Regelung gemäss

Kantonsverfassung von 1831 vgl. Kap. «Zum
aktiven Wahlrecht», 107, und Kap. «Zum
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passiven Wahlrecht und Wahlverfahren», 109.
Die Verfassung von 1841 hatte an der
Reservierung des passiven Wahlrechts für Kantonsburger

festgehalten. KV 1841, Art. 32.
82 Die Verfassungen von 1841 und 1852 hatten

an dieser Regelung festgehalten, die 1831

in die Verfassung aufgenommen worden war.
Sie entfiel in der Verfassung von 1885.

Vgl. Kap. «Zum aktiven Wahlrecht», 110.

KV 1841, Art. 10. Vgl. die Übersicht unten
im Kap. «Grundlinien der Entwicklung
und Stand imJahr 2003», 165-168 sowie
Abb. 11-C.

83 KV 1885, Art. 28, Abs. 3.
84 KV 1885, Art. 28.1852 waren die Lehrer dage¬

gen ausgeschlossen worden. KV 1852, Art. 40.
85 GRProt 1921-1925, Nr. 11 und 16, 27. Mai 1921.
86 Die Schulen verblieben im Kompetenzbereich

der Gemeinden, der Kanton Aargau
ubernahm aber ab 1919 die einheitliche
Besoldung zu Lasten der Staatskasse, nachdem

er zuvor nur Mindestlohne definiert
hatte. Staehelin, Aargau, 142.
Das bedeutet, dass die Lehrer zwar vom
Kanton besoldet wurden, die Anstellungsverfahren

aber der Gemeinde oblagen.
87

1919 waren mindestens fünf Lehrer Mitglied
des Grossen Rats.

88 Der Umstand, dass im Bereich der Lehrer¬
schaft der gleichen Stufe unterschiedliche
Verhältnisse herrschten, indem die Bezirksschule

Muri als einzige des Kantons eine
staatliche Anstalt war (d. h., dass nicht die
Gemeinde, sondern der Kanton das
Anstellungsverfahren durchführte - die Bezirkslehrer

von Muri waren direkt vom Kanton
angestellt, alle andern im Aargau indirekt
über eine Gemeinde), verdeutlicht die Bedeutung

dieser Frage. Es ist als Relikt aus der
Zeit der Aufhebung der aargauischen Klöster
1841 zu werten, dass die 1842 gegründete
Bezirksschule in Muri nicht der Gemeinde
ubertragen wurde, sondern als einzige unter
staatliche Obhut gestellt wurde. Müller,
Mun, 146-151.

89 So hegt es z. B in der Kompetenz des aargau¬
ischen Grossen Rats, die Verfassungsmassigkeit

von Gesetzesinitiativen zu prüfen.
KV 1885, Art. 26; KV 1980, Art.65.

90 Landolt machte bereits 1925 auf ein weiteres
Problemfeld der Gewaltentrennung aufmerksam

: die zahlreichen Verwaltungskompetenzen
des Grossen Rats. Landolt, Kompetenzen,

5. Da dies ausserhalb der Fragestellungen
der vorliegenden Arbeit liegt, wird nicht

naher darauf eingetreten. Vgl. zu den
verschiedenen Dimensionen der Gewaltentrennung

aus juristischer Sicht Wuthrich,
Volksrechte, Anm. 814.

91 Vgl. oben Kap. «Zur Ausgestaltung des Gros¬

sen Rats», 105-115.
9J Vgl. insbesondere Landolt, Kompetenzen.
9^ KV 1852, Art. 51.

94 Jede weitere berufliche Tätigkeit war ihnen
verfassungsmässig untersagt. Auch in
Verwaltungsraten oder Vorstanden durften
sie nur von Amts wegen oder als Staatsvertreter

Einsitz nehmen. Im gleichen Zug
war die Anzahl der Regierungsräte von
sieben auf fünf verringert worden. KV 1885,

Art. 37.
95 Vgl. zu den Kompetenzen des Grossen Rats

KV 1885, Art. 33.
96 KV 1852, Revision 1876, Art. 56 und 65.
97 Geregelt war, dass 6000 Stimmberechtigte

eine Abstimmung über die Abberufung des
Grossen Rats verlangen konnten. KV 1852,

Art. 49. Dies geschah in der Praxis z. B. 1862

im Rahmen einer Protestbewegung gegen
die politische Gleichberechtigung derJuden.
Vgl dazu Anm. 69 in diesem Kap. Vgl.
zum Abberufungsrecht Kölz, Alfred: Das
Abberufungsrecht. In* Ders., Moderner Bundesstaat,

67-84.
98 Vgl. Kap. «Zur Ausgestaltung des Grossen

Rats», 110-115.
99 In der Praxis wurde dies allerdings nicht

immer befolgt Gautschi, Aargau, 78.
100 Gautschi, Aargau, 69. Vgl. zu den Parteien

oben Kap. «Zu den politischen Parteien im
Aargau», 124-129.

101 Vgl. zur Unterscheidung von Arbeits- und
Redeparlament oben Anm. 97 im Kap. «Der
Grosse Rat in denJahren 1830/31».

102 KV 1885, Art. 36. So schon KV 1852, Art. 50.
Das Ratsreglement 1841 hatte nur eine
Reiseentschädigung gekannt GRRegl 1841,

Art. 139.
103 Das Taggeld wurde für Plenums- und

Kommissionssitzungen ausbezahlt. GRRegl 1908,
Art. 102.

104 Die Verfassung desJahres 1980 erwähnte die
Parteien explizit und wies ihnen die Aufgabe
zu, «bei der Meinungs- und Willensbildung»
mitzuwirken. KV 1980, Art. 67. Damit wurde
ihnen eine Vermittlungsfunktion zugewiesen,
die ihre Aufgabe gleichzeitig beschränkte.
Eichenberger betont, dass die Staatsentscheide

keine «von den Parteileitungen und
in Parteiabsprachen vereinbarte Schlussnah-
men» seien. Vgl. Eichenberger, Verfassung,

222-225.
105 Vgl. unten Kap. «Zur Altersstruktur des

Grossen Rats», 179-188.
106 BLAG, 142.
107 Vgl. dazu eingehender unten Kap «Zur Bil¬

dung», 212-224
108 Julius Edmund Schulthess (1868-1944), Gross¬

rat, Ständerat und 1912-1935 Bundesrat.
BLAG, 696-703.

109 Gautschi, Aargau, 53.
110 Vgl. dazu eingehender unten im Kap «Zur

beruflichen Tätigkeit», 224-256.
111 GRProt 1921-1925, Nr. 474, 26. Dezember 1922.
1,2 Vgl dazu unten Kap. «Zur beruflichen Tätig¬

keit», 224-256.
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io Der Grosse Rat in denJahren 1972/73

Vgl die Kap «Das Parlament», 79-86,
104-115 und 135-139.
Seiler/Steigmeier, Aargau, 199.
Dies geschah 1973 gestutzt auf KV 1885,

Art. 97-100.
Seiler/Steigmeier, Aargau, 199.
Es sind konkret zu nennen Hardmeier,
Frühe Frauenstimmrechtsbewegung; Voegeli,
Hausrat und Rathaus Fur die Einbettung der
Fragestellung bes. wertvoll Mesmer,
Ausgeklammert - Eingeklammert; zur Frage des
Frauenstimmrechts bes. 245-257; Studer
et al, Frauen und Staat.
Fur den Kanton Aargau liegt einzig eine 1991

von der aargauischen Frauenzentrale wieder
abgedruckte kurze Chronik aus demJahr
1970 vor.JoHO, Frauenstimmrecht. Auf
wissenschaftlicher Ebene liegen für den vorliegenden

Zusammenhang nur biografische Arbeiten

vor. Das BLAG vermittelt fur die Zeit bis

1950 ein Bild der Tätigkeiten der Frauen in
der bürgerlichen Öffentlichkeit, in der sie vor
allem als Künstlerinnen oder Lehrerinnen
sowie mit einem Engagement im sozialen
Bereich Beachtung fanden. Jungst hat Hodler
eine biografische Skizze zu Elisabeth
Fluhmann vorgelegt, Präsidentin des aargauischen
*Verbandesfur Frauenbildung und Frauenfragen ».

Hodler, Fluhmann, 199-214.
Vgl Chiquet, Frauenstimm- und Frauenwahlrecht,

28-32. Zum Kanton Luzern Vönwyl,
Doris: Einführung des Frauenstimmrechts im
Kanton Luzern, Diplomarbeit für das Sekundar-
lehrerpatent des Kantons Luzern, Typosknpt.
Luzern 1988 [Zentral- und Hochschulbiblio-
thek Luzern]
Tschannen, Stimmrecht, 47T; Schwingruber,
Stimmrecht, 70-76 Zur Frage der
Gleichstellung allgemein liegen weitere juristische
Hochschulschriften vor.
Vatter, Demokratien, n8f. Lutz/Strohmann,
Wahl- und Abstimmungsrecht, 2off.
Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas
Caritat Marquis de: Sur l'admisston des

femmes au droit de cite. In: (Euvres de Condorcet.

Hg. von Francois Arago und Arthur
O'Connor, 1847-1849, Bd. 10, 122, zit. nach:
Kolz, Verfassungsgeschichte, 83 Zu Condorcet
vgl. Luchinger, Condorcet ;Kölz, Alfred:
Fortschritt, untdeologisch, Von der Aktualität Con-
dorcets (1743-1794)- In Ders., Moderner Bundesstaat,

161-169. Die Forderung der
Gleichberechtigung der Geschlechter findet sich auch
bei Gouges, Olympe de - Declaration des droits
de la femme et de la atoyenne. Pans 1789, und
Wollstonecraft, Mary: A Vindication of the

Rights of Women. London 1792 Vgl. Henninger,

Gleichberechtigung, 1. Woodtli,
Gleichberechtigung, uff. Als erste aufklarensche Schnft,
die die Gleichheit von Mann und Frau postulierte,

fuhrt Hardmeier das folgende Werk

an: Poulain de la Barre, Francois: De
Vegahte des deux sexes, 1673; vgl. Hardmeier,
Frühe Frauenstimmrechtsbewegung 27.

11 Hardmeier, Frühe Frauenstimmrechtsbewegung,
Kap. 1.2, 24-40.

u Lerber, Beat Rudolf von: Allgemeine
Grundsatze Fur alle Staaten oder Menschenrechte

[Titel der hschr. Denkschnft angeheftet],
StABE* Bittschnften des Landes, Dezember
1830, zit. nach: Mesmer, Ausgeklammert -
Eingeklammert, 5. Mesmer führt weiter eine Zeit-
schnft mit dem Titel Das Recht der Weiber aus
demJahr 1833 an, die von Johann Jakob
Leuthy verfasst worden war, von der aber
nur eine Probenummer erschien Das HBLS
nennt den ZürcherJournalisten Leuthy
(1788-1855) einen «Brutal-Radikalen». Von
Lerber ist demgegenüber einer christlichen
Richtung zuzurechnen, die sich aus einem
religiös motivierten Gerechtigkeitsempfinden
heraus fur die Gleichberechtigung der
Geschlechter einsetzte. Mesmer, Ausgeklammert -
Eingeklammert, 6.

*3 Das Ziel des Vereins sollte es vielmehr sein,
«allem Ubelstande, finde er sich im Hausoder

Kinderwesen, oder wohne er inner
unseren Grenzen, die wir nie uberschreiten
werden, wo er wolle, durch den unverhohlenen

Austausch gegenseitiger Erfahrung
abzuhelfen». Anonymer Artikel im Aufrichtigen
und wohlerfahrenen Schweizer-Boten, zit. nach:
Mesmer, Ausgeklammert - Eingeklammert, 52.

14 Die Gewährung des aktiven und passiven
Stimm- und Wahlrechts wird in der Schweiz
gemeinhin mit dem Begriff «Frauenstimmrecht»

bezeichnet. In Publikationen aus
Deutschland findet sich demgegenüber der
Begriff «Frauenwahlrecht», da dort ein Stimm
recht im schweizerischen Sinn weder für
Manner noch fur Frauen zur Debatte stand.

*5 Vgl Studer, Nachgedanken, lif.
16 Gemäss Hardmeier findet sich in der angel¬

sächsischen Literatur als Pendent dazu der
Ausdruck «republikanische Mutterschaft» der
Frau. Hardmeier, Frühe Frauenstimmrechtsbewegung,

31. Vgl. zum Konzept des republika
nischen Hausvaters oben Kap. «Zusammenfassung

und Wertung», 9if
17 Wie dieses Modell auch durch Frauen auf¬

genommen und tradiert wurde, zeigen z. B

Bildungskonzepte von Schülerinnen von
Johann Heinrich Pestalozzi. Fur den Aargau
zu nennen waren Lisette Ruepp-Uttinger, die
als Witwe des Grossrats Alois Rueppöi,7 in
Sarmenstorf eine Tochternerziehungsanstalt
führte, oder Rosette Niederer-Kasthofer,
eine Schwester des Staatsschreibers Gottlieb
Rudolf Kasthofer, die m Yverdon und Genf
wirkte. Sie verfasste eine Erziehungsschnft, in
der sie der geschilderten Argumentation
folgt Niederer-Kasthofer, Weibliche Erziehung.

Eine Übernahme der Erziehungsanstalt
Olsberg aber schlug sie aus.
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Es handelt sich eher um eine Verschiebung
des Orts, wo der Beitrag zum Familieneinkom-
men verdient wurde: weg von der in Zeiten
der Protoindustne üblichen Heimarbeit, die
in der häuslichen Umgebung stattfinden
konnte, hin zum Arbeitsplatz in der Fabrik
oder im Kontor. Auch waren es eher Frauen
aus den tieferen sozialen Schichten, die einer
Erwerbstatigkeit nachgingen. Vgl. Mesmer,
Ausgeklammert - Eingeklammert, 112-120. Vgl zu
den unterschiedlichen Aufstiegschancen
weiblicher und männlicher Angestellter
Konig et al., Warten und Aufrücken, 154-174.
Jaun, Akzentuierung der Geschlechtscharaktere,

117-128, hier ii7f
Studer, Nachgedanken, 13; vgl. auch Hard-
meier, Frühe Frauenstimmrechtsbewegung, 31 und
4of.
Vgl. dazu insbesondere Voegeli, Hausrat und
Rathaus, 331-342.
Vgl. Kap. «Zum Frauenanteil im Grossen Rat
1973 und 2002», 159h
Vgl. dazu die Arbeit von Wegmüller, die
leider keine Darlegung der konkreten
Wirkung dieser Regelung in der Praxis enthalt.
Wegmuller, Renate: «Die Frau gehört ins
Haus»: Frauenstimmrecht und seine Hindernisse in
der Schweiz und im Kanton Bern, zugleich ein
Beitrag zu Art. 4 Abs. 2B V, Lizenziatsarbeit
Universität Bern 2000, hier und im folgenden
Teil II, 63-81.
Die gleiche Regelung hatte schon im Konig-
reich Frankreich 1789 zur Bestellung der
Generalstande gegolten. Vgl. Lüchinger,
Condorcet, 109.
Woodtli, Gleichberechtigung, 12.

Mesmer, Ausgeklammert - Eingeklammert;
vgl auch Mantovani Vögeli, Madchenbildung

- Frauenbildung, 382-389; Honegger,
Geschlechter, 1-9.
Im Zuge der Totalrevision der Bundesverfassung

hatte die «Association internationale des
femmes» zwei Eingaben eingereicht, in
denen nur die zivilrechtliche Gleichstellung
der Frauen gefordert wurde, nicht jedoch die
politische (durch die Gewährung des
Frauenstimmrechts). Es illustriert dies, dass die
verschiedenen Frauenorganisationen die Prioritäten

unterschiedlich einschätzten. Woodtli
erwähnt eine Petition, dieJulie von May
zusammen mit ihrem Ehemann eingereicht
habe und in der die Forderung der Verankerung

des Frauenstimmrechts auf Bundesebene

erhoben werde. Woodtli, Gletchberech-

tigung, 33. Dazu hat Mesmer im Bundesarchiv

keinen Beleg gefunden. Julie von May
- es dürfte sich um Julie Carolina Elisabeth
von May (1808-1875) aus der Linie der von
May von Belletruche handeln, die Friedrich
Amadeus Sigmund von May von Rued (1801-
^83), den Sohn des aargauischen Grossrats
Carl Friedrich Rudolf von May von Rued5,68,
heiratete (vgl. Stammblatter der Berner Familie

von May.) - war Mitglied der erwähnten
«Association internationale des femmes», wo
sie sich für die dargelegte Linie einsetzte.
Mesmer, Ausgeklammert - Eingeklammert, 94h

27 Hardmeier führt die folgenden ersten
Schriften an. Greulich, Hermann - Befreiung
des Weibes. In: Die Tagwacht, 27.Mai 1876.
Von Salis, Meta: Ketzerische Neujahrsgedan-
ken, Beilage zur Zürcher Post, l.Januar 1887;
Hardmeier, Frühe Frauenstimmrechtsbewegung,

29 und 33f Zur Organisation der Frauenbewegung

im ausgehenden ^.Jahrhundert
vgl. ebd., Kap. II.1.1, 45-59. Vgl. zu den
ersten Belegen fur eine Rezeption der Frauenfrage

in der Schweiz der Regenerationszeit
oben Kap. «Entwicklungslinien», 145; vgl.
auch Mesmer, Ausgeklammert - Eingeklammert,
245-257.

28 An Gründungen von Frauenorganisationen
fehlte es auch im Aargau nicht, es bedurfte
aber eingehender Arbeiten zur Klarung der
Frage, ob sich diese fur die Frage des
Frauenstimmrechts engagierten. 1888 wurde z. B der
«Verein aargauischer Lehrennnen» gegründet,

wobei die Aarauer Seminarlehrenn
Elisabeth Fluhmann (1851-1929) eine zentrale
Rolle spielte, die wiederum in Kontakt mit
bekannten Frauenrechtlerinnen stand und
sich 1919 auch öffentlich fur das Frauenstimmrecht

engagierte Hodler, Fluhmann, 200 und
205.1898 gründete Anna Meyer (1872-1934)
den «aargauischen Madchenschutzverein».
Auch finden sich verschiedentlich Aargauer
Frauen in Leitungsgremien sozial ausgerichteter

Schweizer Organisationen. Stellvertretend
sei auf Gertrud Vilhger-Keller (1843-1908)
hingewiesen, die von 1889 bis 1908 den
«Schweizerischen Gemeinnutzigen
Frauenverein» präsidierte.

29 Das 1921 gegründete kantonale Frauensekre-
tanat umfasste elf Frauenvereine und nannte
sich ab 1928 kantonale Frauenzentrale
Gautschi, Aargau, 64. Der «Verband fur
Frauenbildung und Frauenfragen» unter der
Leitung Elisabeth Fluhmanns umfasste die
drei Sektionen Aarau, Baden und Freiamt.
Im selbenJahr wurde das «Schweizer Frauenblatt»

gegründet, das in der Folge in Aarau
gedruckt wurde. Joho, Frauenstimmrecht, 3F
und 13; zu Fluhmann vgl. Hodler, Fluhmann.

30 Vgl. Kap. «Zum Kampf um das Proporzwahl¬
recht im Aargau», 129-135.

31 Hardmeier nennt den freisinnigen Bemer
Rechtsprofessor Carl Hilty, Virgile
Rossel und Paul Pflüger. Hilty, Gegner
des Proporzes, aber Befürworter des Frauen-
sümmrechts, dürfte der Frage mit einem Artikel

aus dem Jahr 1897 neuen Auftrieb verliehen

haben Vgl. Hilty, Carl: Frauenstimmrecht.

In: PolitischesJahrbuch der Schweizerischen

Eidgenossenschaft, 11.Jg. Bern 1897, 245-296;
Hardmeier, Frühe Frauenstimmrechtsbewegung,
39 und 65fr
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32 Hodlers Arbeit zu Elisabeth Fluhmann lässt
sich entnehmen, dass im Aargau bezuglich
des einzuschlagenden Weges (eben dem Dele-
gationspnnzip folgend, Frauen zuerst eine
Mitsprache in den sogenannt sie betreffenden
Bereichen einzuräumen) Konsens herrschte.
Hodler, Fluhmann, 207f Ob dabei der
«Aargauische Verband für Frauenbildung und
Frauenfragen» aktiv fordernd die politische
Diskussion beeinflusste oder pragmatischpassiv

das politisch möglich Erscheinende
aufnahm, bedurfte einer näheren Abklärung. Vgl.
auch Gosteli, Vergessene Geschichte, Bd. 1, 25Öf

33 Neben der Proporzwahl des Nationalrats war
das Frauenstimmrecht eine der Forderungen
der Streikbewegung gewesen Gautschi,
Landesstreik, 283.
Widmer58o5 betrachtete es als «absolut geloste
Frage, dass die volljährige Frau, so gut wie
der Mann, befähigt ist, zu irgendeiner
Gesetzesvorlage oder zu irgendeiner Wahl ihre
Stimme abzugeben». GRProt 1917-1921, Nr.456,
23.Januar 1919, hier 44Öff

34 Die Regierung schlug vor, die Frage im Rah¬

men einer Totalrevision der Staatsverfassung
zu prüfen. Dasselbe verlangten im Frühling
1919 insgesamt 7327 Aargauerinnen und
Aargauer mit einer Petition. Darin
unterschied sich offenbar die Haltung des «Aargauischen

Verbandesfor Frauenbtldung und Frauen-
fragen » durchaus von der Stossnchtung der
Motion Widmers. Gautschi, Aargau, 64;
Hodler, Fluhmann, 207;Joho, Frauenstimmrecht,

3.
35 Vgl. zu den Diskussionen in einzelnen Kanto¬

nen Hardmeier, Frühe Frauenstimmrechtsbewegung,

207-244.
36 Als erstes Land der Welt hatte Finnland das

Frauenstimmrecht bereits 1906 eingeführt.
1913 folgte Norwegen, 1915 Danemark und
Island, 1917 die Niederlande und die Sowjetunion,

1918 Deutschland, Grossbritannien
und Luxemburg, 1919 Osterreich, Schweden,
Polen und die Tschechoslowakei. In den USA
hatte bereits 1869 Wyoming als erster Bundesstaat

das Frauenstimmrecht eingeführt. Bis
zur Einfuhrung auf Bundesebene 1920 waren
neun weitere Staaten gefolgt. Les femmes dans
les Parlements, 13-26.

3? Änderung des Art. 68 der KV 1885; Gosteli,
Vergessene Geschichte, Bd 1, 436.

38 Die evangehsch-reformierte Landeskirche
fuhrt das Frauenstimmrecht 1961 ein, die
Chnstkathohken folgten 1964. Die romisch-
katholische Landeskirche unternahm diesen
Schritt erst 1968.J0HO, Frauenstimmrecht, 13.

39 Zu den Spitzenreitern gehörte der Aargau
damit indessen keineswegs* In Basel-Stadt
waren die Frauen z. B. seit 1903 in Schulpflegen

wahlbar. Vgl Hardmeier, Frühe
Frauenstimmrechtsbewegung, 69fr.
1941 wurden so in 21 Gemeinden insgesamt
32 Frauen in Schulpflegen gewählt, vierJahre

spater in 49 Gemeinden insgesamt 72 Schul-
pflegennnen. Gautschi, Aargau, 64. Sukzessive

wurde den Frauen auch der Zugang
zu weiteren Gremien gewahrt. Die Aarauerin
Anny Gerster-Simonett nahm z. B. 1944 als
erste Frau Einsitz im Erziehungsrat. Joho,
Frauenstimmrecht, 4.

40 Damit lag der Aargau auf Rang neun der
Kantone. Die Petition wurde insgesamt von
rund 250000 Personen unterschrieben, zeitigte

aber keine direkten politischen Folgen.
Vgl. zu den Zahlen Hardmeier, Frühe
Frauenstimmrechtsbewegung, Anhang III, 487.

41 Die Sektion Baden des «Verbandes fur Frauen-
bildung und Frauenfragen» löste sich erst
1942 auf Die Stimmrechtssektion nannte sich
ab 1961 Sektion Aargau. Joho, Frauenstimmrecht,

8 und 13.
42 Bereits im Sommer 1944 war es in Frankreich

eingeführt worden, 1946 in Italien. Woodtli,
Gleichberechtigung, 248ff.

43 GRProt 1945-1949, Nr. 92, 4. September 1945.
44 GRProt 1945-1949, Nr. 443, 28.Januar 1947.
45 Neben den sozialdemokratisch ausgerichteten

Frauenorganisationen, die immer auch das
Frauenstimmrecht und die Gleichberechtigung

der Geschlechter forderten, gab es auch
eine bürgerliche und/oder katholische
Frauenbewegung, deren Ziele eher sozial ausgerichtet

waren (Hilfsvereine). Einen Eindruck von
der Vielfalt dieser Organisationen vermitteln
die Kurzbiografien der dort engagierten
Frauen im BLAG. Stellvertretend seien Emma
Schmuziger-Dietnch (1866-1954), die
Präsidentin des «Vereins zur Hebung der Sittlichkeit»
(des späteren Schweizerischen Evangelischen
Verbandes Frauenhilfe), und Anna Meyer
(1872-1934) genannt, die 1898 den «aargauischen

Madchenschutzoerem» gründete und sich

spater im aargauischen katholischen Frauenbund

engagierte. Zur Frauenzentrale vgl.
oben Anm. 29 in diesem Kap. So war z. B.
1926 eine sozialdemokratische Frauengruppe
der aargauischen Frauenzentrale beigetreten,
um sich einJahr spater bereits wieder von
dieser zu distanzieren. Hodler, Fluhmann,
Anm. 55, 213.

46 Voegeli, Hausrat und Rathaus, 60. Vgl. auch
die Ubersicht über die Abstimmungen in den
Kantonen in: Woodtli, Gleichberechtigung,
251-260.

4? Voegeli, Hausrat und Rathaus.
48 Zu den diesbezüglichen parlamentarischen

Debatten auf Bundesebene vgl. Voegeli,
Hausrat und Rathaus, 60 und 71-342.

49 Jaun, Frauen-Hauswehr, 125-136.
50 Das Konstrukt erscheint nicht in der parla¬

mentarischen Debatte zum Frauenstimmrecht,

aber im Vorlauf dazu an den Delegier-
tenversammlungen der Parteien.
Grundsätzlich wurden erst nach 1874 die
staatsrechtlichen und administrativen
Voraussetzungen fur eine systematische Erfassung
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der Wehrpflichtigen geschaffen. Zuvor war
die allgemeine Wehrpflicht wohl hauiig
deklariert, aber nie umgesetzt worden, weil sie
«weder administrativ möglich (Arbeitsmobih-
tat) noch sozio-okonomisch tragbar
(Familienwirtschaft), noch militärisch notwendig» war.
Jaun, Frauen-Hauswehr, 128.

Anzumerken ist, dass sich, wie bereits im
Kap. «Zu den Grundlagen der Grossratswahlen»,

79, erwähnt, in den Verfassungen
der Stadtorte die explizite Verknüpfung von
Stimmrecht und Wehrpflicht findet, indem
nur diejenigen Manner ein Aktivburgerrecht
ausüben konnten, die «in die Miliz
eingeschrieben sich befinden», wie der entsprechende

Passus lautete. KVBasel 1803, KVBern
1803; KVFreiburg 1803; KVLuzßrn 1803; KV
Schaphausen 1803; KVSolothurn 1803; KVZurich
1803, jeweils Art. 4; Mediationsakte 1803-2003.
Es ware gewiss überzogen, daraus ableiten zu
wollen, dass tatsächlich nur zum Stimm- und
Wahlrecht zugelassen worden wäre, wer
Militärdienst geleistet hat. Gerade angesichts der
franzosischen Dominanz in der Schweiz hätte
ein allzu rascher Ausbau des Wehrwesens die
Kantone in die Situation gebracht, den
zunehmenden Forderungen Napoleons nach
Schweizer Truppen weitgehend entsprechen
zu müssen. Für diesen Sachverhalt stehen
nähere Untersuchungen leider noch aus.
Jaun, Frauen-Hauswehr, I28f. Em erster
Versuch, das Konzept von Manner-Heer und
Manner-Staat zu durchbrechen, findet sich in
der Zeit des Ersten Weltkriegs, als
Frauenorganisationen vermittels der Einführung
eines Frauen-Dienstjahres versuchten, die
Frage des Frauenstimmrechts zu befördern.
Hardmeier, Frühe Frauenstimmrechtsbewegung,
164-169.
Insgesamt lehnten 66,9% der Schweizer die
Einfuhrung des Frauenstimmrechts auf
eidgenossischer Ebene ab.Jaun, Frauen-Hauswehr,
136. Im Aargau verwarfen sogar 77,3%.
Gautschi, Aargau, Anm. 125. Yvonne
Voegeli hat überzeugend dargelegt, dass die
Darstellung nicht stichhaltig ist, das
Frauenstimmrecht sei 1959 nur am Konservaüvismus
der Bevölkerung gescheitert, der sich eben in
der direkten Demokratie habe artikulieren
können, wahrend die Bundesversammlung
wie die Parlamente der übrigen europaischen
Lander dem Begehren zugestimmt haben. Sie
hat herausgearbeitet, dass gewisse Kreise im
Parlament gerade deshalb dem Frauenstimmrecht

zustimmten, weil sie damit rechneten,
dass es in der Volksabstimmung sowieso scheitern

werde. Voegeli, Hausrat und Rathaus,
332L So auch Voegeli, Yvonne: Frauenstimmrecht

undpolitisches System der Schweiz- In: Stu-
der et al., Frauen und Staat, 33-37, hier 34.
Joho, Frauenstimmrecht, 6. Vgl. zur Vielfalt
der Frauenorganisationen Anm. 45 in diesem
Kap

54 Vatter, Demokratien, 118

55 Henninger fuhrt die aufgrund dieser
Ungleichberechtigungen bis vor Bundesgericht

geführten Prozesse auf. Henninger,
Gleichberechtigung, 57-60 und 71, bes. der Fall
Heinzelmann, 59.

56 Die beiden Appenzell gewährten den Frauen
in kommunalen und kantonalen Angelegenheiten

das Stimmrecht erst 1989 und 1990.
Vatter, Demokratien, 118. Dies war in Appenzell

Innenhoden aufgrund eines bundesge-
richdichen Machtworts erfolgt, das sich auf
den Gleichheitsartikei der Bundesverfassung
stützte. Das Bundesgericht selbst hatte dieses
Vorgehen 1957 noch als unmöglich beurteilt.
Vgl. Tschannen, Stimmrecht, 4jf.

57 Vgl. zur Bundesebene Voegeli, Hausrat und
Rathaus, 257-303. Eine Darstellung der
Diskussionen in den Kantonen fehlt, wie
erwähnt, noch weitgehend. Vgl. allgemein
Chiquet, Die Diskussion um Frauenstimm- und
Frauenwahlrecht in den dretssiger und vterztger
Jahren aufkantonaler Ebene: Fragen und Thesen.

In: Studer et al., Frauen und Staat, 28-32.
58 Voegeli, Hausrat und Rathaus, 333fr.
59 Lutz/Strohmann, Wähl-und Abstimmungs¬

recht, 20. Vgl. zur Parlamentsdebatte über die
Botschaft des Bundesrats vom 23. Dezember
1969 Voegeli, Hausrat und Rathaus, 303-330.

60 Nur in vier Kantonen wurde es allerdings
auch angenommen. In Schwyz wurde das
Frauenstimmrecht noch abgelehnt, einJahr
später dann aber angenommen. Vgl. zu den
Abstimmungen in den einzelnen Kantonen
WooDTLi, Gleichberechtigung 251-260. Dort
fehlen allerdings die kantonalen Urnengänge
aus demJahr 1970. Eine vollständige Ubersicht

bietet Lutz/Strohmann, Wahl- und
Abstimmungsrecht, Tabelle 2, 21.

Die 1971 angenommene Fassung des Artikels
74 der Bundesverfassung enthielt in Absatz 4
eine ausdrückliche Garantie, dass Kantone
und Gemeinden die Frage des Frauenstimmrechts

fur ihren Bereich autonom regeln
konnten. Im Parlament wurde befürchtet,
dass eine Maximallosung, die das
Frauenstimmrecht in Bund und allen Kantonen
zugleich einführen wollte, an der Urne scheitern
wurde. Voegeli, Hausrat und Rathaus, 308.
Henninger bezeichnet diese Regelung als
einen der «schockierendsten Widersprüche»
zum Gleichheitsartikel 4 der Verfassung.
Henninger, Gleichberechtigung 140.

61 Vgl. Seiler/Steigmeier, Aargau, 198. Dort
wird das Baugesetz angeführt, dessen Revision

im Januar 1962 vom Regierungsrat angepackt

wurde und das schliesslich im Mai 1972

in Kraft trat. Von der Anregung aus dem
Grossen Rat vermittels eines Postulates im
Juli 1952 bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsprozesses vergingen also sogar 20Jahre

62 GRProt 1961-1965, Nr. 30, 4. Mai 1961. Der Text
der Motion lautete: «Der Regierungsrat wird
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aufgefordert, dem Grossen Rat eine Vorlage
vorzulegen, welche die verfassungsmassigen
Voraussetzungen für das aktive und passive
Stimm- und Wahlrecht der Frauen in kantonalen

Angelegenheiten schafft.»
Dieses Argument wird von Voegeli als
klassisches Element einer Art Schadensbegrenzungsstrategie

dargestellt Voegeli, Frauen-
stimmrecht, 34.

64 Der Regierungsrat sollte spater noch ein ak¬

tives Bekenntnis zu diesem Vorgehen ablegen

Grossrat Walter Meyer^i verlangte am
11. November 1969 in einer Kleinen Anfrage
Auskunft darüber, welche Haltung die Regierung

in der Vernehmlassung zur Frage der
Einfuhrung des Frauenstimmrechts auf
eidgenossischer Ebene eingenommen habe GRProt
7969-/973» Nr. 314,11. November 1969. Der
Regierungsrat legte zwar ein Bekenntnis zum
Frauenstimmrecht auch auf eidgenossischer
Ebene ab, wollte dieses aber wie vorgesehen
zuerst auf den unteren Ebenen realisieren:
«Zur Zeit allerdings erscheine es nicht tunlich
und zweckmassig, eine derartige Verfassungsrevision

[zur Einfuhrung des Frauenstimmrechts

auf Bundesebene] voranzutreiben, da
in nahezu allen Kantonen Bestrebungen
laufen, das Frauenstimmrecht in kantonalen und
kommunalen Angelegenheiten einzuführen.
Es werde als angemessener und sinnvoller
erachtet, den nun beschnttenen Weg, das
Frauenstimmrecht zunächst m den Kantonen
zu verwirklichen, fortzusetzen.» GRProt 1969-
'973» Nr. 424, 11 November 1969.

65 GRProt '967-7965, Nr. 231, 22 Januar 1962.
66 GRProt 1961-1965, Nr. 231, 22 Januar 1962.
67 Im Juli 1965 wurde eine allgemeine Resolu¬

tion verlesen, die der Bund schweizerischer
Frauenvereine fur Frauenstimmrecht an die
eidgenossischen Rate, Bundesrat, Bundesgericht

sowie kantonale und kommunale
Behörden verschickt hatte. GRProt 1965-1969,
Nr. 92, ö.Juli 1965. Etwas weniger als ein
Jahr spater gab die Sektion Aargau des
schweizerischen Verbandes fur Frauenstimmrecht

mit einem Schreiben ihrer Hoffnung
Ausdruck, «dass sich der aargauische Grosse
Rat im Geiste des Fortschrittes und der
Demokratie mit der Vorlage befassen werde».
GRProt 1965-1969, Nr. 358, l.Marz 1966.

68 28 weitere Ratsmitgheder unterschrieben die
Motion Lareida, die erst im Grossen Rat
behandelt wurde, als der Regierungsrat bereits
eine Vorlage zum Frauenstimmrecht ausgearbeitet

hatte. GRProt 1965-1969, Nr. 643, 5.
Dezember 1966 (Einreichung), GRProt '965-7969,
Nr 1269, I7juni 1968 [!] (Behandlung)
Fur Irritation im Grossen Rat sorgte der
Antrag der Regierung, die Motion abzulehnen,
obwohl die Idee einer Abstimmung unter
Frauen in die Vorlage Eingang gefunden
hatte. Die Ratsmehrheit folgte dem
Regierungsrat nicht, sondern erklarte die Motion

als erheblich - sie wurde aber nach der
Behandlung der Frauenstimmrechtsvorlage
zusammen mit der Motion Hohl folgerichtig
als erledigt abgeschrieben. GRProt '965-7969,
Nr. 1269,17-Juni 1968.
Es war allerdings auch die Möglichkeit
vorgesehen, dass der Grosse Rat eine Frauenabstimmung

beschliessen konnte.
70 Bereits 1841 hatte die Kantonsverfassung die

noch heute gültige Regelung getroffen, dass

«jeder Gesetzesvorschlag [ ] einer zweimaligen
Berathung und Abstimmung unterworfen werden »

müsse. Die zweite Lesung durfte dabei
gemäss Verfassung von 1841 frühestens drei
Monate nach der ersten erfolgen, wobei der
Grosse Rat in dringenden Fallen diese Frist
verkürzen konnte. KV 1841, Art. 43, Buchstabe
d. Die aktuelle Regelung findet sich im Ge-
schaftsverkehrsgesetz des Grossen Rats. An
der Minimalfnst von drei Monaten wird
festgehalten und zusätzlich eine Maximalfnst
von zweiJahren definiert, innerhalb deren
eine Vorlage in der zweiten Lesung
unterbreitet werden muss, wobei wiederum eine
qualifizierte Ratsmehrheit eine raschere
Behandlung ebenso beschliessen kann wie
eine dritte Lesung. Gesetz über die Organisation
des Grossen Rates und über den Verkehr zwischen
dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und dem

Obergericht (Geschaflsverkehrsgesetz [GVG]) vom
19-Juni 1990, § 33, SAR 152.200.

71 Noch lmjanuar 1969, also kurz nach Beendi¬

gung der ersten Beratung, ging dem Grossen
Rat eine Petition der Vereinigung «Experiment»

zu, die auch von der aargauischen
Vereinigung fur aktive Demokratie unterstutzt
wurde, die den Grossen Rat aufforderte, in
der zweiten Lesung die Frage der Frauenabstimmung

aus der vorgesehenen Verfassungsänderung

zu kippen. GRProt 7965-7969,
Nr. 1548, 28.Januar 1969.

72 Hussy erhielt vom bereits erwähnten Grossrat
Jakob Hohlö8«5 darauf die folgende Antwort
«Herr Hussy, ich muss sagen, ich bin froh,
dass Sie alles, was Sie gesagt haben, hier
geäussert haben; denn wenn es den Kollegen
Hussy nicht gäbe - das ist emsthaft - dann
musste man ihn erfinden. Er ist eben ganz
einfach der Trager der Anschauungen, die im
Volke noch weit verbreitet sind.» GRProt
7965-7969, Nr. 1462, 26. November 1968.
Die Behandlung der Verfassungsänderung
zur Einfuhrung des Frauenstimmrechts
verteilte sich auf drei Sitzungen an zwei Tagen.
GRProt 7965-7969, Nr. 1462, 26. November
1968; Nr. 1468, 26. November 1968, Nr. 1516,

7Januar 1969.
73 Voegeli, Hausrat und Rathaus.
74 Die beiden Grossrate Lothar Hess6og7 und

Peter Kaufmannes hatten sich dafür stark
gemacht. GRProt 1965-1969, Nr. 1516, 7.Januar
1969-

75 Joho, Frauenstimmrecht, 10 und 14.
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76 Der Regierungsrat hatte den Entwurf dazu
am 30. Apnl 1970 verabschiedet GRProt 1969-
1973> Nr. 781,18 August 1970

77 GRProt 1969-1973, Nr. 1125,16 Februar 1971
Vgl Gautschi, Aargau, Anm 125. In den
sechs Bezirken Bremgarten, Kulm, Laufenburg,

Lenzburg, Muri und Zurzach wurden
beide Vorlagen abgelehnt

78 Es wird weiter unten zu zeigen sein, bei wel¬
chen Parteien auch tatsächlich Frauen in die
Wahllisten aufgenommen wurden Vgl. weiter
unten Kap «Die ersten Frauen im Grossen
Rat», 157-159-

79 GRProt 1969-1973, Nr 1157, 9. Marz 1971.
80 Max Knecht6o95, Präsident der Grossratskom¬

mission, die die Frauenstimmrechtsvorlagen
begleitet hatte, verwahrte sich am 23. Marz
1971 im Ratsplenum gegenüber der Quahfika
tion des Einfuhrungsgesetzes als «Minivor
läge», wie dies in der Presse geschehen sei
GRProt 1969-1973, Nr 1185, 23. Marz 1971.

81 GRProt 1969-1973, Nr 1185, 23 Marz 1971
82 Vgl Kap «Zum aktiven Wahlrecht», iÖ4f.
83 Vgl die schematische Darstellung der Verfas

sung von 1885 in Abb 9-C
84 KV 1852 (Stand 1876), Art 34. Vgl oben Kap

«Zum aktiven Wahlrecht», 135.
8r> KV 1885, Art 12. Vgl dazu oben Kap. «Zum

aktiven Wahlrecht», 135.
86 Neufassung von KV 1885, Art. 13, lit. d,

Vgl AGS, Bd 1,19Ö0, Nr 1 Gesetz über Wahlen
und Abstimmungen vom 6 September 1937
In AGS, Bd. 2, 1963, Nr 127; vgl Aargau m
Zahlen, 94.

87 KV 1885, Art. 13; vgl Schwingruber, Stimm¬
recht, 99-128

88 Die Zahlen zum Elektorat wurden den Be¬

zirkswahlprotokollen der Grossratswahlen
*973 entnommen, diejenigen zur Wohnbevölkerung

beruhen auf Angaben des Statistischen

Amts des Kantons Aargau fur dasJahr
1973- 1° diesem Jahr betrug der Anteil
Auslanderinnen und Auslander in der aargauischen

Wohnbevölkerung 18%
89

1970 waren 50,7% der im Aargau wohnhaften
Personen weniger als 20Jahre alt. Die Anga
ben zur Altersstruktur der aargauischen Wohn
bevolkerung entstammen der eidgenossischen
Volkszahlung und wurden durch das Statisti
sehe Amt des Kantons Aargau zur Verfugung
gestellt.

90 KV 1885, Art 28, Abs. 3. Vgl. Kap «Zum pas¬
siven Wahlrecht», 136E

91 GRProt 1969-1973. Kloti hat in seiner Unter¬
suchung der Chefbeamten der Bundesverwal
tung darauf hingewiesen, dass Wechsel aus
dem Bereich der Politik in die Verwaltung auf
eidgenossischer Ebene sehr selten sind Die
erwähnten vier Falle in der Legislaturperiode
1969-1973 werfen die Frage auf, inwiefern
der Befund von KlöTI auch fur den Kanton
Aargau Gültigkeit beanspruchen kann.
Kloti, Cheßeamten, 144

92 Wuthrich unterscheidet, Eichenberger
folgend, drei Dimensionen der Gewalten-
teilung. 1. die «Gewaltenteilung im
organisatorischen oder objektiven Sinn», wobei die
Frage der Struktunerung der verfassungsmassigen

Organe im Vordergrund steht, 2 die
«Gewaltenteilung im materiellen oder
funktionalen Sinn», die die Aufteilung der Staats
gewalt auf die verschiedenen Organgruppen
regelt, und 3 die «Gewaltenteilung im personellen

oder subjektiven Sinn», die die Fragen
der Unvereinbarkeiten, der Wählbarkeit und
der Ausstandspflichten regeln. Im Folgenden
steht die dntte Dimension im Vordergrund.
Wuthrich, Volksrechte, 24f

93 Eichenberger fokussiert in seinem
Kommentar den Kern der Regelung, indem er als
Richtschnur fur die Gewährung von Aus
nahmeregelungen, die verfassungsmassig
möglich sind, die «Nahe zu den Machttragern
im Kanton» verwendet sehen will. Eichenberger,

Verfassung, 237.
94 Riklin/Mockli, Milizparlament7,163.
95 Vgl Kap. «Zum Kampf um das Proporzwahl

recht im Aargau», 129-135
96 KV 1885, Art. 28, geändert durch die Abstim¬

mung vom ö.Juli 1952. Aargau in Zahlen, 96.
97 GRRegl 1970, Art 93 Bei mehrtägigen Sitzun

gen war eine Spesenentschadigung von
Fr 20.- vorgesehen Schliesslich befand des
Büro des Grossen Rats über die Hohe der
Entschädigungen, die den Kommissionsreferenten

fur die Ausarbeitung der Kommis-
sionsbenchte ausgerichtet wurden, wobei eine
Bandbreite von Fr. 20 - bis 500.- vorgegeben
war Mit Beschluss vom 22 Februar 1972
wurde die Verpflegungsentschadigung eingeführt.

Die Hohe der Sitzungsgelder wurde
nicht im Geschaftsreglement fixiert, sondern
im Debet über die Festsetzung der Sitzungsgelder,
Taggelder und Reiseentschadigungen 1970 galt
noch die Fassung vom 20. Marz 1923, wobei
am 17 September 1958 die Sitzungsgelder auf
Fr 40.- fur einen ganzen und Fr. 20 - fur
einen halben Tag festgelegt wurden Dekret
über die Festsetzung der Sitzungsgelder, Taggelder
und Reiseentschadigungen vom 20 Marz 1923. In
AGS, Bd 2,1963, Nr. 62

98 Gemäss damals gültigem Grossratswahlgesetz
stand denjenigen Personen, die ursprunglich
als Wahlmanner eine Liste eingereicht hatten,
das Recht zu, bei einer Vakanz einen Grossrat
vorzuschlagen, wenn auf der Wahlliste
niemand mehr übrig blieb, der nachrucken
konnte oder wollte. Gesetz über die Verhältniswahl

des Grossen Rates, Art. 25 Demgegenüber
wurde im Grossratswahlgesetz von 1988 fest
gehalten, dass in solchen Fallen das vakante
Mandat zur Besetzung an diejenige Liste
ubergeht, die aufgrund des ursprünglichen
Wahlresultats als nächste Anspruch auf einen
Sitz hat Gesetz über die Wahl des Grossen Rates

vom 8 Marz 1988, SAR 152.100
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99 GRProt 1969-1973, Nr. 2395, 27. Februar 1973.
100 GRProt 1969-1973, Nr. 2395, 27. Februar 1973
101 Sie hatte auf der Laste der Europaischen

Föderalistischen Partei im Bezirk Baden
kandidiert. Bezirkswahlprotokolle der Grossratswahlen

vom 18 Marz. 1973.
102 Es handelt sich um Gertrud AltorferboSs, Rulh

Gammeterh,95, Susanna HoferöoSa, Sonja
Schmidt-Brugger6o6o> Hanna Schoder-Brun-
nerhi5s, Helga Wieser-Nielsen5087 SP);
Heidi Ledergerber-Meier6io4, Elsbeth Pilgnm-
Käch<;f,86, Elisabeth Schmid-Bruggisser6i9i,
Rosi Staffelbachßioö (alle CVP); Gertrud Kel-
ler-Gamper5o64, Hanna Wüestej46 (beide EVP)
sowie Anita Wilhelm6„8 (Nationale Aktion).

!°3 1972 lassen sich insgesamt 8% der Ratsmit-
glieder diesem Bereich zuordnen, 1973 waren
es 12,5%. Vgl. dazu eingehender Kap. «Zur
beruflichen Tätigkeit», 224-256.

u>4 Woodtli, Gleichberechtigung, 271.
105 Woodtli, Gleichberechtigung, 271. Zum Ver¬

gleich : Gau hat 1981 im Kölner Stadtparlament

16,5 % Frauen gezahlt. Gau, Köln, 54.
106 Die Ergebnisse basieren auf eigenen Zählun¬

gen der auf den Homepages der entsprechenden

Legislativen publizierten Mitgliederlisten.

Sie ergab folgende Werte: Zürcher
Kantonsrat: 30,5%; Berner Grosser Rat:
31,5%; Luzerner Grosser Rat: 17,6%. Die Zahlen

sind als Richtwert zu verstehen, da sich
der Mitgliederbestand eines Parlaments ja
auch während der Legislaturpenode fortlaufend

leicht verändert, was den Frauenanteil
beeinflussen kann.

11 Grundlinien der Entwicklung und
Stand imJahr 2003

1 Vgl dazu insbesondere auch Kern, Kompetenzen,

41-67.
2 Eichenberger, Verfassung, bes. 251-291;

Wuthrich, Volksrechte.
3 Die Jahreszahlen beziehen sich auf die jewei¬

ligen Verfassungen, die im entsprechenden
Jahr verabschiedet wurden.

4 Vgl dazu Anm. 69 im Kap. «Der Grosse Rat
in denJahren 1920/21».

5 Als Grundlage für die Berechnungen wurden
die Angaben aus der Publikation Aargau in
Zahlen verwendet sowie für dieJahre 1973
und 2002 solche des Statistischen Amts des
Kantons Aargau. Ist ein Anteil mit «ca.»
gekennzeichnet, so stammt die Angabe zur
Bevölkerung nicht aus demselben Jahr wie
diejenige zum Elektorat.
Vgl für die Angaben zum Umfang des Elekto-
rats fur 1803 siehe oben Kap. «Aktives
Wahlrecht», 8of. Fur 1831, 1840,1862,1870,1888
und 1920 Aargau in Zahlen, 87, fur 1973
Bezirkswahlprotokolle der Grossratswahlen vom 18. Marz
1973 Fur 2001 Wahlprotokolle [verwendet in der
Version, die auf der Homepage des Kantons

Aargau veröffentlicht ist: http://www.ag.ch/
grossratswahlen]. Vgl. für die Bevölkerungszahlen

derjahre 1803 und 1837 (verwendet
für 1831 und 1841) Aargau m Zahlen, 43.
Fur 1852,1870,1888 und 1920 ebd., 54L

6 Vgl. zur aargauischen Wohnbevölkerung im
Jahr 1803 Aargau in Zahlen, 43.

7 Vgl. für die folgende Darlegung der Rege¬
lungen gemäss KV 1980: Wuthrich,
Volksrechte, 33-48

8 KV 1980, Art.60; vgl. Eichenberger, Verfas¬

sung, 192. Neu wurde auf Gesetzesstufe geregelt,

dass auch Aufenthalter einen politischen
Wohnsitz im Aargau begründen konnten.
Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom
10.Marz 1992. In: SAR 131.100.

9 KV 1980, Art.59; vgl Eichenberger, Verfas¬

sung, 187-191.
10 Es hatte seit 1831 einen Ausschlussgrund

dargestellt. Vgl. oben Kap. «Zum aktiven
Wahlrecht», 107.

11 Wahlprotokolle
[http ://www.ag.ch/grossratswahlen]

12 Eichenberger, Verfassung, 189; Seiler/
Steigmeier, Aargau, 199.

*3 Lutz/Strohmann, Wahl-und Abstimmungs¬
recht, 23; vgl. zur Diskussion dieses Vorstosses

Wuthrich, Volksrechte, 58-62.
l4 Dies war in der Waadt der Fall, in Genf,

Zurich, Basel-Stadt, Bern, Un, Freiburg und
Solothurn

*5 Ausgeschlossen sind sie nur von Abstimmungen

über die Kantonsverfassung. KVJura,
Art.73; Tschannen, Stimmrecht, 48.

16 In Appenzell Ausserrhoden ist es den Ge¬

meinden durch die Verfassung von 1996
ermöglicht worden, das Stimm- und Wahlrecht
auch für Personen ohne Schweizer Burger-
recht auf kommunaler Ebene einzuführen.
Diese Möglichkeit wurde aber noch nirgends
umgesetzt. Lutz/Strohmann, Wahl- und
Abstimmungsrecht, 23.

*7 Tschannen, Stimmrecht, 48.
18 Tschannen, Stimmrecht, 48f
'9 KV 1980, Art. 69, Abs. 4. Unter Staatsbeamten

werden dabei Personen verstanden, welche
«in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis des kantonalen Rechtes» stehen.

20 KV 1980, Art. 69, Abs. 3.
21 Vgl. zum Grad der verwandtschaftlichen

Verflechtung der Ratsmitglieder Kap. «Zu
Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb des
Grossen Rats», 206-263.

22 Vgl. dazu Aargau in Zahlen, 99.
23 Vgl. Kap. «Entwicklungslinien», 145L
2* Auf die Verschiebungen der Sitzzahlen zwi¬

schen den Bezirken wurde im Zusammenhang

mit den Grossratswahlen desJahres
1973 hingewiesen. Vgl. Kap. «Zum Wahlverfahren»,

155.
25 Eichenberger, Verfassung, 256.
26 Verschiedene Änderungen hatten seit 1885

40 von 107 Artikeln teilweise mehrfach umge-
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staltet. Die Totalrevision war 1965 durch zwei
Motionen im Grossen Rat ausgelost worden.
Seiler/Steigmeier, Aargau, 199; vgl. allgemein

Eichenberger, Verfassung.
2? Vgl. oben Kap. «Einleitung», 144.
28 Seiler/Steigmeier, Aargau, 199.
29 Seiler/Steigmeier, Aargau, 199.
3° Vgl. zum Status des Grossen Rats Eichen¬

berger, Verfassung, 193h, 251-257. Zum
Wahlverfahren fur den Grossen Rat vgl.
Wüthrich, Volksrechte, 88-102.

31 Das bernische Kantonsparlament umfasste
ebenfalls 200 Mitglieder, wurde imjahr 2006
aber auf 160 Sitze verkleinert. Zur Ubersicht
über die Kantone vgl. Stadlin, Paul:
Synoptische Tabellen über Organisation und Verfahren,
Tabelle Nr. 1, Beilage zu Ders., Parlamente.

Lutz/Strohmann, Wahl- undAbsttmmungs-
recht, 54f.

^2 Regierungsrat und Parlament hatten die Initia¬
tive zur Ablehnung empfohlen Vgl. Botschaft
des Regierungsrates des Kantons Aargau an den

Grossen Rat vom ro.Juh 2002 betreffend die
Aargauische Volksinitiative Abspecken beim Grossen

Rat, 02.237; GRProt 2001-2005, Nr. 2002-1040
resp. 2002-1051, 3. und 10. Dezember 2002.
Die in der Verfassung neu vorgesehene Regelung,

bevölkerungsschwache Bezirke zu
Wahlkreisverbanden zusammenzufassen, um
die stark divergierende Anzahl Mandate pro
Wahlkreis anzugleichen, fand im Grossen Rat
im Rahmen der Behandlung des
Grossratswahlgesetzes keine Mehrheit. In der
Volksabstimmung vom 26. September 2004 folgte der
Souverän seinem Parlament und bestätigte
die Fassung, dass die Bezirke ohne
Zusammenfassung Wahlkreise bilden sollten. Bereits
im Vorfeld dieser Abstimmung hatten vier
kleine Parteien das Bundesgericht angerufen.
Dieses bestätigte im Oktober 2004, dass die
durch die vorgesehene Regelung entstehenden

je nach Bezirk sehr ungleichen Quoren
zur Erreichung eines Grossratsmandats im
Widerspruch mit den bundesrechtlichen
Vorstellungen fur Wahlen stehe, eine Neuregelung

aber erst fur die Wahlen 2009 gefunden
werde müsse. Vgl. KV 1980, Art. 77,
Grossratswahlgesetz (AGS 152.100), BGE 1311 52
Wahlkreiseinteilung Aargau.

33 Es ist darauf hinzuweisen, dass der Aargau
auch das Instrument der Gesetzesinitiative
kennt. So gesehen war es nicht zwingend,
dass sich der Volkswille in der Forderung
einer Teilrevision der Verfassung artikulierte.

*4 Alle legislativen Gremien der Zeit der Helve¬
tischen Republik seit 1798 umfassten nur
einige aargauische Abgeordnete oder waren
wie die Kantonstagsatzungen derjahre
1801/02 deutlich kleiner.

45 Wahrend im 20Jahrhundert dazu gedruckte
Wahlprotokolle vorliegen, gestaltet sich die
Quellenlage für das ^.Jahrhundert
unübersichtlicher. Für die Wahlen desJahres 1831

haben sich im aargauischen Staatsarchiv
umfangreiche Wahlakten erhalten, die die
handschriftlichen Protokolle aller einzelnen
Kreisversammlungen umfassen.

Längsschnitte: Soztalgeschichtliche Entwicklung

1 Gruner, Bundesversammlung 1848-1520; Ders.,
Bundesversammlung 1520-1568.

2 Desto mehr gilt dies für weitere Untersuchun¬

gen ausländischer Fuhrungsgruppen.
3 Zapf, Deutsche Oberschicht, 11.

12 Entwicklung des Kantonsparlaments

1 KV 1803, Art. 13. Vgl. dazu Kap. «Passives
Wahlrecht und Wahlverfahren fur den
Grossen Rat», 84.

2 KV 1885, Art. 4 in Verbindung mit Art. 11.

Vgl. dazu Kap. «Zum passiven Wahlrecht»,
136.

3 Änderung von KV 1580, Art. 59 durch die
Volksabstimmung vom 26. Marz 1991. Vgl.
dazu Kap «Zum aktiven Wahlrecht», 163.

4 Vgl. unten Abb. 12-C.
5 Allerdings wird die statistische Grosse der

Lebenserwartung im Untersuchungszeitraum
über weite Strecken von der hohen
Kindersterblichkeit beeinflusst. Um 1880 betrug die
Lebenserwartung für Manner rund 4oJahre,
1999/2000 knapp 77Jahre. Angaben des
Bundesamtes für Statistik [www://statistik.
admin.ch/stat_ch/beri4/dui402.htm].

6 Vgl. weiter unten Abb. 12-C.
7 Allerdings liegen für 1831 exakte Zahlen nur

fur 59 von 130 erstmals in den Grossen Rat
Gewählten vor.

8 Vgl. unten Kap. «Zur politischen Laufbahn»,
203-210.

9 Pfeifhofer, Nationalrat, 69. Zu den Grenzen
derartiger Vergleiche siehe oben in der
Einleitung des Teils «Längsschnitte».

10 Gau, Köln, 52.
11 An dieser Stelle bedanke ich mich bei

Dr. Martig, Staatsarchivar des Kantons Bern,
dass er mir die Datenbank mit den Angaben
zu den Berner Grossräten 1831-2002 für
die vorliegende Auswertung zur Verfugung
gestellt hat.

12 Da die Wahlen fur den Grossen Rat im Kanton

Bern zumindest in neuerer Zeit jeweils
gegenüber dem Aargau um einJahr verschoben

stattfanden, wurde darauf verzichtet,
die bernischen Werte auf die Einzeljahre 1972
und 1973 etc. aufzuschlüsseln. Vgl. Lutz/
Strohmann, Wahl- und Abstimmungsrecht, 63fr.

'3 Dr. Martig, Staatsarchivar des Kantons Bern,
hat unterstrichen, dass der Datensatz eine
betrachtliche Fehlerquote aufweise. Deshalb
werden die Werte nicht visuahsiert und auch
nicht weiter diskutiert
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Vgl. oben Kap «Zur Altersstruktur», 117L;
weiter unten Kap. «Zur politischen
Laufbahn», 203-210
Es sind die bekannten Personen der aargauischen

Politik der i82oer-Jahre: Johannes
Herzoge undJohann Karl Fetzer5<Ui, Peter
Suter520o, Peter Karl Attenhofer5<K)5, Johann
Ludwig Alois Baldinger5(K>9* Vinzenz
Kung, jjg, Johann Heinrich Rothpletz^3 und
Albrecht Bohnenblust5oi3, um nur die Mitglieder

des Kleinen Rats zu nennen.
Vgl unten Kap «Das Grossratsmandat im
Wandel der Zeit», 191-210. Die Lange der
Legislaturperioden kann die Altersschichtung
nur dann beeinflussen, wenn lediglich eine
geringe Zahl von Ratsmitgliedern vorzeitig
ausscheidet. Der blosse Wert von 9% fur die
über 70-Jahngen im Jahr 1830 sagt ja noch
nichts darüber aus, ob diese im hohen Alter
erstmals im Grossen Rat Einsitz nahmen oder
jung gewählt dem Kantonsparlament sehr
lange angehorten.
Der Anteil der 30- bis 39-Jahrigen im Nationalrat

stieg von 7,4% imJahr 1917 auf 19,6%
lmjahr 1919. Demgegenüber machte die
Gruppe der über 60-Jahngen 1917 noch 28%,
1919 dann nur noch 18% aus. Gruner,
Bundesversammlung 1848-1920, Bd II, 176.

Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, Bd II,
176.

Gruner, Bundesversammlung 1920-1968, 89.
Im Kap. «Das Grossratsmandat im Wandel
der Zeit», 191-210, wird dazu ein Vergleich
aller Süchjahre vorgenommen. Vgl. unten
Kap. «Zur Verweildauer», 200-202.
Gruner, Bundesversammlung 1920-1968, 89.
Vgl. zu den Laufbahnmustern unten Kap.
«Zur politischen Laufbahn», 203-210
Gruner, Bundesversammlung 1920-1968, 78f
Gemeint sind (mit den heutigen Bezeichnungen)

die SVP, FDP, SP und CVP. Vgl. zu den
verschiedenen Parteien oben Kap. «Zu den
politischen Parteien im Aargau», 124-129.
Die Befunde fur den österreichischen
Nationalst, die Pfeifhofer vorgelegt hat, zeigen,
dass die Altersschichtung einer Fraktion
(diese werden im österreichischen Nationalrat

als Klubs bezeichnet) vielmehr eine
Frage der Organisationsgeschichte einer
Bewegung und weniger eine direkte Folge
einer bestimmten Ideologie ist, wie es das
unter anderem Winston Churchill zugesagte
Diktum insinuiert, dass kein Herz habe,
wer mit 20 nicht Sozialist sei. Der Klub der
SPO wies im österreichischen Nationalrat
den geringsten Anteil an 30- bis 40-jahrigen
Abgeordneten auf Das höchste
Durchschnittsalter fand sich bei der ÖVP, das tiefste
beim Klub der Grünen. Pfeifhofer, Natio-
nalrat, 69.
Der Vergleich der beiden Spalten mit den
Mandatszahlen z. B fur 1920 und 1921 ermöglicht

es, in Abb. 12-D die Veränderungen der

politischen Gewichte im Grossen Rat nachzu-
vollziehen.

27 Da sich nicht alle bisherigen Mandatsträger
einer Gesamterneuerungswahl stellen,
entspricht die Zahl der neu gewählten Grossrate
dabei nicht dem Sitzgewinn. Ob der vermutete

Mechanismus tatsächlich Wahlresultate
zu erklaren vermag, müsste naher untersucht
werden. Zu prüfen ware dabei z. B., ob denn
jüngere Kandidaten tiefere Wahlchancen
haben und wie sich die Zusammenhange
zwischen Lebensalter und politischem Bekannt-
heitsgrad gestalten.

28 Die Wohnbevölkerung zahlt im Aargau
wohnhafte Personen mit Schweizer Burger-
recht sowie solche mit ausländischer Nationalität.

Sie erfasst damit nicht das Elektorat -
vor 1973 war mit den Frauen die Hälfte a
prion ausgeschlossen. Sie bildet seit 1863 die
Grundlage für die Verteilung der ursprünglich

vanablen und seit 1953 fixen Zahl der
Grossratsmandate auf die Bezirke. Vgl dazu
Kap. «Zum Wahlverfahren», 169-171 sowie
Abb 4-D Deshalb erscheint es nicht
abwegig, diese Kennziffer als Vergleichsgrösse
heranzuziehen.
In Kantonen, die entweder evangehsch-refor-
miert oder romisch-katholisch dominiert
waren, konnte ein Konfessionswechsel zum
Verlust des Burgerrechts führen.

3° Vgl. oben die Kap. «Zum passiven Wahlrecht
und zum Wahlverfahren», 84 und 108.

31 Staehelin, Aargau, 87. Zur Krise derjahre
1840/41 vgl. Staehelin, Aargau, 79-109.
Die Frage der Paritat wird im Gegensatz
zur Bewertung der Klosteraufhebung im
Januar 1841 heute kaum mehr kontrovers
diskutiert. Vgl. z. B. Memorial Muri 1841 •

Zur aargauischen Klosteraufhebung von 1841, hg.
von der Kulturstiftung St. Martin in Muri.
Baden 1991.

32 Vgl oben Kap. «Das Parlament», bes. 76L,
81 und 83f.

33 Aufgrund der vorliegenden Angaben zur
aargauischen Bevölkerung ist davon auszugehen,

dass eine Vertretung entsprechend den
tatsachlichen konfessionellen Verhältnissen
in der Bevölkerung nur 72 katholische gegenüber

78 reformierten Grossraten erfordert
hatte.

34 Die Angaben stammen aus der Datenbank
der elektronischen Geschaftskontrolle des
Grossen Rats.

13 Das Grossratsmandat im Wandel der Zeit

1 Wasmund. Klaus: Ist der politische Etnßuss
der Familie Mythos oder Reahtat In: Claus-
sen, Bernhard/Wasmud, Klaus (Hg.):
Hand-buch derpolitischen So&alisation.
Braunschweig 1982, 23-57, ZR- nach: Pfeifhofer,
Nationalrat, 46.
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So gab z.B. ein von Fuchs befragtes
Mitglied des Baselbieter Landrats an, dass es
durch dasjahr 1968 politisiert worden sei
Fuchs, Frauen im Parlament, 147.

Vgl. unten Kap. «Zur politischen Laufbahn»,
203-210.
Vgl unten Kap. «Sozialprofil der Ratsmitglieder

im Wandel der Zeit», 211-269.
Vgl. dazu die einleitenden Bemerkungen
oben in Kap. «Personendatenbank», 7,
sowie in Kap. «Zum sozialen Status des
Elternhauses», 263-266.
Es lassen sich im Übrigen einige Wechsel
zwischen der parteipolitischen Ausrichtung
der Väter und derjenigen der Kinder
feststellen.

Vgl. Dorner/Vogt, Kultursoziologie, 138.
Zu Bourdieus Konzept der Kapitalsorten
vgl. oben Anm. 113 m Kap. «Der Grosse
Rat in denJahren 1830/31».
Der Begriff des Feldes meint hier nach
Bourdieu Handlungsbereiche mit jeweils
eigenen Bedingungen, Anforderungen,
Funktionen (Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft,
Politik, Religion etc.), die aber durch
verschiedene Formen von Kommunikation
interagieren. Dörner/Vogt, Kultursoziologie,
138.

Symbolisches Kapital ist der semiotische
Ausdruck und die legitime Form der drei
Kapitalsorten im Bereich der sozialen
Wahrnehmung. Dorner/Vogt, Kultursozio-
logie, 138.
Wie in der Legende zu Abb. 13-A
festgehalten, wird unter politischer Tätigkeit
die Bekleidung einer Funktion in einer
schwergewichtig politisch tatigen Vereinigung

(Partei, Gewerkschaft,
Arbeitgeberorganisation) oder Bekleidung eines
politischen Mandats (Gemeinderat,
Bundesrat) verstanden.
Die Vater der Grossrate desJahres 1803
absolvierten ihre politische Laufbahn im
Ancien Regime und/oder in der Helvetischen

Republik. Das erheischt eine
Zuordnung der Funktionen dieser
vielfältigen Strukturen zu den Ebenen, die
unterschieden werden sollen. Dazu wurde
gleich verfahren wie bei der Bestimmung
der Elitekontmuitat der Ratsmitglieder
desJahres 1803 vom Ancien Regime über
die Helvetik zum jungen Kanton Aargau.
Vgl. dazu oben Kap «Zur Altersstruktur
und zu den Laufbahnen», 9Öf, bes Anm.
185 dort.
Vgl. unten Kap «Zu Verwandtschaftsbeziehungen

innerhalb des Grossen Rats»,
260-263.
Vgl. die in Abb. 9-A dargelegten Parteien-
verhaltmsse.
Da es sich ja um die kleinen Parteien
handelt, sind die vorliegenden Zahlen sehr
gering, vor allem weil, wie in Abb. 13-A dar¬

gelegt, nur die Falle berücksichtigt wurden,
in denen die Ratsmitglieder die Angaben
selbst erhärtet haben. Es handelt sich 1972 um
vier LdU-Grossrate (davon, wie erwähnt,
drei Väter politisch tatig); 1973 um insgesamt
elf Ratsmitglieder, bei denen wiederum
nur fur die bereits erwähnten vier LdU-Ver-
treter eine politische Tätigkeit des Vaters
belegt ist, und imJahr 2002 um fünfzehn
Ratsmitglieder (wie ebenfalls erwähnt, findet
sich beim Vater einer grünen Grossratin eine
politische Tätigkeit).

16 Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 2,
43f. In der Fortsetzung der Untersuchung,
die die Stichjahre 1920,1944 und 1968
berücksichtigt, wurde dieser Aspekt nicht
weiter verfolgt. Demgegenüber wurde die
«politische Aszendenz» dargelegt, die neben
den Vätern auch die Grossvater und
Schwiegerväter erfasst. Gruner, Bundesversammlung

1920-1968, 79h
17 Auch Gruner weist auf die Schwierigkeit

hin, Personen aufgrund der rudimentären
Angaben in Staatskalendern und Amterlisten
zweifelsfrei idenüfizieren zu können.
Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 2,
44. Fur 1920 ist es bei fünf weiteren Grossräten

möglich, aber nicht hinreichend
geklärt, ob ihr Vater bereits Mitglied des
Kantonsparlaments war oder nicht.

18 Pfeifhofer, Nationalrat, 49.
Eine Untersuchung dieser Ebene musste
in jedem Fall dem Umstand Rechnung
tragen, dass die Überschaubarkeit der
Verhaltnisse in den Kantonen aufgrund ihrer
verschiedenen Grosse sehr unterschiedlich
ist Vetter hat dazu die strukturellen
Unterschiede zwischen den Kantonen aus
politologischer Hinsicht herausgearbeitet.
Vatter, Demokratien.

20 Dies wurde im Rahmen der Darlegung
der Überlappung der Stichjahre im Kap.
«Zum Umfang der personellen Erneuerung
des Grossen Rats in allen Stichjahren»,
173h, angeführt. Für die aargauische Fruhzeit
wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass
noch 1831 Vertreter der Gründungsgenera-
tion im Grossen Rat anzutreffen waren.
Auch fur dieses Stichjahr ergibt sich also
eine Zeitdifferenz von 28Jahren.

21 1830 finden sich noch 17 Grossrate, die 1803
ms Kantonsparlament gewählt worden
waren. Fur diese Gruppe ergibt sich eine
Differenz zwischen Alter im Stichjahr und
Alter bei der ersten Wahl in den Grossen
Rat von 27Jahren.

22 Vgl. unten Kap. «Zur Verweildauer»,
200-202.

23 Vgl. unten Kap. «Zur politischen Laufbahn»,
203-210.

2* Siehe oben Kap. «Zur Altersstruktur»,
177L, und «Zur Altersstruktur des Grossen
Rats», 182.
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Ratsmitgheder,
deren Väter
politisch tätig
gewesen waren

Ratsmitglieder, die weniger
als 30 Jahre alt waren, als
sie erstmals gewählt wurden

alle nur diejenigen, deren
Väter politisch tätig
gewesen waren

% %

1803 21 15,5% 4 2 50%

1830 47 33,5% 8 4 50%

1831 36 22% 10 4 40%

1920 21 10% 20 7 35%

1921 15 7,5% 22 4 18%

1972 17 34% 3 1 33%

1973 27 31% 9 2 22%

2002 21 22% 9 4 44%

Die Werte der ersten beiden Spalten wurden
Abb. 13-A entnommen. Dort sind die
Einschränkungen vermerkt, die dazu gemacht
werden müssen.
Vgl. oben Abb. 13-A.
Auch ist einzuschränken, dass nicht gesichert
ausgesagt werden kann, ob denn auch alle
Vater zeitlich vor der Kindergeneration
politisch aktiv waren. Ein prominentes Gegenbeispiel

stelltJohannes Herzog^ dar. Sein Vater
wurde erst Munizipalitatsprasident von Effin-
gen, als der Sohn bereits in der Helvetischen
Republik auf nationaler Ebene Amter bekleidet

hatte. In den aargauischen Grossen Rat
ruckte der Vater nach, als der Sohn bereits
Mitglied des Kleinen und des Grossen Rats war.
Die Biografien von Benjamin Giezendan-
ner6707, der, Sohn des Nationalrats Ulrich
Giezendanner, als 19-jahnger Lehrling in den
Grossen Rat gewählt wurde, der 25-jahngen
Lilian Studer, die, Tochter des EVP-
Nationalrats Heiner Studer*,,,,, im Jahr 2002
in den Rat nachruckte, oder auch von Nicole
Meier6768, die, Tochter eines Bezirksnchters
und Ortsparteiprasidenten, im Jahr 1997 im
Alter von 22 Jahren gewählt wurde, werfen
die Frage auf, ob sich das skizzierte Phänomen,

das fur die aargauische Fruhzeit die
unter 30-Jahngen betrifft, nun wiederum bei
den jungstmoglichenJahrgangen verorten
lasst. Dabei geht es gewiss nicht darum, den
Wahlerinnen und Wahlern zu unterstellen,
dass sie die politischen Meriten der Vater auf
die Kinder ubertrugen, so wie das Gruner
im Übrigen fur einzelne Nationalratswahlvor-
gange im lg.Jahrhundert durchaus belegen
kann, sondern die These zu überprüfen, ob
die junge Generation aus dem symbolischen
Kapital der Eltern Nutzen ziehen kann.
Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 2,
44- Vgl. Kap. «Zum politischen Charakter des

Elternhauses», 191-196.
Gruner, Bundesversammlung 1920-1968,90.
Vgl. unten Kap. «Zur politischen Laufbahn»,
203-210.
Fuchs, Frauen im Parlament, 117.

Angesichts der kleinen Zahlen ist auch hier
Vorsicht mit Prozentwerten geboten.

33 Es lasst sich zwar feststellen, dass Grossrätin-
nen des Jahres 2002 vergleichsweise weniger
häufig vor ihrem Grossratsmandat ein
kommunales Mandat ausgeübt haben (es waren
dies nur 16 von 42 Frauen, also 38%, wahrend
diese Laufbahnentwicklung bei 43 von 98
Mannern, also 44%, fassbar ist). Diese Werte
lassen die Vermutung zu, dass der direkte
Sprung ins Parlament aus welchen Gründen
auch immer fur Manner und Frauen in jüngeren

Jahren einfacher wäre und dass so
vergleichsweise weniger Frauen über 50 ins
Kantonsparlament gelangten, weil die Frauen, die
sich für eine politische Karriere interessierten,
ganz grundsätzlich bereits in jüngerenJahren
direkt fur den Grossen Rat kandidieren
wurden, wahrend die Manner sich häufiger
zuerst einer politischen Tätigkeit auf kommunaler

Stufe widmeten und so erst spater in
den Grossen Rat gelangten Dagegen spricht
nun aber, dass sich bei den direkt in den
Grossen Rat gelangten Personen derselbe
geschlechtsspezifische Unterschied abzeichnet:
Es erlangen auch in dieser Gruppe häufiger
Manner ab 50 ein Grossratsmandat als Frauen
derselben Altersgruppe, wo doch beide, da sie
nicht durch eine politische Tätigkeit auf
kommunaler Ebene absorbiert waren, in jüngeren
Jahren bereits wahlbar sein sollten. Insgesamt
bedeutet dies, dass der Laufbahntyp kein
hinreichendes Element zur Erklärung des dargelegten

Unterschieds darstellt.
34 Die Untersuchung von Sciarini/Finger/

Ayberk/Garcia hat demgegenüber z.B. für
dieJahre 1988/89 gezeigt, dass in den
Parteikadern die Manner in der Altersklasse der
21- bis 40-Jahngen stärker vertreten waren als

Frauen, diese demgegenüber unter den
41- bis 50-jahrigen Parteifunktionarlnnen
häufiger anzutreffen waren als die Manner.
Sciarini et al., Kader, 69ft

35 Gehörte eine Person mit Unterbrüchen mehr
fach dem Kantonsparlament an, so wurde
der Auswertung die Gesamtdauer der Ratszu
gehongkeit zu Grunde gelegt.

36 So legt Gruner mit Verweis auf ausländische
Beispiele seiner Untersuchung die dreijährigen

Legislaturpenoden des Nationalrats zu
Grunde. Gruner, Bundesversammlung 1848-
1920, Bd. 2,179.

37 Vgl. oben die entsprechenden Abschnitte im
Teil «Querschnitte» sowie Abb. 11-D

38 Vgl oben Kap «Zur Altersstruktur und zu
den Laufbahnen», 99ft, sowie die Kap. «Zum
weiteren Werdegang der neu Gewahlten»,
i2if., 142ft und 160.

39 Vgl. zur Frage, wie viele Mandate 1831,1921,

1973 und 2001 neu besetzt worden waren,
Abb.n-G.

40 Zur Grundungsgeneration gehörten auch jene
beiden Politiker, die zusammen mit Herzog
seit 1803 und schliesslich über 35 Jahre im
Grossen Rat präsent gewesen waren, nämlich
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AppellationsgenchtsprasidentJohann Baptist
Jehle5,49 undJohann Karl Fetzer5022, der sich
in den i82oer-Jahren mit Herzog im Vorsitz
des Kleinen Rats abgewechselt hatte. Sechs
weitere Politiker aus der Restaurationszeit,
die aber erst spater in den Grossen Rat
gewählt wurden, brachten es auf über 35 Jahre
Ratszugehongkeit: Karl Emanuel Bertschm-
ger52+4,Josef Leonz Vogler5423,Johann Sieg-
nst5398, Johann Rudolf Suter5413 undJohann
Jakob Hilfiker53o5. Bertschinger, Siegrist und
Suter schieden erst 1852 aus.

41 Vgl. oben Kap. «Zu den Verfassungen von
1814 und 1831», 104-106.

42 Die beiden letztgenannten - zwei der bekanntesten

Vorkampfer der katholisch-konservativen

Volkspartei im Aargau - beendeten
ihre politische Karriere im Standerat. Weitere
drei Grossrate der Gruppe von 1920/21 übten
ihr Amt wahrend 40Jahren aus: Adolf Aesch-
bach^Q«, Hans Siegrist5780 und Otto Tscham-

Per579*
43 Gruner bildet drei Perioden: Zwischen 1848

und 1872 betrug der Anteil der erwähnten
Gruppe 54,9%, zwischen 1872 und 1896 noch
45% und zwischen 1896 und 1919 noch 33,2%.
Für den Standerat bestanden keine eigentlichen

Legislaturperioden, weil die Wahl der
Mitglieder der Kleinen Kammer in der
Gestaltungskompetenz der Kantone lag (im Aargau
wurden die Standeräte bis 1904 durch den
Grossen Rat gewählt). Die Verweildauern
differieren so von Kanton zu Kanton. Gruner,
Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 2,179.

44 Gruner erhebt nicht die Werte im Wahljahr,
sondern die des Folgejahres. Die erste Staffel
der neuen Generation war also 1920 bereits
wieder aus dem Nationalrat verschwunden,
und auch die zweite sollte ihm kaum länger
angehören. Gruner, Bundesversammlung 1920-
1968, 91.

45 Gruner, Bundesversammlung 1920-1968, 91
46 Fuchs, Frauen im Parlament, 117.
47 Ein Beispiel möge diesen Begriff verdeutli¬

chen : Die Disposition von Glas ist dessen
Zerbrechlichkeit. Dennoch zerbricht Glas
nicht von selbst, aber bei der entsprechenden
Einwirkung kann es zerbrechen.

48 Dabei muss auch den unterschiedlichen
Quellensituationen für die einzelnen Epochen
des 19. und 20.Jahrhunderts Rechnung getragen

werden, welche der Vergleichbarkeit der
Resultate letztlich Grenzen setzen.

49 Vgl. unten Kap. «Zur beruflichen Tätigkeit»,
224-256.

0 Eine exaktere Abgrenzung ist aufgrund der
Quellenlage nicht möglich, die es in
zahlreichen Fällen nicht erlaubt festzustellen, ob
ein Mandat lediglich vor der Wahl in den
Grossen Rat oder vor und wahrend der
Ausübung des Grossratsmandats bekleidet wurde
oder nur gleichzeitig. Nicht berücksichtigt
wurden die Fälle, in denen ein Mandat nach

Ausscheiden aus dem Kantonsparlament
übernommen wurde.

51 Fur die Amter des Landammanns und des
Landstatthalters stellte sich die Frage erstmals,
als Regierungsratin Stephanie Morikofer 1996
zur stellvertretenden Präsidentin der Aar-
gauer Regierung gewählt wurde. Sie wählte
die Bezeichnung «Frau Landstatthalter» und
im Folgejahr als Präsidentin «Frau Landammann».

Auskunft der aargauischen Staats-
kanzlei vom 12. August 2003.

52 Diese Problematik wurde oben im Kap. «Per¬

sonendatenbank», 29L bereits gestreift.
53 In den frühen Staatskalendern findet sich bei

der Auflistung von weiteren Mandaten der
hilfreiche Eintrag «Mitglied des Grossen
Rates», der eine Identifikation der Personen
wesentlich erleichtert. Wie lange aber eine
Person welches Mandat innehatte, bevor sie
in den Grossen Rat gewählt wurde, lasst sich
auch aus diesen Ämterverzeichnissen kaum
ableiten, da zu häufig gleiche Namen
vorkommen und die Angaben insgesamt zu spärlich

sind, um die Angaben zweifelsfrei zuordnen

zu können. Erschwerend kommt hinzu,
dass sich die personelle Zusammensetzung
des Grossen Rats zum Zeitpunkt der
Drucklegung des Staatskalenders oftmals bereits
wieder verändert hatte. Nekrologe fuhren
häufig nur die wichtigsten Amter an, die die
verstorbene Person bekleidet hatte. Sie bleiben

aber neben der übrigen Literatur
(biografische Handbucher, Ortsgeschichten etc.)
die wichtigsten Quellen.

54 Bei der Ämterabfolge Friedensrichter - Ge¬

meinderat taucht die Tätigkeit auf kommunaler
Ebene (Gemeinderat) m Abb. 13-G nicht

auf. Wurde die Sequenz umgekehrt verlaufen,
wurden beide Amter in der Abb. 13-G
erscheinen

55 Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 2,
78.

56 Vgl. die einleitenden Bemerkungen zur Rest¬

menge «dunkler Daten» im Kap.
«Datengrundlage», 29L Wohl schlummert in den
Gemeindearchiven reichlich Quellenmaterial,
die Aufbereitung von gesicherten Ämterlisten,

die genügend Angaben enthalten, damit
die Personen auch identifiziert werden können,

fehlt aber weitestgehend Eine
Untersuchung zu einer grosseren Personengruppe
muss sich aber auf solche Vorarbeiten abstutzen

können.
57 Zu den Rucklaufquoten vgl. oben Kap. «Per¬

sonendatenbank», 31. Zum Charakter dieser
Befragungen vgl. Kap. «Situierung in der
Eliteforschung», 70.

5® Vgl. oben Kap. «Zur Altersstruktur und zu
den Laufbahnen», 95-100.

59 Vgl. oben Kap. «Zur Laufbahn der neu
Gewählten vor 1831», 119-121.

60 Vgl. dazu oben Kap. «Die Parlamentarier»,
140-143.
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61
1973 konnten erst fünf Gemeindeparlamente
auf eine ganze Legislaturperiode zurückblicken

(Brugg, Wettingen, Wohlen, Zofingen
und Neuenhof) So war es erst sehr wenigen
Grossratsmitgliedern möglich gewesen, auf
diesem Weg Erfahrungen zu sammeln, den
Frauen war dies aufgrund des ihnen
versagten Stimm- und Wahlrechts grundsätzlich
verwehrt geblieben 1973 verfugten zehn
aargauische Gemeinden über einen Einwohnerrat

(neben den erwähnten: Aarau, Baden,
Buchs, Lenzburg und Aarburg). Bis 1974
schufen weitere fünf Gemeinden ein kommunales

Parlament (Obersiggenthal, Windisch,
Oftringen, Spreitenbach, Suhr). Seiler/
Steigmeier, Aargau, 203 Vier der insgesamt
fünfzehn Gemeinden wechselten spater wieder

zum System der Gemeindeversammlung
(Stand 2003: Spreitenbach 1985, Oftnngen
und Aarburg 1989, Neuenhof 1997), sodass im
Stichjahr 2002 noch elf Einwohnerrate
aargauischer Gemeinden bestanden. Auskunft
der Gemeindeabteilung des aargauischen
Departements des Innern vom 12. August 2003

62
1920: 39%; 1944: 35%, 1968: 38%. Gruner,
Bundesversammlung 1920-1968, 78.

63 Vgl dazu Abb. 18-C Anhang
64 Vgl. dazu unten Kap. «Zur beruflichen Tätig¬

keit», 224-256.
65 Vgl oben Kap. «Zu den Verfassungen von

1814 und 1831», 104-106
66 Es handelt sich minimal um die Kategorie

«reg.-kant » (9%) und maximal zusätzlich um
die Kategorien «komm.-reg.-kant.» (0,5%),
«komm.-reg.?-kant.» (4%), «reg.?-kant.» (18%)
und « ?-kant.» (4%). In dieser Zeit wirken sich
die Schwierigkeiten, exakte Laufbahnen zu
bestimmen, bes. deutlich aus.

67 Es handelt sich minimal um die Kategorie
«reg.-kant.» (9,5%) und maximal zusatzlich
um die Kategorien «komm -reg -kant.» (0%),
«komm.-reg.?-kant.» (0,5%), «reg.?-kant.»
(8,5%) und «?-kant.» (3%).

68 Es handelt sich minimal um die Kategone
«komm -kant.» (42%), maximal zusätzlich um
die Kategone «komm.?-kant.» (5%).

69 Im Gegenteil waren imJahr 2002 sogar weni¬
ger Frauen auf kommunaler Ebene tatig gewesen,

bevor sie ins Kantonsparlament gelangt
waren Ihr Anteil betragt 38% (16 von 42
Frauen), wahrend dies bei 44% der Manner
(43 von 98) der Fall war.

14 So&alprofil der Ratsmitgheder
im Wandel der Zeit

1 Stapfer war sich als ehemaliger Bildungs-
minister der Helvetischen Republik durchaus
bewusst, dass dies höchstens nach einer
Ubergangsphase und vorbehaltlich der Schaffung

der entsprechenden Bildungsanstalten
eingeführt werden konnte. «Quinze ans apres

l'etablissement de la constitution, ll faudra
pour cette meme eligibilite [gemeint ist die
Wählbarkeit in den Kleinen Rat] avoir fait ä
l'academie nationale des Etudes regulieres et
etre muni d'attestations satisfaisantes de la
part des instituteurs et de l'administration de
cette academie, si les circonstances ont per-
mis de l'organiser.» Stapferscher Verfassungs-
enwturf im Rahmen der Consulta, Art. 36, zit.
nach:JoRiN, Aargau 1798-1809, 283.

2 Es fokussiert sich gleichsam in der Forderung
nach dem Arbeiter oder Bauern im Bundesrat.

An der allgemeinen Populantat, die
Rudolf Minger (Bundesrat 1930-1940), Willi
Ritschard (Bundesrat 1973-1983) und Adolf
Ogi (Bundesrat 1987-2000) als Nichtakademi-
ker in diesem Gremium genossen, lasst sich
die Wirkung dieser Vorstellung festmachen.

3 Schnyder-Burghartz, Albert: Historiker¬
innen und Eliten Anmerkungen zu einem Problem
der Historiographie der Helvetik. In: Schluch-
ter, Andr^/Simon, Christian (Hg.):
Helvetik: Neue Ansätze. Itinera. Fase. 15. Basel
1993, 107.

4 Wahrend in der Mediation die bildungspoli¬
tischen Massstäbe, die in der Helvetik gesetzt
worden waren, sehr abgeschwächt
weiterwirkten, kam mit der Restauration Stillstand,
sogar Ruckschntt in die Entwicklung des
Schulwesens Erst ab den i83oer-Jahren, der
Phase der Regeneration, erfuhr das
Schulwesen eine nachhaltige Verbesserung.

5 Vgl. Hunziker, Otto: Geschichte der Schwei¬

zerischen Volksschule in gedrängter Darstellung mit
Lebensabrissen der bedeutendsten Schulmänner.
Zürich 1887, Bd. II, 39-55, Bd. III, 1-10.

6 Allerdings spielt auch heute noch, trotz allen
Bemühungen um Chancengleichheit, für die
schulische Karriere der soziookonomische
Hintergrund einer Familie eine nicht zu
unterschätzende Rolle, wie dies aus dem Resultat
der PISA-Studie 2002 der OECD fur die
Schweiz hervorgeht.

7 Häufig wird dazu auf Frankreich verwiesen,
wo die Elite traditionellerweise in den Grands
Ecoles im doppeltem Sinn des Wortes gebildet

wird. Krais, Gesellschaft, 44.
8 Interessanterweise hebt sich der militä¬

rische Bereich hiervon ab, indem eine
abgeschlossene Berufsausbildung oder eine
Matura als Voraussetzung festgelegt wurden,
um eine Offiziersausbildung absolvieren zu
können.

9 Zu erinnern ist dabei nicht nur an den Laien¬
status der Mitglieder des Bezirksgerichts, der
bis heute gilt, sondern insbesondere an die
Regelung, die bis weit ins 20.Jahrhundert
hinein fur die Mitglieder des Obergenchts
nicht zwingend ein juristisches Studium
vorschrieb : «Um zum Mitglied oder Ersatzmann
des Obergenchts gewählt werden zu können,
muss der zu Wahlende entweder in einer
Rechtsschule die Rechtswissenschaft studiert
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haben oder vierJahre Aktuar des Oberge-
nchts oder Mitglied oder Aktuar einer obern
vollziehenden Behörde oder eines Bezirksgerichts

gewesen sein.» KV 1885, Art.51. Es
bedurfte allerdings auch hier einer
eingehenden Überprüfung, in welchen Epochen
dieser Karriereweg auch tatsächlich erfolgreich

beschritten wurde.
Davon ausgenommen werden freilich in
diesem Sinn nicht zugelassene Ärzte Für die
Regelungen zum Arzt-, Apotheker-, Hebammen-

und Tierarztberuf vgl. Beschluss vom

9 Januar 1804 über die Organisation des Sanitatswesens.

In Gesetzessammlung I, Bd. 1,1808,
283-319.
Die Unterscheidung in verschiedene Klassen
vonJuristen, die damals gesetzlich vorgenommen

worden war, erscheint im vorliegenden
Zusammenhang unerheblich. Ist ein
Hochschulstudium fassbar, wurde die betreffende
Person der Stufe 5 (Hochschulabsolventen)
zugeordnet, wenn nicht, der Stufe 3b (höhere
berufliche Ausbildung). Zur Regelung der
Junstenberufe vgl. Gesetz vom 3,Juli 1803 über
die Ausübung des Advokaten-Berufs In:
Gesetzessammlung /, Bd. 1,1808,133-136. Zur Regelung
des Notariatswesens vgl. Notariatsordnung vom
8.Mai 1811. In: Gesetzessammlung!, Bd.4, 1811,

11-22.
Zum Schulwesen im Aargau des lp.Jahrhun-
derts vgl. Brandli, Der Staat als Lehrer;
Fuchs, Volksschullesebucher;Staehelix, Aargau,
354-382.
Staatliche Lehrerausbddungsanstalten mit
verordneten Normcurncula gab es fur jene
Personen, die im frühen lp.Jahrhundert als
Lehrer bezeichnet werden, noch nicht. Das
aargauische Lehrerseminar wurde mit Dekret
vom 17. August 1821 geschaffen, sodass nur
ganz junge Grossrate derJahre 1830 und 1831
diese Bildungsanstalt hatten besucht haben
können. Aargau in Zahlen, 262t
Infolgedessen wurden die Bezirkslehrennnen
und Bezirkslehrer grundsätzlich in die Kategone

4 eingereiht. Die Schaffung der Höheren

Pädagogischen Lehranstalt «tertiarisierte»
die Ausbildung der Pnmar- und Sekundar-
lehrer. Die Lehrersemmanen wurden daraufhin

zu Kantonsschulen umstruktunert.
Vgl. Staehelin, Alte Kantonsschule, 165h
Vgl zur Professionalisierung der kaufmännischen

Berufe und der damit einhergehenden
Ausdifferenzierung von qualifizierenden
Diplomen (z.B. eidg. dipl. Bucherexperte) aus
sozialgeschichtlicher Sicht: König, Diplome,
Experten und Angestellte.
Diese Falle wurden durch die Bezeichnung
der Datenqualität («vermutet») von denjenigen

getrennt, fur die die Absolvierung einer
formalisierten Berufsausbildung fassbar ist.
Unter Fachhochschulen werden dabei nicht
nur die in den lpgoer-Jahren neu konstituierten,

so bezeichneten Bildungsanstalten ver¬

standen, sondern auch deren Vorlaufennstitu-
tionen wie höhere technische Lehranstalten,
höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschulen
etc. und, wie erwähnt, auch die katholischen
Priesterseminare.

18 Angaben zur aargauischen erwerbstätigen
Bevölkerung: Eidg. Volkszahlung 2000, Angaben

des Statistischen Amtes.
*9 Gruner, Bundesversammlung 1920-1968,12F,

weist dabei auf grosse Unterschiede zwischen
den Kantonen hm. Pfeifhofer weist fur den
österreichischen Nationalrat der i99oer-Jahre
einen Akademikeranteil von 43,2% aus.
Pfeifhofer, Nationalrat, 30.

20 Fuchs, Frauen im Parlament, 120.
21 Vgl. Kap. «Die Parlamentarier», 140-143.
22 Vgl. dazujAUN, der fur die schulische Bildung

der Generalstabsoffiziere auf die Bedeutung
von Hauslehrern, Bildungsreisen und auch
Solddiensten (also Militärdienst in einem
Schweizer Regiment im Dienste eines
europaischen Staats) hinweist. Jaun, Generalstabskorps

1804-1874, 235.
23 Es handelt sich, wie oben dargelegt, um Für¬

sprecher, Arzte, Tierarzte und Notare ohne
(fassbaren) Hochschulabschluss.

2* Bei gleichbleibender Sitzzahl - und gleicher
Zunahme dieser beiden Gruppen - hatte dies
natürlich zu einer geringfügigen Erhöhung
des Akademikeranteils resp. des Anteils
an Personen mit höherer beruflicher Bildung
gefuhrt.

25 Vgl. oben Kap. «Zur Laufbahn der neu
Gewahlten vor 1831», 119-121

26 Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 2,
49 und Tabelle 5,175.

27 Staehelin hat die Geschichte dieser Bil-
dungsmstitution, die ursprünglich auf eine
private Initiative zurückgeht, zum 200-jähn-
gen Bestehen vorgelegt. Alte Kantonsschule
heisst sie seit 1980 zur Unterscheidung von
der in den i97oer-Jahren konstituierten
Kantonsschule Zelgli, die sich ebenfalls in
Aarau befindet. Staehelin, Alte Kantonsschule.

28 Brändli, Der Staat als Lehrer, 48. Vgl. zum
Projekt einer katholischen Mittelschule
Koller, Ernst: Das katholische Gymnasium-
Ein Postulat derJruhaargauischen Bildungspolitik
1803-1835. In: Argoma 81 (1969), 5-469.

2(* Die dominante Rolle der Alten Kantons¬
schule wurde durch das aargauische
Schulgesetz von 1835 noch verstärkt, das eine
kantonale Matuntatsprufung zur zwingenden
Voraussetzung machte, um als Geistlicher,
Rechtsanwalt oder Arzt im Aargau zugelassen

zu werden. Auch wenn diese Prüfung
ohne Besuch der Kantonsschule in Aarau
abgelegt werden konnte, versah es de facto
doch den Besuch einer auswärtigen Mittelschule

mit hohen Hürden. Im Grossen Rat
hatte sich der reformierte Johann Rudolf
Luthiöajz gegen diese Regelung verwahrt, die
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er als «Gewalttat gegen den katholischen Lan-
desteil» bezeichnete. Staehelin, Alte Kantonsschule,

57f.
3° Staehelin, Alte Kantonsschule, 161-165 5

Seiler/steigmeier, Aargau, 200.
31 Vgl. Anm. 22 in diesem Kap.
32 Dabei wirkt sich auch aus, dass nur ein klei¬

ner Teil der Ratsmitglieder derJahre 1830/31
zu derJahrgangsgruppe der unter 40-Jährigen
gehört, die überhaupt die Kantonsschule in
Aarau hatte besuchen können. 50 lassen sich
aus der Menge der 172 Grossrate identifizieren,

fur die exakte Lebensdaten bekannt sind
In den i82oer-Jahren bestand in Aarau mit
dem Lehrverein auf privater Basis eine
weitere Bildungsinstitution, deren politische
Ausstrahlung in der Folge nicht genng war.
Sie wird oft als «Pflanzschule liberalen Geistes»

bezeichnet. Drack, Lehrverein, 117. Es
finden sich aber nur gerade drei - eventuell
vier - junge Grossrate derJahre 1830/31, die
Schuler des Lehrvereins gewesen waren.

33 Es handelt sich im Einzelnen um die Kloster¬
schulen in Einsiedein und Engelberg sowie
die Kollegien in Stans, Samen, Schwyz und
Altdorf.

34 Vgl. oben Kap. «Zu den politischen Parteien
im Aargau», 124-129, zu den Parteienver-
haltmssen im Aargau. Leider stehen fur die
Phasen des ^.Jahrhunderts, in denen der
Kulturkampf zwischen den Konfessionen im
Aargau in vollem Gange war, keine Zahlen
zur Verfugung.

35 Fur die Bewohner des Fncktals wurde bereits
1951 eine Regelung getroffen, dass sie basel-
stadtische Gymnasien besuchen konnten.
Weitere Absprachen mit den Kantonen
Solothum, Luzem und Zug folgten Staehelin,
Alte Kantonsschule, 165; Seiler/Steigmeier,
Aargau, 200.

36 Zugunsten einer breiten Verteilung auf alle
aargauischen Mittelschulen dürfte sich der
Umstand ausgewirkt haben, dass die Anzahl
der Mittelschulabsolventen in den letzten
50 Jahren gestiegen ist, also unter den jüngeren

Ratsmitgliedern grosser ist als unter den
alteren. Weitere Elemente, die die
Mittelschulorte beeinflussten, sind das System der
Matuntatstypen, da nicht an allen Schulen
alle Typen angeboten wurden, und die staatliche

Lenkung der Schulerstrome, um eine
genugende Auslastung der kleineren Schulen
sicherzustellen Staehelin, Alte Kantonsschule,

165.
37 Vgl. zur Akademisierung der kaufmannischen

AusbildungjAUN, Management und Arbeiterschaft,

36-44.
38 Vgl. unten Kap. «Entwicklung der dominie¬

renden Tätigkeitsfelder», 251-256.
39 Vgl dazu die Anmerkung zur Abb. 14-H.

Vgl. zur Akademisierung der kaufmännischen
AusbildungjAUN, Management und Arbeiterschaft,

36-44.

40 Möglicherweise spielte das Renommee der
altehrwurdigen deutschen Universitäten -
gerade auch im Zusammenhang mit ihrer
Funktion seit der Reformation - eine Rolle,
auch ihre geografische Lage (naher bei der
Schweiz). Vielleicht waren es für die Zeit des

ausgehenden iS.Jahrhunderts teilweise auch
moralische Bedenken, die einen davon
abhielten, die ja durchaus ebenfalls renommierte

Sorbonne zu besuchen, man denke
nur an Rousseaus drastische Darstellung der
Verworfenheit der Panser Gesellschaft.

41 Vgl. dazu oben Kap. «Zur Altersstruktur des

Grossen Rats», 179-188.
42 Dabei klingt die Bedeutung von Studienrei¬

sen nach, wie sie die Sohne der Oberschicht
im i8.Jahrhundert gern unternommen hatten.
Es sei bei dieser Gelegenheit nur kurz noch
einmal darauf hingewiesen, dass Ausbildung
über weite Strecken des Untersuchungszeitraums

eine kostspielige Angelegenheit war.
Reichten die Mittel nicht, war auch nicht an
ein Studium zu denken. Dem Brugger Rudolf
Rauchenstein 5368, Professor an der Kantonsschule

in Aarau und 1831 Grossrat, war
gerade knapp ein Studium in Bern und Breslau
möglich gewesen, fur einen Abschluss reichte
das Geld nicht. Als weiteres Beispiel fur die
Ausbildungsgange des frühen lg.Jahrhun-
derts sei das Schicksal des jungen, sehr
begabten Johannes Niederer (spater engster
Mitarbeiter von Johann Heinrich Pestalozzi)
angeführt. Er musste schmerzlich erfahren,
dass seine Familie sich ökonomisch nicht in
der Lage sah, nach seiner Theologieausbildung

in Basel, seinen Herzenswunsch zu
erfüllen und ihm ein Philosophiestudium in
Tubingen zu ermöglichen. Im Gegenteil
forderten die Geschwister, dass die bereits
erfolgten Aufwendungen zurückerstattet
werden sollten.

43 Der Akademikeranteil wurde bereits in
Abb. 14-C visuahsiert.

44 Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 2,

49ff.; Ders., Bundesversammlung 1920-1968,
14fr.

45 1962 wurde diese Idee im Grossen Rat
lanciert, 1978 aufgegeben. Vgl. dazu Seiler/
Steigmeier, Aargau, 20of.

46 Gruner, Bundesversammlung 1848-1920,
Bd. 2, 49.

47 Obwohl die Bildungselite der Schweiz in
Deutschland studiert hatte, setzte sich die
geistesgeschichtlich bedeutendste genuin deutsche
Entwicklung - der Deutsche Idealismus - in
der Schweiz offenbar nicht durch, vielmehr
verlief die philosophische Orientierung
entlang den Weiterentwicklungen des
französischen Empirismus. Osterwalder schreibt
dazu* «Der Kantianismus wurde hier [in
der Schweiz] nicht als eine generelle Absage
an den Empirismus gelesen, sondern als eine
Herauslosung der Religion aus der Kritik
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durch die Vernunft. Dadurch war es möglich,
den Empirismus insgesamt zu starken und ihn
zur Grundlage des Staats- und Gesellschafts-
verstandnisses zu machen. Schule und Unterricht

wurden vor allem auf dieser Grundlage
konzipiert.» Osterwalder, Pestalozzi, 122.

Demgegenüber wurde der schweizerische
Militardiskurs im Fin de siecle durch preussi-
sche Konzepte geprägt, die durch die neue
Richtung im Offizierskorps um den nachmaligen

General Ulrich Wille weitreichenden
Einfluss auf das schweizerische Militarwesen
erlangten, wiejAUN in seiner Habilitationsschrift

nachgezeichnet hat.jAUN, Preussen.
48 Vgl. oben Kap. «Situierung in der Ehtefor-

schung», 67-70.
49 Weber, Wirtschaft, 80. Der Begriff «Beruf»

leitet sich vom mittelhochdeutschen «beruof»
fur Leumund ab. Der deutsche Reformator
Martin Luther hat ihn der heutigen Bedeutung

zugeführt, wobei das protestantische
Berufsethos angesprochen ist, demzufolge sich

jeder semen Fähigkeiten entsprechend
einbringen soll, um Gott und den Mitmenschen
zu dienen.

5° Jaun, Generalstabskorps 1874-1945, 425h Es ist
in diesem Zusammenhang anzufügen, dass
die vorliegende Arbeit nach den Bedingungen
für die Ausübung politischer Mandate fragt.
Demgegenüber müssen Konzepte einzelner
Berufsgruppen in den Hintergrund treten.
Zur Theone des Unternehmers sei dabei auf
Berghoff verwiesen. Berghoff, Englische
Unternehmer, 15-22

51 Vgl. zur Entwicklung in der Schweiz: Ber-
gier, Wirtschaftsgeschichte, vor allem 121-274.
Zu den Verhaltnissen im Aargau: Seiler/
Steigmeier, Aargau, 124-137,149-156
und 175-178; Staehelin, Aargau, 263-324;
Gautschi, Aargau, 20-48.

52 Zum Ersten Sektor werden gemeinhin Land-
und Forstwirtschaft sowie Bergbau gezählt,
zum Zweiten Handwerk, Gewerbe und
Industrie, wahrend der Dritte Sektor alle
Dienstleistungsbereiche, die öffentliche
Verwaltung dann inbegriffen, umfasst.
Siegrist, Bürgerliche Berufe, 13. Zum Bürgertum

in der Schweiz unverzichtbar Tanner,
Patrioten.

54 Zur Situation der Angestellten in der Schweiz
vgl. König et al., Warten und Aufrucken, bes.
18-25.

155 Schröder et al., Parlamentarismusforschung, 75.
s6 KV 1885, Art. 37.
157 Siegrist, Bürgerliche Berufe, 13.
^ Vgl. dazu eingehender Schroder et al.,

Parlamentarismusforschung, 75h
59 Anders verhält es sich, wenn man Wahlvor¬

gänge aus sozialgeschichtlicher Perspektive
nach den Interdependenzen zwischen
Sozialprestige und Wahlchancen untersuchen will.

60 Zwei Beispiele mögen dies verdeutlichen:
Während sich aus der blossen Angabe «Fab¬

rikdirektor» bereits schliessen lasst, dass die
betreffende Person in leitender Kaderstellung
mit hoher Wahrscheinlichkeit im
privatwirtschaftlichen Bereich einem Industriebetrieb
vorstand, geht aus der Berufsangabe
«Kaufmann» nichts weiter hervor: Handelt es sich
um einen selbständigen Handelsunternehmer,

der dem gewerblichen Bereich zuzuordnen

ware Oder um einen Angestellten im
kaufmannischen Bereich einer grossen
Industrieunternehmung? Die entsprechende Person

kann nur dann zugeordnet werden, wenn
weitere Angaben zu ihrem Curriculum
vorliegen.

61 Vgl. dazu Gruner, Bundesversammlung 1848-
1920, Bd. 2,15fr Ders., Bundesversammlung
1920-1968, igf.

62 Vgl. dazuJaun, Generalstabskorps 1804-1874, 240.
63 In Bezug auf die aargauischen Regierungsrate

wurde durch die Verfassung von 1885
festgelegt, dass diese keinen weiteren Beruf
ausüben dürfen. KV 1885, Art. 37.

64 Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 2,
i6f.

65 Vgl. zu den «politischen Berufen» auch
Gruner, Fuhrungsgruppen, 63-65.

66 Vgl. dazu die Studie von Sciarini et al., Kader.
67 Vgl. zu den Grundlagen der einzelnen

Gruppierungen die folgenden Abschnitte des
vorliegenden Kapitels.

68 Die folgenden praktischen Beispiele sollen
dies verdeutlichen: Wer als Bauerin oder
Waldarbeiter dem Grossen Rat angehorte,
findet sich in Spalte Al. Wer vollamthcher
Bezirksamtmann und Grossrat war, wird in
Spalte Ci gezahlt. Em Ratsmitghed nun, das
als selbständiger Handwerker neben seinem
Grossratsmandat auch Mitglied eines
Einwohnerrats (Legislative der Stufe Gemeinde)
war, findet sich unter B2 und D2 zugleich
gezählt.

69 Für eine Quantifizierung dieses Moments
fehlen im lg.Jahrhundert die staüstischen
Grundlagen weitestgehend.

70 Wo sie naher fassbar sind, handelt es sich in
der aargauischen Fruhzeit um Amtsleute von
Klostern oder ehemaligen Grundherrschaften.

Im 20.Jahrhundert findet sich die
Bezeichnung «Verwalter» in den Grossratslisten
häufig für Geschäftsführer von landwirtschaftlichen

Genossenschaften.
71 Die Werkmeister beaufsichtigten in Industrie¬

betrieben die Produktion, wobei sie je nach
technischem und organisatorischem Stand
eines Betriebs auch Maschinen einrichteten
und ungelernte Arbeitskräfte anleiteten. Ihre
Planungs-, Dispositions- und Entscheidungs-
freiraume wurden im Verlauf der Zeit
eingeschränkt. Die Techniker nahmen eine
Zwischenstellung zwischen leitenden Ingenieuren
und weiteren Arbeitskräften ein. Die Forma-
lisierung ihrer Ausbildung setzte erst Ende
des lg.Jahrhunderts mit der Gründung des
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Technikums Winterthur ein. Vgl zu diesen
Berufsbildern Konig et al, Warten und
Aufrücken, 253-310 (zu den Werkmeistern) resp
312-431 (zu den Technikern).

72 Vgl zur Gruppe der Angestellten Konig
et al., Warten und Aufrucken, 18-25.

73 Jaun, Generalstabskorps 1874-1945, 468-472.
74 Um 1840 waren nur schon rund 2000

Menschen in Spinnereien beschäftigt
Vgl Bronner, Aargau, Bd i, 498.

715 Vgl oben Kap. «Zu den Grundlagen der
Grossratswahlen», 79f. und 83f ; Kap «Zum
aktiven Wahlrecht», 106, Kap. «Zum passiven

Wahlrecht und zum Wahlverfahren», 109.
76 Aargau in Zahlen, 460 Gemessen an der

Wohnbevölkerung, betrug ihr Anteil 11%.
77 Gemäss den Ergebnissen der eidgenossischen

Volkszahlung betrug der Anteil der Selbständigen

an der aargauischen Wohnbevölkerung
lmjahr 2000 gerade einmal 9,5% Lasst man
die ausländische Wohnbevölkerung beiseite,
weil ihr ja auch kein aktives Burgerrecht zu
kommt, so sind es auch so nur 11%. Angaben
des Statistischen Amtes

78 Basis erwerbstätige Bevölkerung im Aargau
mit Schweizer Burgerrecht. Angaben des
Statistischen Amtes.

79 Vgl dazu oben Kap. «Problemfelder»,
224-228

80 Vgl zu den Einwohnerraten (kommunale
Legislativen) im Aargau Anm. 61 im Kap
«Das Grossratsmandat im Wandel der Zeit».

81 Zum Ersten umfassen die Tabellen nicht alle
Trager der Mandate in den Gemeinden und
Bezirken, zum Zweiten lassen die Stichjahre
keine gesicherte Aussage über die Entwicklung

über 200Jahre zwischen 1803 und 2003
zu. Nur eine Detailstudie, die sich z B. allen
Bezirksamtmannern annehmen wurde,
konnte abschliessende Klarheit über diese
Prozesse schaffen

82 Vgl unten Teil «Schlusswort»
83 Die Werte fur die Selbständigen in den Abbil

düngen 14-M1 bis 14-M3 entsprechen denjenigen

in den Abbildungen 14-L1 bis 14-L3
84 Im vorliegenden Zusammenhang sind ehemalige

oder amtierende Verwalter von Klostern
(wie des Benediktinerklosters Muri), Stiften
(z. B des Chorherrenstifts Baden) und
Kommenden (so derjohanniterkommende Beug
gen) in den Grossratshsten fassbar. Kirchlich
dominierte Universitäten und Spitaler, die
nach kanonischem Recht gleichfalls als
höhere geistliche Anstalten zu betrachten
sind, spielen demgegenüber keine Rolle
Vgl dazu Wicki Dieter/Schaudt, Caspar
Zur Inkorporation im Archidiakonat Aargau im
Spatmittelalter in wirtschaftlicher und seelsorgerischer

Hinsicht, unveröffentlichte Lizenziats
arbeit Zurich 1997, 34.

815 Der zwischen 1973 und 2002 erfolgten Teilpn-
vatisierung dieser ehemaligen Regiebetriebe
des Bundes wird also nicht Rechnung getra¬

gen Vor 1848 waren die Posthalter kantonale
Beamtete Die Phase der privaten Eisenbahn
gesellschaften in der zweiten Hälfte des

19 Jahrhunderts ist für die vorliegende Arbeit
unerheblich, da kein Stichjahr in diese
Epoche fallt

86 Wiederum wird dem Pnvatisierungsprozess
dieser Anstalten gegen Ende des 20 Jahrhunderts

nicht Rechnung getragen In den Gross
ratslisten tauchen Angestellte der Aargauischen
Kantonalbank, des Versicherungsamtes sowie
der Beamtenpensionskasse auf, die zu den
durch den Kanton Aargau beschäftigten
Personen gezahlt werden

87 Immerhin bestand auch in der Mediationszeit
und in der Epoche des Bundesvertrages von
1815 eine eidgenossische Kanzlei, der 1803-
1830Jean Marc Mousson (1776-1861)
vorstand, der schon in der Helvetik Generalsekretär

der Exekutive gewesen war Auch im
militärischen Bereich bestanden erste gesamt-
eidgenossische Institutionen, deren Bedeu

tung fur die Bildung des Bundesstaats von
1848 jungst Munger herausgearbeitet hat
Munger, Militär, Staat und Nation

88 In den Stichjahren 1972,1973 und 2002 finden
sich auch vereinzelt Beschäftigte des im Aar
gau sich befindlichen Forschungsinstituts des
Bundes fur Nuklearfragen (Eidgenossisches
Institut fur Reaktorforschung, EIR) in Wuren-
lingen, heute Paul-Scherrer-Institut (PSI).

89 Wie erwähnt, bildet sich der Pnvatisierungs¬
prozess der Regiebetnebe des Bundes und
der selbständigen Anstalten des Kantons
Aargau nicht ab, weil deren Beschäftigte in
allen Stichjahren in der Kategone «Bund»
resp «Kanton Aargau» gezahlt werden

9° Vgl Teil «Schlusswort».
91 Vgl. dazu Hohl, Gegner, Konkurrenten, Partner,

Kap Verbandsdienliche Kameren in Politik und
Militär, 139-148

92 In der Umsetzung der Mediationsverfassung
wurden durch die Regierungskommission
zunächst die Fnedensnchter ernannt, kurz
darauf wurde der Grosse Rat gewählt, der
seinerseits den Kleinen Rat und das Appella
tionsgencht bestellte. Vgl. dazu Kap «Zur
Ausgestaltung des ersten Grossen Rats», 85f.,
und Kap «Zur Umsetzung der Verfassung in
den ersten Grossratswahlen des Jahres 1803»,
92f.

93 Vgl zu den Sektoren der Erwerbstatigkeit
Anm 52 in diesem Kap

94 Die Gruppenbildung basiert auf den Tabellen
der Berufstätigkeit der National- und
Standerate bei Gruner, Bundesversammlung 1848-
1920, Bd 2, 204-246

91» Die Solddienste (militärische Tätigkeiten in
einer auslandischen Armee) werden deshalb
nicht erwähnt, weil diese in allen bekannten
Fallen lange vor der Übernahme des
Grossratsmandats Bestandteil der beruflichen
Tätigkeiten einzelner Personen waren und es
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sich im vorliegenden Zusammenhang um
Momentaufnahmen der Tätigkeitsfelder in
den Stichjahren handelt.

96 Somit wurden z.B. akademisch ausgebildete
Juristen, die ausschliesslich in der Verwaltung
tatig waren, nicht dazugerechnet. Zu den
freiberuflichen Junsten hat Siegrist eine
international vergleichende Studie vorgelegt
Fur die einzelnen Kantone der Schweiz
präsentiert er allerdings nur die Eckwerte der
Rahmenbedingungen dieses Berufs und
beschrankt die eingehendere Untersuchung auf
einige wenige Kantone. Fur das Berufsbild
stellt die Arbeit gleichwohl eine unverzichtbare

Lektüre dar. Vgl. zur Kritik an diesem
Berufsstand im ^.Jahrhundert Siegrist,
Advokat, 320-331, zu weiteren Aspekten im
ig.Jahrhundert 331-354.

97 Bronner, Aargau, 476fr. und 497-504.
Vgl. auch Aargau in Zahlen, 436.

98 Vgl. unten Kap «Entwicklung der dominie¬
renden Tätigkeitsfelder», 251-256.

99 Siegrist hat - gleichsam aus umgekehrter
Perspektive - aufgezeigt, dass unter den von
ihm untersuchten Advokaten verschiedener
Schweizer Städte im lg.Jahrhundert die
Hälfte bis drei Viertel im Verlauf ihres
Lebens ein politisches Amt (oder gar mehrere)

wahrgenommen hatten. Siegrist,
Advokat, 895.

i°° Vgj Aargau m Zahlen, 253.
101 Auch Gruner hat auf die schlechte Quellen¬

grundlage für diesen Bereich hingewiesen,
die es kaum ermöglicht, Klein- von
Grossbauern verlasslich zu unterscheiden. Gruner,
Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 2, 2if.

102 Die Entwicklung zwischen 1921 und 1973
müsste dabei aber noch eingehender
herausgearbeitet werden.

103 Bergier, Wirtschaftsgeschichte, 112.
104 In der Publikation Aargau m Zahlen findet sich

die Angabe, dass 1929 im Aargau 17878
Bauernbetriebe mit einer Mindestfläche von
einer halben Hektare gezählt wurden. Daraus
ergäbe sich ein Anteil der selbständigen
Bauern an der Bevölkerung von rund 15%.
Aargau in Zahlen, 379.

105 Vgl. oben Kap. «Zur Ausgestaltung des
Grossen Rats», 114.

106 Charbon führt m seiner Anthologie der poli¬
tischen Schweizer Literatur aus der ersten
Hälfte des lg.Jahrhunderts ein Spottlied in
Schwyzer Mundart aus denJahren 1830/31
auf, in dem Luzifer zwölf Teufel in die Schweiz
schickt. Beim Fünften wird auf Advokaten
und zugleich auf die Verhaltnisse im Aargau,
konkret die Stilisierung des Anfuhrers des
«Freiamtersturms», Heinrich Fischer6275, als
Teil angespielt: «Der Fünfte hielt uf Schwätzer

viel,/Au Lügner will er nu zum Spiel/
S'Produckt ist gar wohl g'raten/Es waren
Advokate/Rief dann von Merischwand/Den
Aftertell zur Hand» Lied in der Schwyzer

Mundart über die Ereignisse in denJahren
1830 und 1831 von einem unbekannten Autor,
zit. nach: Charbon, «0 Schweizerland, du
schone Braut», 363-366.

107 Vgl. oben Abb. 14-G.
108 In der Frühzeit war dies eine Funktion inner¬

halb des Gemeinderats und nicht ein
Verwaltungsamt, zu dem es erst spater wurde. KV
1803, Art. 4. Erst 1815 wurde erlassen, dass ein
Gemeindeammann nicht gleichzeitig
Gemeindeschreiber sein dürfe. Gesetz Unverträglichkeit

mehrerer Amtsstellen vom 24.Januar 1815.

In: Gesetzessammlung!, Bd.5,1814 [sie], Ö2f.
109 Vgl. oben Teil «Querschnitte», Kap «Zur

Laufbahn der neu Gewahlten vor 1831»,

119-121.
110 Fuchs, biographische Forschung, 3if. und bes.

48f.
111 Vgl Kap. «Zur beruflichen Tätigkeit»,

238-243.
112 Es wurde bereits angesichts der Diskussion

um das Frauenstimmrecht in den 1950er-
Jahren darauf hingewiesen, dass dabei in der
schweizerischen Selbstwahrnehmung
oftmals Burgerrecht und Wehrpflicht falsch
verknüpft wurden. Vgl. oben Kap. «Tages-
pohtische Nützlichkeiten auf Bundesebene»,
148-150.

1,3 Ein Indikator für den weit gediehenen Aus¬
bau des Mihtarwesens im Aargau ist der
Umstand, dass dieser Kanton im Sonderbundskrieg

1847 dem eidgenössischen Oberbefehlshaber

deutlich mehr Truppen zur Verfügung
stellen konnte, als es das eidgenössische
Militärreglement eigentlich vorsah. Gemäss
gemeineidgenössischer Abmachung war der
Aargau zur Stellung eines Auszuges von
5429 Mann verpflichtet, 1847 konnte er 12533
Mann mobilisieren. Vgl. Fuhrer et al.,
Sonderbundskrieg 58. Vgl. zur Geschichte der
Aargauer Milizen: Allemann, Mihtarge-
schichte, 5-288; Erne, Aargauer Miliz

114 Vgl. z. B. Haltiner et al., Sicherheit 2001,144t
"5 Ein Gesuch um Auskunftserteilung über die

militärischen Grade aus dem elektronischen
Personal-Informations-System der Armee
wurde von der Untergruppe Personelles der
Armee mit Verweis auf die Datenschutzbestimmungen

abgelehnt. Alle Stamm- und
Korpskontrollunterlagen, die von der aargauischen

Militärverwaltung gefuhrt worden
waren für die Zeit vor der Einführung des
elektronischen Systems, wurden
bedauerlicherweise vernichtet. Aus dem lg.Jahrhun¬
dert haben sich im Staatsarchiv ausser einem
Offiziersverzeichnis ebenfalls keine seriellen
Quellen erhalten. So waren Angaben zu
Unteroffizieren und Soldaten einzig durch
Literaturrecherchen und die Befragung von
Ratsmitghedern zu gewinnen.

u6 Die Selbstbezeichnung dieser seriellen Offi-
ziersverzeichmsse lautet «Etat».

117 Vgl. dazu die Anmerkungen bei Abb. 14-R.
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,l8 Die Schwierigkeiten der Quellenlage gelten
ebenso für die Soldnerdienste im Ausland
Auch wo sozialgeschichtliche Forschungen in
mühseliger Kleinarbeit namentliche Listen
zusammengestellt haben, erlauben diese
aufgrund der rudimentären Angaben kaum eine
Identifikation von Personen Vgl z B Pfister,
Willy Aargauer in fremden Kriegsdiensten, die

Aargauer im bernischen Regiment und in der Garde

in Frankreich 1701-1792, die Aargauer im bernischen

Regiment in Sardinien 1737-1799 Aarau
1980 Ders Aargauer in fremden Kriegsdiensten,
die bernischen Regimenter und Gardekompanien in
den Niederlanden 1701-1796 Aarau 1984

u9 Es handelt sich dabei um insgesamt sechs
Grossrate

120 Militärdienst in einem Schweizer Regiment,
das auf der Basis einer Mihtarkapitulation
zwischen einzelnen Kantonen und einem
europaischen Staat Letzterem unter Wahrung
einer gewissen Autonomie zur Verfugung
gestellt wurde, wird gemeinhin als «Fremder
Dienst» oder «Solddienst» bezeichnet
Abkömmlinge von Patnzierfamilien dienten
allerdings auch ausserhalb der sog «kapitu
lierten Regimenter» in auslandischen Armeen

121 Jaun, Generalstabskorps 1804-1674, 235fr
122 Zwei weitere Grossrate der Fruhzeit waren im

Umfeld von Armeen tatig Johannes Herzog5137

im Rahmen seiner Mandate in der Helve
tischen Republik und Johann Karl Fetzer5022
als Kommissariatsbeamter in der osterrei
chischen Armee des Fürsten Schwarzenberg

123 Es handelt sich bei den Solddienstoffizieren
in der Tat fast ausschliesslich um Vertreter
bemischer Patnzierfamilien Gottlieb von
Goumoensjl29 hatte im Regiment May in der
Niederlande den Grad eines Kapitanleut
nants erworben, Ludwig Rudolf Bernhard
May,,67 war im Ancien Regime gleichfalls
Offizier in niederländischen Diensten gewe
sen, sein Bruder Karl Fnednch Rudolf von
May51b8 hatte demgegenüber im Range eines
Obersten den Dienst in Frankreich quittiert,
und Gottlieb Hunerwadel5,45 senior war
Oberst in österreichischen Diensten gewesen
Fur das Stichjahr 1830/31 sind es sogar nur
noch vier Grossrate FranzJosef Brentano50i4
hatte als Regimentsfahnnch in Osterreich
gedient, David Zimmerlings hatte den
Grundstein zu seiner schweizerischen Militär
karnere in der Niederlande gelegt, wo er
1817-1825 im Regiment Ziegler den Haupt
mannsgrad erworben hatte, und Johann Ne
pomuk von Schmiel5390 entstammte ja einer
österreichischen Offiziersfamilie, deren mill
tarische Tradition er zunächst fortsetzte, um
dann spater in die Schweiz zu emigrieren, wo
er sich schliesslich ebenfalls vor allem dem
militärischen Bereich widmete Fur ihn ist
letztlich nicht der Umstand erstaunlich, dass

er in Osterreich Militärdienst geleistet hatte,
sondern dass er in den Grossen Rat gewählt

wurde Die glucklose militärische Tätigkeit
des Franz von Hallwyl5078 in Russland sei nur
der Vollständigkeit halber erwähnt Vgl
Koch, Franziska Romana von Hallwil Demge
genuber überrascht es nicht, dass in der
Grundungszeit des Aargaus auch Ratsmitglie
der zu finden sind, die Kaderfunktion in der
bernischen Miliz des Ancien Regime wahrge
nommen hatten Fassbar sind wiederum die
bereits erwähnten Gebrüder von May und
Ludwig Rudolf vonJenner515o fur das Stich
jähr 1803 sowie Samuel Fischer6277, der berni
scher Dragonerhauptmann war

124 Es ist dies einem Konzept zuzuordnen, das
Jaun als «Burger Militär» bezeichnet hat
Jaun, Burger-Militär

125 Zu diesem Begriff vgl oben Anm 42 in Kap
«Der Grosse Rat lmjahr 1803»

126 Dies kulminierte dann, dass z B Regierungs
rat Fnednch Frey Herose nach 1831 verschie
dentlich persönlich den mihtanschen
Oberbefehl ubernahm, wenn es galt, mit Waffen
gewalt die Politik der radikalen Regierung
gegenüber den Klostern im Aargau durchzu
setzen Im Sonderbundskneg 1847 amtierte er
als Generalstabschef der Tagsatzungstruppen

127 Interessanterweise entspncht die Entwicklung
deijemgen, wie sie fur die Generaldirektion
der Schweizenschen Kreditanstalt im 20 Jahr
hundert fassbar ist, wo die Personalunion von
Generaldirektor und Generalstabsoberst erst
ab 1955 überhaupt und erst in den 1980er
Jahren vermehrt auftritt Vgl Jung, Kreditan
stalt, Kap Die Sozialprofile der Generaldirektoren,

303-315, hier 312
128 Es handelt sich um den Grad des Brigadiers,

der zu den Höheren Stabsoffizieren gezahlt
wird Drei Grossrate der 1960er und 1970er
Jahre ubernahmen das Kommando der
aargauischen Grenzbngade 5, das mit dem
erwähnten Grad verbunden war Benno
Siegwart7062 in denjahren 1961-1965, Hans
Hemmeler6o63, danach 1966-1971, Hansjorg
Huber62oo erst nach 1973, nämlich in den
Jahren 1982-1987
Auch Generalstabsoffiziere, die aufgrund
ihrer breiten Ausbildung als eine der Elite
gruppen im mihtanschen Bereich bezeichnet
werden, finden sich in den untersuchten
Stichjahren nur sehr spärlich 1972,1973 und
2002 waren es jeweils zwei von 200 Ratsmit
gliedern (1972 und 1973 Hans Hemmeler6063
und Hans Jorg Huberßi0o, 2002 Ruedi
Suter68o8 und Daniel Hellers)

129 Der Rotkreuzdienst, in dem Krankenschwes
tern sehr häufig tatig waren, wurde dabei
noch nicht gezahlt Eine Grossratin des Jahres
1973 war in diesem Bereich engagiert

130 Gruner, Bundesversammlung 1920-1968, 93
131 Gruner, Bundesversammlung 1848-1920,

Bd 2, 55
132 Den ubngen höheren Stabsoffizieren (also

den Korpskommandanten und Divisionaren)
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war seit Mitte des 20 Jahrhunderts die
Wählbarkeit in den National und Standerat ver
wehrt, da sie vollberuflich beamtet worden
waren

133 Es ist daran zu erinnern, dass jeweils die mill
tarische Tätigkeit im Stichjahr berücksichtigt
wird Nach den erwähnten Stichjahren
erreichten wohl noch zwei Grossrate in ihrer
militärischen Karriere diese Stufe

»34 Vgl Kap «Zum politischen Charakter des
Elternhauses», 191-196

*35 Der Grosse Rat hatte dies seinem zweiten
Sitzungstag bereits fur den Kleinen Rat und
das Appellationsgericht so dekretiert Vgl
Wahlordnung der Mitglieder des Kleinen Raths und
des Appellationsgerichts vom 26 April 1803 In
Gesetzessammlung I, Bd 1,1808, 27-30

136 In aller Regel wurden Verwandte zweiten
Grads, oder - wie es in den Gesetzestexten in
der Regel formuliert wurde - «Verwandte im
Blut oder durch Heirath bis zum Grade von
Geschwisterkindern einschliesslich» (KV 1831,

Art 44, bezogen auf den Kleinen Rat) von der
gleichzeitigen Mitgliedschaft einzelner Gre
mien ebenso ausgeschlossen wie von der
gleichzeitigen Mitgliedschaft in vorgesetzten
und nachgeordneten Behörden, durften also
z B seit 1803 nicht gleichzeitig Mitglieder des
Kleinen Rats oder seit 1841 nicht Mitglied des
Kleinen Rats und Bezirksamtmann sein

*37 Es handelt sich um Carl Friedrich Rudolf5,68,
Ludwig Rudolf Bernhard5,ß7 und Friedrich
Ludwig von May5o7i sowieJosef Mana5K)3,
KarlJosef5i94 undJohann Martin von
Schmid5iy2

138 Vgl die Angaben in den Kurzbiografien
seiner drei Sohne, die Grossrate wurden
Jakob5302, Johannes6289 und Gottlieb6867

'39 Gruner, Bundesversammlung 1848-1920, Bd 2,
44

140 Ihre Mutter, Pia Bnzzi, gehörte dem Grossen
Rat von 1997 bis 2001 an

141 Marianne Herzog Ernst war im Jahr 2002
nicht mehr Grossraün, weshalb im Anhang
eine Kurzbiografie zu ihrer Person fehlt

142 Vgl Zum Konzept des Hausvaters Kap «Zu
sammenfassung und Wertung», pxf Kap
«Der Grosse Rat in den Jahren 1972/73»,
144-152

143 Es ist daran zu erinnern, dass bereits in der
Protoindustne viele Frauen Heimarbeit leiste
ten und spater in den Fabriken arbeiteten

144 Vgl dazu Mesmer, Ausgeklammert - Eingeklam¬
mert, bes 50-57

145 Auch Pierenkemper und Berghoff mussten
zur Untersuchung der sozialen Herkunft faute
de mieux auf die Berufe der Vater zurück
greifen Vgl Pierenkemper, Westfälische
Schwerindustrieile, 43 Berghoff, Englische
Unternehmer, 75

146 Die Angabe von Paul Ernst6i63, dass seine
Mutter Marie Präsidentin der aargauischen
SP Frauengruppe gewesen sei, verweist auf

eines jener Felder, in denen Frauen auch vor
der Einfuhrung des Stimmrechts bereits poll
tisch tatig waren Fur eingehende Vergleiche
fehlen aber, wie erwähnt, die Vorarbeiten
Eine weitere Erforschung der Frauenkarrieren
musste bei den einzelnen Biografien ansetzen
Erste Angaben dazu können aus der vorhe
genden Datenbank geschöpft werden

147 Beide Typen sind m der untersuchten Perso

nengruppe nur im frühen 19 Jahrhundert an
zutreffen und damals in ihrer sozialen Struk
tunerung ahnlich

148 Vgl oben Kap «Zur beruflichen Tätigkeit»,
224-256

149 Vgl oben Kap «Zur Altersstruktur des
Grossen Rats», 179-188

150 Z B umfasste dieJubiläumsausgabe des
Freien Aargauers Kurzbiografien zahlreicher
sozialdemokratischer Ratsmitgheder, wobei
die sozialen Verhaltnisse des Elternhauses
in der Regel beleuchtet werden Schmid,
Freier Aargauer

13 Zusammenfassung und Wertung

1 Vgl zu den genauen Zahlen im Einzelnen
Abb 11 G

2 Vgl zu den genauen Zahlen im Einzelnen
Abb 11 A

3 Vgl zu den Hintergründen, weshalb diese
Operationalisierung gewählt werden musste,
Kap «Zum politischen Charakter des Eltern
hauses», 191-193
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